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Umscham Notverorduung und Arbeitslosigkeit
Reichskanzler Dr. Brüning sieht in den Maß- wendigkeit deswegen anerkannt werden muß, weil

nahmen der »vierten Notverordnung des Reichs- der gegenwärtige Zinssatz trotz seiner Höhe wegen
präsidentenzur Sicherung von Wirtschaft und Finan- ,

des allgemeinen Kreditschwundes nicht mehr als

zen und zum Schutze des inneren Friedens« den Gradmesser der Wirtschaft angesehen werden kann,
einzigen Ausweg, um die Zahlungssicherheit im wird bei sorgsamster Durchführung diesen Schaden
Lande aufrecht zu erhalten, den Warenumsatz auf mildern. Aber auch diese Hilfe kann auf die Renta-
einer normalen Höhe zu halten und die Arbeits- bilität der Wirtschaft nur beschränkte Wirkung
losigkeit zu vermindern. Gemäß dem Grundsatze: haben, da der ausländische Kredit und der geheime
»ein armes Land muß billig sein«,umfaßt die Not- Jnlandskredit durch die Zwangswirtschaft nicht er-

verordnung den gesamten Aufbau der Kosten und faßt werden können.

Preise. Die bestehende Preislage wird um durch- Der Wortlaut der Notverordnung rechtfertigt zwar
schnittlich 10EZ gesenkt. Es kommt der Reichste- noch kein endgültiges Urteil über die Zweckmäßig-
gierung dabei darauf an, die deutsche Wirtschaft keit der getroffenen Maßnahmen. Es wird auf
zu sichern und gleichzeitig exportfähig zu erhalten. die noch unbekannten Durchführungsbestimmungen
Die planmäßige Autarkie tritt an die Stelle der zu den einzelnen Teilen des großen Gesetzeswerkes
freien Vereinbarung. Die Notverordnung ist darum und auf die zielbewußte praktische Durchführung an-

ein gigantischer Feldzugsplan im Wirtschaftskrieg kommen. Das eine fällt aber schon jetzt auf, daß
der Nationen, der auf den bevorstehenden wirt- die privatwirtschaftliche Nentabilitätfiir
schaftspolitischen Konferenzen besonders heftige For- den Augenblick zu entscheidend gegen-
men annehmen wird. über der volkswirtschaftlichen Produk-

Der Erfolg dieses Wirtschaftsfeldzuges wird vorI tivität auf lange Sicht in den Vorder-
allem davonabhängen,obdemneuenNeichskommissar grund gerückt ist. Nein geldwirtschaft-
die allgemeine Preissenkung in dem gleichen Umfange liches Denken überwiegt gegenüber d en

gelingt, wie das Einkommen und damit die Kaufkraft ar b e i t s w i r t s ch aftlichen Überlegungen.
dUrch die Notverordnung gesenkt worden sind. Dabei Das Ziel der Verminderung der Arbeitslosigkeit
werden große Schwierigkeiten zu überwinden sein.

l

kann nicht durch eine andere Verteilung des Volks-
th denke nur daran, daß die Kapitalkosten ins einkommens zwischen den Privatwirtschaften unter-
den Betrieben, die mit Auslandskrediten unter Bei- einander und andererseits dem Staate und den
behaltung der bisherigen Zinshöhe arbeiten und gesamten Privatwirtschaften erreicht werden, denn
außerdem noch eine erhöhte Umsatzsteuer zu tragen die Kaufkraft der gesamten privaten und öffent-
habenzzur Unrentabilität verurteilt sind, wenn die lichen Wirtschaft verändert sich hierbei nicht. Der
Preissenkung ohne Rücksichtauf diese Hindernisse in Gesamtwert der produzierten Güter bleibt derselbe,
Voller Höhe durchgeführtwird. Die Zwangs- wenn man ihn nicht geldwirtschaftlich in einer be-
beWkrtfchaftUUg des Kredits, deren Not- stimmten Geldsumme, sondern arbeitswirtschaftlich
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in einem bestimmten Tauschwert aller produzierten
Güter ausdrückt. Die Verminderung der Lohnkosten
tritt deshalb in der inländischen Wirtfchaft im

Endergebnis nicht in Erscheinung. Der Außen-
handel wird diesen Mangel nicht ausgleichen, da

die Nachbarländer aus anderen Gründen, z. B.

wegen der Abkehr vom Goldftandard, noch geringere
Produktionskosten als Deutschland haben. Die etwa

verbleibende günstige Gefamtwirkung der ver-

ordneten Maßnahmen wird dadurch beeinträchtigt,
daß die andere Verteilung des Einkommens sich
im wesentlichen zwischen dem Staate und den ge-

samten Privatwirtschaften vollzieht, während die

Privatwirtschaften praktisch die gleiche Einkommens-

ftufe behalten, da bei den gesunkenen Preisen die

Kaufkraft des verminderten Einkommens dieselbe
bleibt. Wenn die Preise aller Bedarfsgüter aber

nicht entsprechend der Einkommenskürzung gesenkt
werden — die Gefahr besteht —, dann vermindert

sich die allgemeine Kaufkraft. Die Produktion muß
bei geringerer Nachfrage zurückgehen.Die Arbeits-

losigkeit muß demnach wachsen. Dieser Folge
kann nur vorgebeugt werden, wenn zur

Ergänzung der Notverordnung Maßnahmen
getroffen werd en, die produktive volkswirt-

schaftliche Arbeiten möglich machen. Da diese
Arbeiten aber, ob man Meliorationen, Odlandkultur
oder Straßenbau nennt, bei der augenblichen Wirt-

schaftslage unrentabel sind, werden sie nur durch

entsprechende Verringerung der Lohnkosten bei gleich-
bleibenden Preisen, also etwa durch sachgemäße
Ausgestaltung des freiwilligen Arbeitsdienstes
zu bewältigen fein. Es bleibt zu hoffen, daß die

Reichsregierung bei der beabsichtigten Veränderung
der jetzt unbrauchbaren Bestimmungen die Aus-

führung derartiger Arbeiten im freiwilligen Arbeits-

dienst anordnen wird. Um der Bewegung aber
einen praktischen Erfolg zu geben, wird dem Worte

»freiwillig« als Anreiz ein sachlicher Vorteil bei-

gegeben werden müssen. Dieser kann darin be-

stehen, daß der freiwillige Arbeiter nach einer Be-

schäftigung von 1—2 Jahren die Anwartschaft er-

hält, eine Siedlung zu erhalten oder in anderer

Weise in die Reihen der Arbeitstätigen eingegliedert
zu werden.

«

Bei diesen und anderen Maßnahmen wird der

Gedanke der Selbstversorgung im Rahmen
der Nationalwirtschaft mehr als in der jetzigen
Notverordnung zu berücksichtigen fein, denn die

Lehre, Güter nur dort zu produzieren, wo dies am

besten und billigsten möglich ist, und siedann im freien
Handel auszutaufchen, kann für die gefchwächte
deutsche Wirtschaft keine Geltung beanspruchen,
denn Deutschland kann nur dadurch sich
einen Platz auf dem Weltmarkt wieder er-

obern, wenn es feine Wirtschaft zunächst
möglichst unabhängig vom Ausland gestaltet
und feftigt.

Ländlikhe Siedlung 1932.
Das in der Notverordnung vom 6. Oktober 1931

(vergl. Heft 2, Seite 70) angedeutete Siedlungs-
programm des kommenden Jahres hat jetzt in den

umfangreichen Ergänzungsbestimmungen festere Ge-

stalt angenommen. Nach Teil 4, Kapitel 2, § 2

dieser Notverordnung hat der Reichsarbeitsminifter
im Benehmen mit den zuständigen Ausschüssen des

Reichsrats die Bestimmung zu treffen, welchen
Teilbetrag die Länder im Rechnungsjahre 1932 aus

den Mitteln der Steuer zum Ausgleich der Geld-

entwertung bei bebauten Grundftücken(in Preußen:
Hauszinsfteuer) an das Reich abzuführen haben.
Die Erträge diefer Steuer find aber unter den

Auswirkungen der Wirtschaftskrife und der wech-
felnden Gesetzgebung (vergl. Rotverordnung vom

8. 12. 1931, Teil 2) ganz ungewiß. Es ift darum
im Jnteresfe einer geordneten Durchführung der Sied-

lung sehr zu begrüßen,daß der Reichsarbeitsminifter
und der Reichsfinanzminister eine bestimmte Ver-

einbarung getroffen haben, nach der der Reichs-
finanzminister gemäß der Ermächtigung des § 3 der

Notverordnung vom 6. 10. 31 unabhängig von den

Vereinbarungen über die Beiträge der Länder die

erforderlichen Mittel in bestimmten monatlichen Be-

trägen der Deutschen Siedlungsbank überweisen
wird.

Die praktische Arbeit kann nunmehr planmäßig
beginnen. Die neuen Richtlinien des Reichsarbeits-
minifters vom 10. 11. 1931 und die Ausführungs-

bestimmungen über die Baukredite geben die erfor-
derlichen Grundlagen (vergl. Gesetzesteil und Wölz,
Dritte NotVO. und landwirtschaftliche Siedlung,
RArbBl. Jahrgang 11, II, S. 635 ff.). In Preußen
wird diese praktische Arbeit noch dadurch gefördert
werden, daß gemäß § 6 der Notverordnung vom

6. 10. 1931 ein Staatskommissar für die ländliche
Siedlung bestellt ist. Der Staatskommissar hat von

»
den ihm übertragenen Befugnissen, zur Beschleuni-
gung und Verbilligung des Siedlungsverfahrens von

Iandesgesetzlichen Vorschriften abweichende Be-

stimmungen zu erlassen, bereits in den beiden Ver-

ordnungen vom 13. 11. 31 und den Ausführungs-
bestimmungen vom 21. 11. 31 Gebrauch gemacht
(vergl. Gesetzesteil). Für das Verfahren werden

möglichst alle Zuftändigkeiten in der unteren Instanz
vereinigt. Das Kulturamt hat dabei eine große
Verantwortung übertragen erhalten. Es wird

selbständig die Gutachten für die Finanzierung be-
arbeiten und an die Deutsche Siedlungsbank weiter-
leiten. Der Einteilungsplan für die Besiedlung
wird vom Siedlungsträger aufgestellt und vom

Kulturamt beschleunigt und endgültig genehmigt.
Das Kulturamt wird auch durch bautechnischeBe-
amte die Durchführung der Bausachen überwachen
und dabei die baupolizeilichen Befugnisse in sich
vereinigen. Jn vielen Fragen ift es die einzige
und endgültige Jnstanz. Es erläßt außerdem den

Leistungsbescheid für die öffentlich-rechtlichenVer-
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i tun en der Siedlungsträger. Endgültigentk
FgekildetZierder Landeskulturamtsprasident.Dabei

ist das bisherige langsam arbeitende Spruchverfahren
be eiti t. »

fDiegTendenzdieser, nur in den Grundzügenhervor-

gehobenen Bestimmungen hat«die Vereinigungder

maßgebendenZuständigkeiten
in der unterenJnstanz

zum Ziele. Der Vorteil liegt gewiß in der ge-

wollten und auch möglichen Beschleunigungdes
Verfahrens Die Gefahr dieser Dezentralisation

der behördlichenBefugnisse besteht aber darin-, daß
die Kulturämter unter der Last der Verantwortung
Wege suchen und finden werden, die klaren Ent-

scheidungen ausweichen und je nach der persönlichen
Einstellung des Kulturamtsvorstehers nach ver-

schiedener Richtung hin führen. Hier wird es Auf-
gabe der Landeskulturbehörde sein, gemäß dem
Willen des Staatskommissars im Aufsichtswege
über eine geordnete und gleichmäßigeDurchführung
des Siedlungsverfahrens in allen Bezirken zu wachen.

BorftädtifrheKleinfiedlung
Die rakti en Vorarbeiten lassen erkennen, daß

die AuskiedlufikzstädtischerErwerbsloser unter Vedr-
wertung des Schrebergartengedankensam Rante
der Großstädte ein gangbarer Weg ist,dieAkrbei

s-

losen davon zu überzeugen, daß nichtdie nappx
Geldunterstützung, sondern nur die arbeit-unæ
Wertschafsende Erwerbslosenfursorgeihnenkei
dauernde Erleichterung ihrer Rote bringenvvdtannö
Die grundsätzlichenBedenken gegendievorsctßatistrh
Kleinsiedlung, sie biete keine·ausreichende stewer
grundlage, sie zerstöre die in langennVora;ei-ß-
entstandenen städtischenBebauungsplaneun

mic;
achte alle Gesetze der Hygiene, werdenzwar ngr

Wie vor in Rede und Schrift unter uberzeugenszr
Begründung vertreten. Sie mussen»abergegeiguefer
dem volkswirtschaftlichenNutzen zur'ucktr.eteåiz.l biUn
Möge angedeutet sein in den Begriffen. Zenkeng
der Selbsthilfe, Förderung

des Siedlungåslge
a

und
überhaupt, Vorbereitungen zur Vollsie

Um

andererseits der industriellen Kurzarbeitznäseterg
des Wohnungsmangelsauf billigsteArt.

» etider
Gründe für die vorstädtischeKleinsiedlungfuhrtder
NeichskommissarDr. Saassen im DezemfberlherfdinS

Zeitschrift »Heimatdienst«an, ohne dabeia eKleå
die beschränktenMögleegenåekcggrkggkgcgentschaft;"

oerkennen. aa er
. .

·

Eiccikfeliimgseåteileder vorstädtischenKleinsiedliång
gegen diesen Gedankenßvorgebråixkgtegtgrtunvzrnider
be eiti t werden, mu in Ien .

-

Fefststekklungdes Planes das Fur und WidgreFszocråzx
fältig gegeneinanderabgewogenwerden. ; wirt-
des Arbeitsmarktes und die politischen»un

dabei
schaftlichenVerhältnisseEdesdasrBfezåiircgstMäseekixhrtder

ebend ein. s

Fegdfcciknlkaegsiznden fVordergrundgestelltwerden,Hieß
die nach Bezirken bereits verteilten ReichsmiDe
Um jeden Preis ausgenutzt werdenmussen.»dekt
Organisation der vorstädtischenKleinsiedlungfo;nach
leider das Hervortreten dieses Gedankenst»dti-
Ostpreußen sollen z. B. von den fur die-vors»adi;
scheKWDIWEIMDthis«EBZFHIELZTLZTW
5 onate bis n e p

,

Mitgfelnvon 40 Millionen RM 1 000 000,——RMbge:
leitet werden. Dieser Betrag muß zwar bei a

go:
luter und relativer Beurteilung als sehr gerxongcf
zeichnet werden. Er beträgt nur 2,5 v.»H.Zof-
das ganze Reich vorgesehenen Summe, waläkzentschafk
preußen im Interesse der Belebung der ir

und der Entlastung des Arbeitsmarktes bei den für
diese Zwecke bereitgestellten Reichsmitteln der letzten
Jahre mindestens in Höhe von 5 v. H. der gesamten
Beträge berücksichtigtworden ist, ein Anteil, der

ungefähr im Rahmen der Bevölkerungsziffer liegt.
Rach den Richtlinien des Reichskommissars soll

die Verteilung allerdings nicht schematisch, sondern
in erster Linie nach der Lage des Arbeitsmarktes

sowie den politischen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Bezirks erfolgen. Wenn auch der Ver-

gleich der Arbeitslosenziffern Ostpreußens und des

gesamten Reichsgebiets diese Verteilung rechtfertigt-,
so muß die für Ostpreußen zugeteilte Summe doch
nach dem zweiten Grund, nämlich der Berücksichti-
gung der politischen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse in ihrer Gesamtheit als ganz unzureichend
bezeichnet werden. Sie ist so unzureichend, daß
die gesamte Maßnahme für Ostpreußen gar nicht
den Aufwand an Verwaltungskosten rechtfertigt.

Hierbei soll in diesen Verwaltungskosten der an-

teilige Aufwand bei der Gesamtorganisation des

Reiches und der Aufwand bei den einzelnen Städten
und allen Behörden, Gesellschaften, Wissenschaftlern
und Redakteuren, die sich mit der Vorbereitung
der so problematischen Hilfsmaßnahme befassen
mußten und heute noch beschäftigen müssen, ein-

geschlossensein. Diese Überlegung wird besonders
deutlich, wenn man berücksichtigt,daß in Ostpreußen
im Ergebnis nur 3 Städte an der Maßnahme
beteiligt werden, nämlich:

Königsberg mit 550 000 RM. = 220 bis 250 Stellen,
Elbing mit 250 000 RM. = 100 bis 120 Stellen und

Insterburg mit 100000 RM. = 40 bis 50 Stellen.

Die letzten 100000 RM. bleiben für die Klein-

gärten. Wäre es bei dieser Sachlage nicht
volksverwaltungstechnisch richtig gewesen,
die vorstädtische Kleinsiedlung nicht als eine

Sondermaßnahme mit einem gesonderten
Verwaltungs- und Durchführungsapparat.,

sondern als eine Teilmaßnahme im Rahmen
der gesamten staatlichen Fürsorge für die

Wohn- und Landsiedlung anzusehen? Die

Rotverordnung vom 6·10. 1931, mit der die vor-

städtischeKleinsiedlung eingeleitet wurde, ist selbst
schon ein Beweis für die Richtigkeit dieses Ge-

dankens, denn in § 22 des vierten Teils ist vor-

gesehen, daß die Befugnisse des Reichskommissars
für die vorstädtischeKleinsiedlung nach Erlöschen
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seines Amts auf den Reichsarbeitsminister über-

gehen, d. h. den Refsortminifter des Reichs für das

gesamte Wohnungs- und Siedlungswesen. Dies

umfaßt das gesamte Reichsgebiet als einen organi-
schen Wirtschaftskörper. Es macht insbesondere
nicht an den Grenzen der Städte halt· Die Auf-
gaben der Siedlung bestehen vielmehr ge-
rade darin, den arbeits- und bevölkerungs-
politisch richtigen Ausgleich zwischen Stadt
und Land herbeizuführen. Daß diese nach
den Grenzen der Städte orientierte Organisation
der Kleinsiedlung nicht nur eine Erhöhung des

öffentlichen Unkostenetats, sondern auch volkswirt-

schaftliche Mißverständnisse und in ihren Aus-

wirkungen auch wirtschaftliche Schäden bringen
kann, beweist die oft und auch von maßgeblicher
Seite vertretene Auffassung, daß die vorftädtifche
Kleinsiedlung eine ftädtepolitische Maßnahme sei.
Von dieser Meinung läßt sich auch Oberbürger-
meister Dr. Goerdeler in seinem Aufsatz »Städte
und Siedlung« (Der Städtetag 1931, Heft 12)
leiten.

Dr. Goerdeler wird zwar den gegen eine großeAus-

dehnung der vorftädtischenKleinsiedlung fprechenden s

Wirtschaftsgründen gerecht und »würde es für einen

großen Fehler halten, die Selbstverwaltung zu

zwingen, an diese Aufgabe heranzugehen«. Bei der

Abwägung der volkswirtschaftlichen Vor- und Nach-
teile geht Dr. Goerdeler aber davon aus, daß das

Gelände für die Kleinsiedlung in unmittelbarer Stadt-

nähe liegen müsse. Die Städte sollten es deshalb
nicht ablehen, das bisher als Bauland für wertvoll

anerkannte Gelände einer billigeren Benutzung zu-

zuführen. Dann könne in Gegenden mit ftark dezen-
tralisierter Industrie die Siedlung in angemessener
Entfernung von den Hauptarbeitsstätten liegen.

Diese Auffassung hält sich noch zu eng an den

Unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen ent-

standenen Bestrebungen der Städte, den Stadtkreis

immer weiter zu ziehen, die Großstädte immer

weiter zu vergrößern. Der Sinn der Neu-

siedlung ist vielmehr, die Arbeitslosen aus

der Stadt, in der sie teuer wohnen und

noch teurer leben, auf das Land zu ver-

pflanzen, wo sie billig wohnen und noch
billiger leben. Die Neusiedler sollen auf
billigem Acker Selbstversorger werden. Die Be-

schäftigung in Industrie und Handwerk soll ihren
Rebenberuf bilden· Wer dagegen in der Industrie
heute noch seine Hauptbeschäftigung finden kann,
foll in der Großstadt bleiben. Siedlung und Klein-

siedlung wären in diefem Falle eine unnötige Ka-

pitalinvestion. Ein Kleingarten am Stadtrand

würde genügen, um den etwa vorhandenen Land-

hunger der Industriearbeiter zu stillen. Der voll-

beschäftigteIndustriearbeiter kann dafür aber einen

angemessenen Pachtzins zahlen. Reichsmittel find
dafür zur Unterstützung nicht oder doch nur in

einem geringen Umfange erforderlich. Wenn der

in der Indnstrie oder im Handwerk Befchäftigte

dagegen in einer neuen Kleinfiedlnng am Stadtrand

wohnt, dann ist er wegen der Entfernung vom

Arbeitsplatz seinen Arbeitskameraden gegenüber im

Nachteil. In der Großindustrie mit ziemlich feft
umgrenzter Arbeitseinteilung würde der Arbeiter

diese in Reisekosten und Zeitaufwand bestehenden
Nachteile noch allein tragen können. In der Klein-

induftrie und im Handwerk ist es aber nötig, daß
der Arbeiter auf Wunsch seines Brotgebers plötzlich
auch eine andere Einteilung der Arbeitszeit vor-

nimmt, ja sogar außerhalb der Dienstzeit zur Stelle

fein muß. Solche Fälle können leicht dazu führen,
daß der weit entfernt wohnende Arbeiter durch
einen anderen ersetzt wird. Ist der draußen
wohnende Kleinfiedler aber gar ein selbständiger
Handwerker, dann verliert er durch die große Ent-

fernung von seiner Werkstatt die persönliche Be-

ziehung zu seiner Kundschaft Wer dagegen in der

Beschäftigung in Industrie und Handwerk nur seinen
Rebenerwerb zu finden sucht, der foll siedeln. Er

braucht dann aber auch nicht an der Stadtgrenze
halt zu machen. Das stadtnahe Dorf ist für
diefen Siedler die richtige Siedlungsform.
Heiminduftrie und Handwerk im Haufe sind
die Formen seines Nebenberufs.

Dieses werden die neuen Formen der lebens-

fähigen Kleininduftrie und des lebensfähigen Hand-
werks werden, denn sie verursachen die geringsten
Unkosten. Dabei besteht keine Veranlassung zur

Umbildung der heute noch rentablen Großindustrie.
Wo diefe Rentabilität in der Industrie aber

nicht vorhanden, auch nach einwandfreier Ermitt-

lung der Selbstkosten und des Bedarfs auch in

Zukunft nicht zu erreichen ift, ist gemäß dem heutigen
Zug von der Stadt zum Lande die Umfiedlung in
die Wege zu leiten. In allen Teilen des Reiches
ist dieses möglich, im Westen noch mehr als im

Osten. Überall bildet aber die ftädtische,
ländliche und halbländliche Siedlung ein

organisches Ganzes, das durch Verwal-

tungsbestimmungen nicht getrennt und

kompliziert, sondern vereinigt und ver-

einfacht werden muß. Dies gilt nicht nur für
die Organisation der Siedlung selbft, sondern auch
für die gesamte Verwaltung, insbesondere aber für
die Verteilung der allgemeinen Wohlfahrtslasten.
Die Erhaltung und Ernährung der Arbeitslosen ist
Volkssache, damit Reichs- und Landessache. Die
weitere Verteilung der Laften muß so erfolgen, daß
eine Umfiedlung ohne Rücksichtauf die Wohlfahrts-
lasten einer bestimmten Gemeinde möglich ist. Vor
allem müffen aber Prozesse der Fürsorgeverbände
untereinander wegen der Entschädigung für Für-
forgelaften, die heute üblich sind und den Verwal-

tungsetat belasten, ausgeschlossen seien.
Bei der Organisation der vorstädtischenKlein-

siedlung hätten diese verwaltungstechnifchen Hinder-
nisse beseitigt werden müssen. Durch das bei dieser
Art der Siedlung vorgenommene besondere Ver-

fahren sind fie aber noch verfchärft worden. Wäre
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von An ang an mit

l vinzen die überlegung,daß einmal dieindemSonder-

gievorstakeliesckxeeåketestäklåxseHand gefwesen,dann etat des Neichskommissars vorhandenen und den

ex Ganz Schwierigkeiten bei der BeschaffungsStädten z.T.bereitszugeteiltenMittelnachdenNicht-
wurden

elee der Mittel leichter überwunden Hlinien verbraucht werden müssen,zurücktretenlassen.

UnddVexkiintefigweil sie in einem Arbeitsvorgang Z Eine einheitliche Stadt- und Landesplanung,
wer

Fntoerdenkönnten Und außerdem ein Aus- die regional aus den provinziellen Wirtschafts-
erledlg V?

n beiden Siedlunggnrten stattfinden gebieten herauswachsen müßte, würde aus sich
geleichzweiesechenauch die Ausführung der Siedlung heraus die Gewähr dafür bieten, daß die für die
konnte. en

der eenelichen Siedlung und Woh- gesamte Siedlung einschließlichder vorstädtischen
den Osrsganen

übertragen worden wäre, dann würde z bereitgestellten Mittel zum besten Nutzen der Ge-

ieiereiengesefelxeseleeråeeeGefamtplan für die einzelnen Pro- f samtheit verwendet werden. Dr. F. N.

Bnntypeu für Stadtrandfiedlungen
von Negierungsbaurat W e d o w , Berlin.

.
. .

·

gkommi ars für Mitarbeit des Unternehmers sich als vorteilhaft er-

.Nach DenIIchtlmletilrfTskSZikieeIchVaukosftfenfür weisen wird. Fast ausnahmslos treten ganz erheb-
dke maner Eingtendie unter Mitarbeit der Gr- liche Verteuerungenein,wenndieMaterialbeschaffung

Teregägkxeunkjriceiäee-weeden follene ausschließlichdurchEinzeleinkauf dem Siedler selbst überlassen
’

t über teigen. Es er- wird-

CZrUnPerWFÆZoodoaßNgceszriichesanGröße und Nach einer Denkschrift des Neichskuratoriums für
glbt flch Magus-Wohnungenauf ein Mindestmaß Wirtschaftlichkeit sind im Nheinland und in West-
Ausstattkkngean nnd daß in der baulichen Durch- falen in völliger Selbsthilfe kleine wohnlaubenartige
eknzuschrankeffsl

rniznröglichkeitenausgenutztwerden Baulichkeiten von den Siedlern ausgeführt worden,
blxsdungalle CrgpaHaus auch unter veränderten An- die 400 bis 800 NM erforderten. Diese primitive
MUHeUsUm

ast. U mruhen, wird auf die dann Art der Bauausführung kommt jedoch unter den

spruchen·vollwe;lixizdeznErweiterungen von vorn- klimatischen Verhältnissen der weiter östlichgelegenen

Beortxfelnkzlåckslälskezunehmen sein. Da die Selbst- Landesteile nicht in Frage.

hilfearbeit zur Verbilligung der BaukosteeniseeinieeeieiSemehl jneder Fachnteratnr wie auch in der

möglichst großen Umfang annehmen sptsllenine Tagespresse sind in letzter Zeit wiederholt Ver-

weiterhin notwendig, UberlegUskgenankeklspßi»aus- öffentlichungenuber Stadtrandtypen erschienen. Bei

wie-weit diese Ersparnismögllchkektenzwe ma

egndie
einer größeren Anzahl dieser Typen muß jedoch in

genutzt werden können. Nach denErfahruiiegetsend Zweifel gezogen werden, ob die Ausführung tat-

Von Verschiedenen Stellen bereits gesamm «

fächlich im Rahmen der nach den Nichtlinien des
·

— besonderen Ausnahme- Neichskommissars ulässi en Höchstbeträ emö lich isterscheint es abgesehen Von .

den
z g g g .

i·

« « Unternehmer zUIIUU
fallen —- zweckmaßig-den

e

»

Geri e- Um einmal grundsätzlichunter Angabe von Zah-
in einemgewlssenUxfgxseispsseaexusixgkzuhnuxxylen, die den tatsächlichenVerhältnissen entsprechen,

bau) einzuschaltenUn

chen seitlängerer Zeit bei dem zu klaren, welcheAusfuhrungsmöglichkeitenfür die

fursprgegesellschaftenfbau u tun pflegene jm Bau- Stadtrandsiedlungen bestehen, seien einige von der

Landarbeiter-Wohn?ingswescheArbejtender Siedler Brandenburgischen Heimstätte, Berlin, aufgestellten
vertrag genaklfestzuetgexndwelche Beträge hierfür Typen angeführt, ederenBaukosten sich nachweislich
selbst zu leisten ha

e abzusetzenfind. Der Um- in den vorgeschriebenen Grenzen bewegen. Die
von der Auftragssumeieeewird bei den hier in Frage Kosten (reine Baukostenohne Nebenkosten) der ein-

ftMg der SelbsthllfearBauten nicht mehr als 400 zelnen Typen findefur Tariflohnklasse 3 errechnet.

kommendenkleineerenenHöhere Beträge
werden Verschiedene eAusführungsartemdie als die spar-

bls 500sNMb;ragkönnenwenn der Siedler oder samsten ermittelt wurden, sind gegenübergestellt.
nur erreichtwer en

n mehrererBauvorhaben —- Die Zahlen werden sur den praktischen Gebrauch
—-

bei Zusamnfenfasståesbetreffenden Gruppe Fach- zwar nur einen allgemeinen Anhgltgeben können,
eine AnzahlSiedler

»eee e Aueschaltnng des Unter- da die besonderenörtlichen Verhältnisse(Lage zur
arbeiter fmpYDie volls;bei Vorhandensein einer Ziegelei, Sägewerk usw.) Ahweichungenergeben

nehmersware allen;avon Fachaebetternund ZU- werden. Immerhin werden die nachstehenden An-

ausreichenden Anzugeressenden Sjedler unter einer gaben dazu dienen, »sowohldie Typenwahl als auch
sammenfafsUUgPer e(Stadtbaumnt)usw· möglich. die Wahl der AusführungzueerleichternDie Er-

fachkuenpetgenLesungt acht zn ziehen»daß für
Vor- sparnis durch Selbsthilfearbeitist zunächstaußerAn-

Dabei ist aber in

eren Geräte und Werkzeuge satz gelassen;sie ist bei der Witarbeitungelernter
haltung der noetwenIg

emacht werden müssen»so- Arbeitskräfte gesondertaufgefuhrt und sodann von

FälslflfieeiTätexilkikilerucgkåkhrkchnungim allgemeinen die l den Gesamtkosten in Absatz gebracht worden.
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Wenn nicht ganz besonders gelagerte Verhält-
nisse vorliegen (Abgabe von Holz unter den allge-
meinen Marktvreisen) stellt sich für die Provinz
Brandenburg die Ausführung in Holzbau um ein

geringes teurer als Ausführung in 30 cm Ziegel-
mauerwerk mit Luftschicht. Lediglich dadurch, daß
bei Holzbauten wiederum der Umfang der Selbst-
hilfearbeit größer ist als bei massiver Ausführung,
werden die Baukosten etwas niedriger gehalten werden

können. Die Verwendungen von Platten- und Spe-
zialkonstruktionen läßt bisher in keinem Falle trotz
genauester Durchrechnung der verschiedenen Systeme
eine Verbilligung erwarten. Verhältnismäßig gün-
stige Ergebnisse werden immerhin noch bei Anwen-

dung von Heraklithplatten bezw. Bauplatten gleicher
Preislage mit gleichen Eigenschaften erzielt werden

können. Die Kosten der verschiedenen Typen und

Ausführungsarten find nach verbindlichen Angeboten
ermittelt. Über die Ausführung im einzelnen seien
folgende Angaben gemacht:

Typ 1, Laube für Kleingärten.
Betonfundament, Umfassungswände: Holzfach-

werk (Stiele, Schwellen, Nähme 10X10) mit

äußerer Nauhspundschalung 24 mm stark, Dach-
konstruktion: eine Lage teerfreier Pappe auf Dach-
schalung, 20 mm stark, und Sparren 8-10, zwischen
diesen Torfmullschüttung auf einer Unterlage von

Nohpappe auf einseitig gehobelter, 24 mm starker
Deckenschalung. Fußboden: 10 cm Magerbeton
mit Feinschicht, sämtliche sichtbaren Holzteile außen
karbolinisiert, innen geölt.

FJQD

IN- —

TYPI-
Laube fis-· Kleinigkeit-ten
ousbaufähig zur Wohnloube und ek-

weifoxungsföhigzukgrösterenwohnloube
(vergl.1a), auch als Doppelhaus ver-

wendbar.

Bebaute Fläche, einschl·Sitzplatz . . . . . . 25,1 qm
1. Wohnraum . . . . . . . . . . . . . . 15,6 qm
2. Geräteschuppen . . . . · . . . . . . . 1,8 qm
s. Sitzplatz

Ko stell I Holzbau

Gesamtsumme . 550

Selbsthilfe 150

Endsumme . 400.

s

Typ 1a, Wohnlaube.
Eventuell durch Ausbau und Erweiterung von

Typ 1; daher Ausführung wie oben, jedoch werden

1. die Außenwände mit Wiekelstaken ausgefacht
und mit einer inneren 24 mm starken, einseitig
gehobelten Spundschalung versehen,

2. auf dem Betonsußboden eine 26 mm starke
Dielung über Lagerhölzern 8X10 auf Ziegel-
steinpfeilern aufgebracht.

l III- L;:t—;- H

Ä-

DE
1

Ade

WI- 1csgWobnlaube fiir Kleingärten
erweiterungsföhig, ouch als Doppelhous
verwendbar.

Bebaute Fläche . . . . . . . . . . . . . . 36,7 qm

Wohnfläche . . . . . . . . . . . . . . . . 32,4 qm
1. Windfang und Abstellraum mit Kellerver-

2 Zirezftzng
.

.«
. . . . . · . . . . . . . . 1,3 qm

. o nraumt
s« Kochnische .

. . . . . . . . . . . . . 14,8 qm

4. Schlafzimmer . . . . . . . . . . . . . 15,8 qm

Kosten: Massivbau Holzvau
Gesamtsumme 1 500 1 575

Selbsthilfe 250 300

Endsumme 1 250 1 275

Typ 2, Stadtrandsiedlerhaus.
Die Nebenräume 3 bleiben zunächstunausgebaut,

d.h. lediglich außen verschaltes Fachwerk mit der

unter Typ 1 angegebenen Dachkonstruktion. Der

Ausbau (zum Stall oder Waschkücheoder Werk-

statt) bleibt dem Siedler überlassen. Für den Wohn-
teil sind die Kosten für zwei Ausführungsarten an-

geführt:
a) Holzfachwerk mit Wickelstakung (Stiele im Ab-

stand von 662X3cm, Riegel, beide 5-10 ftark,
Schwellen, Rähme, beide 10s10). Außenver-
schalung mit hinterlegter Teerpappe, Innen-

verschalung, Balkendecke 8114, von unten mit

24 mm starker, einseitig gehobelterBerbretterung
verschalt) darüber Torfmullschüttungauf Roh-
pappenunterlage, doppellagiges Pappdach auf
20 mm starker Schulung, 26 mm starke Dielung
auf Lagerhölzern.
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b) Massivbau (30 cm starkes, beiderseitig ver-

putztes Ziegelmauerwerk mit 6 cm Luftschicht)
mit Decken, Dach- und Fußbodenkonstruktionf
wie unter a). H

c) Holzfachwerk wie a, jedoch beiderseits mit !

2,5 cm starken Heraklitheplatten, verkleidet und !

geputzt.

b

270

TYP 2Z
StqckfkqncI-Siecllerbcsus
Nebst-kaum ausbauföhig fiik Werkstatt Waschlciich sie-II usw.

Bebaute Fläche . . . . . . . . . . . . . . 55,2 qm

Wohnfläche . . . . .
.

;
. . . . . . . . 29,8'qm

1. Wohnraum mit Kochnische . . . . . . . 14,0 qm

2. Schlafzimmer . . . . . . . . . . . . 12,8 qm

s. Nebenraum . . . . . .
. .

·

. . . 19,4 qm

4. Hochkeller (dariiber Federvieh oder Abstell-

raum) . . .
. . . . . . . . . . . . . , qm

5. Flur . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1,6 qm

S, Abort . . . . . . . · . . . . . . .
. . 1,4 qm

Bei Erweiterung:
7. Kammer bzw. Zimmer
8. Sitzplatz
9. Dunggrube

Kosten T Massivbau Holzbau Spezialbau ·

’

Gesamtsumme 2100 2000 E) 2000 (Heraklithpl.) -

Selbsthilfe 400 550 550 ;
Endsumme 1 700 1 430 1 450

f

K) Baustelle in der Nähe größeren Sägewerkes.

- a-b) Verschiedene Ausführungen wie Typ 2.

Typ 3 Stadtrandtyp mit, ge ondert

Neben- und Wirtschaftsrältmen
en

a-c) VerschiedeneAusführungenwie Typ 2.
d) Massivbau,Außenwände 25 cm starke Hohl-

ziegel, beiderseitig geputzt.

l

-L— l
H T s

2

.s- 351
"

·-

Z «L.- I. Uv
(

r«
—

qpq
’ R

H
«sz..c8«

..:s;«-.g«

«

TYP Z-
Stqcltrcncltyp mit grösseres- Wobnfläcbe
«WiktschaftSI-oum bew. stell gesondert; auch ols Doppelkranz verwendba-

Bebaute Fläche eins l. Si l

Wognfliiche· . . .tz?a.tzsJ .· J
«

«·

THEqY
1. Flur . . . . . . . . . . . . .

. . «

1y5
q

2. Wohnrauaumsl
« « « «

, qm

Z·ågklmflscheI
. . . . . . . . . . . . 21,6 qm

. azimmer . . . . . . . .

g.åaknmer.........:.««1?«zäpn1. e enraum mit Kellerve
’

. « « .

,

zKSfittzplatz
rtcefung entl. Abort 1,3 qm

»o en: Main b -

Gesamtsumme 1 gvööm 2 2165pkzmlga380
Selbsthilfe 400 540 550 400

Endsumme 1 550 1 500 1 665 1 880
(Heraklith) (Frewensteine)

Typ 4, Sie«dl·er-Doppelhausmit ausbau-
fahigem Dachgeschoß.

YachgeschoßGiebelwände vorerst nur

außererVerschalung; späterer Ausbau mit

Wickelstakungund Jnnenverschalungdurch den
Siedler. Das gleiche gilt für den Wirtschafts-
raum, der zum Stall ausgebaut werden kann.
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Zur Beurteilung der Frage, in welcher Weise s

H

am besten die Möglichkeitenfür spätere Erweite- s x

rungen zu berücksichtigensind, weisen wir auf die
»

verhältnismäßig hohen Kosten hin, die sich bei Typ 4 ;
ergeben ; wenn, wie hier vorgesehen, die fpäterej HEFT-JstK»

Erweiterung an Wohnfläche durch Ausbau des; « J
Dachgeschosses erfolgt, sind zwanggläufig schon bei j ..... -·

,

der Errichtung des Hauses Ausgaben aufzuwenden,
I

Z «

die lediglich der Verbilligung des späteren Ausbaues : , z- U H
zugute kommen, die Finanzierung bei Baubeginnj 4

- i
aber häufig in Frage stellen werden. Im allge- s

g
s-

""

E
meinen werden die jetzt verfügbaren Mittel so, Hi
gering sein, daß ein die Anfangskosten nicht be-; E
laftender ebenerdiger Anbau als zweckmäßigereEr-

weiterungsmöglichkeit zu gelten haben wird. s z
Der ebenerdige Anbau bedingt auch die bei den I

anderen Typen gewählte Dachform. Bei dem ein- — I
seitig geneigten Pultdach ist der Anschlußdes Daches ; .

» »Es-«- i
für die Erweiterung ohne ftörende Eingriffe in den

«

«

-.- J
« « «

Bestand möglich. Gegen diese Dachform mögen; ; »

k »

«zwar gewisse Abneigungen bestehen, die aber bei
!

Es« .den unzweifelhaft bestehenden Vorteilen, insbesondere L f—

auch denen der billigeren Herstellung, zurückzuftellen . I
sein werden. Der »barackenähnliche«Eindruck wird

4 40 l
nicht aufkommen, wenn dem Pultdach allseitig ein T

«

T

reichlicher Überstand gegeben wird, durch den auch
«

.

ein guter Wetterschutz für die Außenwände erreicht
»F SFedlekJPoppelbqus

wird.
mit uusbaufohsgem Dochgeschofz.

s Bebaute Fläche . . . . . . . . . . . . . . 53,8 qm
; Wohnflache . . . . . . . . . . . . . . . . "27,8 qm

YFN 1. Wohnküche. . . . . . . . . . . . . . 13,1 qm
s «

2. Schlafzimmer . . . . . . . . . . . . . 13,2 qm
s. Stall oder Werkstatt . . . . . . . .

- 14,1 qm
4. Abort · . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 qm
7. Dunggrube -

»

8. Treppe, darunter Halbkeller
Ausbaufähiges Dachgeschoßergibt
Wohnfläche insgefamt . . . . . . . . . 50,0 qm

9. Kammer . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 qm
10. Kammer . . . . . . . . . . . . . . . 12,4 qm
11. Heuboden

Kosten J Massivbau Holzbau

Gesamtsumme 3 700 s 550

Selbsthilfe 450 650

Endsumme 3 250 2 900

Versuche mit der Aufzucht von Sumyfbibem
Ein Beitrag zur Erschließung neuer Erwerbsquellen für Siedler von Walter Groß, Abteilungsleiter

der OstpreußischenHeimftätte.

Die Seßhaftmachung weiter Volksteile auf dem Erlös für seine Ware nicht noch weiter schmälert.
Lande, sei es auf Bauern- oder Landarbeiterftellen, Schon jetzt sinken in der Haupterntezeit die Preise
sei es als Selbstversorger in der Stadtrandfiedlung, für Gartenprodukte auf einen Stand, der die Ge-

zwingt dazu, den Siedlern zur Ergänzung der land- stehungskoften lange nicht mehr erreicht.
wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeiten neue Erwerbs- Es ist deshalb wichtig, die Siedler auf Wirt-
quellen zu Verschafer· schaftszweige aufmerksam zu machen, denen solche

Gerade bei den stadtnahen Siedlungen muß Wert Mängel nicht anhaften, die aber andererseits ge-
darauf gelegt werden, daß das natürlicheBestreben eignet find, den zugewiesenen Grund und Boden
des Siedlers, den weiteren Lebensbedarf durch beftmöglichstauszunutzen. Hier hat sich die Klein-

freien Verkan der nicht im eigenen Haushalt ver- tierhaltung und darin wiederum die Zucht von

brauchten gärtnerischen Erzeugnisse zu decken, dem Edelpelztieren als besonders geeignet erwiesen.
erwerbsmäßigen Produzenten den gewiß geringen Bisher wurde zwar die Edelpelztierzucht haupt-
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Sumpfbiberfamilie

sächlichin Großbetrieben
—- Farspen Jegmtschkdendeutendem Anfcingskclpital auggeubt’»I

chttierewegen der teuren Anfchassungskosten"fmbskaliränktenAber gerade auch für die HaltUngm EselträgerVerhältnissensteht jetzt ein Vorzugllchernaiint—

in dem Sumpfbiber — kurz NUtUa ge

zur Verfügung.
Wenn die Zucht des Silberfuchses"des

tinUnd anderer fleischfressender.Pelz.tærewekteernichtAbhängigkeitvon frischem ammallschen Fu
.

.. . ·

-d i dagegen die HaltungImmer angangig Ist- WIT fcknmneben den Fell-reiner an en re er, zu d
»kaninchekflelfenf Sumpfbibergehoren,

Schwierigkeiten überall durchfuhren las·senl.ichUnd
Hist jedoch BedingungH Wasser muß reich

kostenlos vorhanden sein.
Z cht dieser«

·

es alb angebracht, die u

TieCrTaIrItfGdrunhdder bisher in Deutschland un:bel:
sonders in
OstpreußåntgebnilatcäittenihIrrfaslzraulititgfelgZuerläutern und die ena ii

.
» . .

d,
. ierbei sollen die Moglicheiten,ie

sichterlilukendemHVerkauf von Zuchttieren beitdie;
gegenwärtigen starken Nachfrageergeben,dnkchion
Rechnung gestellt werden; die Fellpro utlichen«

muß vielmehr die Grundlage einer wirtschaf

Haltung bilden.
.

« v

r Sum spbiber ist ein Nagetiervund ein reiner
PflkieizenfresskLzu dessen LebensbedingungeGnjedoch
nicht, wie vielfach angenommen wird, die»ewohn-

heit des echten Bibers gehort,BaumstämmeBzufällen und zu benagen, der vielmehr in seinen e-

dürfnissen bescheidener ist als ein Kaninchen Zu
seiner Hauptnahrung gehören Gras und Heu —

Löwenzahn, Luzerne, Klee — ferner Nunkelriiben,
gelbe Pferdemöhren, gedämpfte Kartoffeln und
während der Säugezeit eine Handvoll Körner —-

Hafer, Gerste, Mais —. Der Verdauungsapparat
des Sumpfbibers ist auf größere Mengen wenig
konzentrierter Nahrung eingerichtet, und es ist des-
halb Schilf und Sumpfgras, das anderweit nicht
verwandt werden kann, während der Sommer-
monate fast ausschließlichund mit gutem Erfolg
verfüttert worden. Wenn es zudem noch angängig
ist, den Tieren einen Auslan zu verschaffen, so
suchen sie sich ihr Futter während der "Vegetations-
periode auch in Ostpreußenfastvollkommen allein. Ja
es muß geradezu davor gewarnt werden, diesem
aus seiner Heimat Südamerika auf die Verarbeitung
geringwertigen, schwerverdaulichenFutters ange-
wiesenen Tier hier die Fütterungmit teuren Kraft-
futtermitteln anzugewöhnen oder anzuzüchten.Der
Vorzug dieses Pelztieres ist es ja gerade, daß es
sich mit billigem Futter begnügt.

Die Haltung kann auf dreierlei Art erfolgen:
in Freilandgehegen,
in Halbfreilandgehegen,
in Käfigen mit angebautem Nistkasten und

Wasserbecken
Die Unterbringung in großenFreilandgehegen

kommt nur dort in Frage, wo genügend große
Ländereien zur Verfügung stehen und die Ginzäunung
eines großenSees od erSumpfgeländes keine Schwierig-
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Kleingehege der Zuchtanlage Gr. Parleese Ostpr.

keiten technischer und finanzieller Art bereitet. Wenn

auch die Zucht in solchen großen Gehegen der natür-

lichen Lebensweise dieser Tiere möglichstnahe kommt,
so ist doch die Beobachtung, die Zuchtauswahl und

der Fang in den selbstgegrabenen Erdhöhlen sehr
erschwert; außerdem neigen besonders die männ-

lichen Tiere dazu, erbitterte Kämpfe Untereinander

auszufechten, sodaß nicht selten Schäden und Ber-

luste austreten. Bei geeignetem Gelände ist die Haltung
in Halbfreilandgehegen, wie sie unsere Ab-

bildung der ostpreußifchenZüchtereiAuerhof zeigt,
wohl die billigste und zweckmäßigste.Die Einfriedigung
erfolgt mit Maschendraht von 2,2mm Dicke und

30 mm Maschenweite, wobei zu berücksichtigenist, daß
das Drahtgeflecht etwa 50 cm in den Boden einge-
lassen wird, da die Tiere sonst durch ihre selbstge-
grabenen Nöhren entweichen können. Die einzelnen
für je ein Zuchtpaar berechneten Abteile sind etwa

20—60 qm groß und enthalten je einen Land- und

Wafferteil. Im Wasser genügt das Hinabführen des

Drahtes bis aufden Grund. Die Höhe über demBoden

dürfte mit etwa 1 m ausreichen, wobei dann noch ein

Überhang rechtwinklig nach innen eingebogen wird, um

ein Überklettern des Zaunes zu verhindern. Die

Nistkäften sind vom Züchter leicht selbst aus Holz
oder Ziegelsteinen anzufertigen und können inner-

halb der Gehege oder der einfachen Bedienung
wegen auch außerhalb aufgestellt werden. Zweck-
mäßig werden sie mit zwei Eingängen und zwei
Innenräumen angelegt.

Die dritte Art der Haltung ist die in Kleinge-
hegen oder Zuchtkäfigen, wie fie deren mehrere
zu einer Gruppe vereinigt auf der Abbildung
Zuchtanlage Gr. Parleese bei Bischofsburg Ostpr.
ersichtlich sind. Ein solcher Käfig nimmt nur den

Platz von etwa 3 Quadratmetern in Anspruch und

kann überall aufgestellt und bequem transportiert
werden. Die weitere Annehmlichkeit diefer Klein-

gehege besteht darin, daß eine ständige Beobachtung,
gute Kontrolle und besonders leichte Sauberhaltung
gewährleistet ist. Dazu wird das Eindringen von

Ratten und Mäusen verhindert und der wertvolle

Inhalt durch ein einfaches Vorhängeschloßdem Zu-
griff Unberusener entzogen.

Zwar ist aus Züchterkreisendarauf hingewiesen
worden, daß diese nicht so naturgemäße Haltung
Nachteile mit sich bringen dürfte. Tatsächlich sind
jedoch bisher auch mit diefen transportablen Ge-

hegen beste Erfolge erzielt worden. Allerdings ist
das Wasserbecken jeden zweiten Tag abzulassen und
neu zu füllen. Diese Tiere haben nämlich die An-

gewohnheit, ihre Lösung im Wasser abzusetzen, das

fie im übrigen auch an kalten Tagen eifrig zum
Baden benutzen. Oft sieht man sie stundenlang
halb im Wasser sitzend, eifrig ihren Pelz bearbeiten,
was Vorbedingung für eine gute Fellbeschaffenheit
zu sein scheint.

Auf die Erzielung eines ziemlich langen, dichten,
weichen und möglichst dunklen, vom Pelzhandel ge-

suchten Felles, muß ja auch das Hauptaugenmerk
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Halbsreilandgehegeder Nutriafarm »Auerhof«bei Thierenberg Ostpr·

Umpfbihers gerichtet werden. H kommen entwickeltes Tier erreicht, ohne den etwa

lich auf die Beschaffenheitder 40 cm langen Schwanz, eine Länge von 60 bis

die beim lebenden Tier 70 cm und wird 6 bis 10 kg schwer. Das Fleisch
soll imGeschmackdasjenige von Kaninchen übertreffen.

Die Fellpreise schwanken je nach der Qualität

bei der Zucht des S

Dabei kommt es ledig
Ilnterwolle an, während »

fast ausschließlichsichtbarenhellen Grannenhaare bei

der Verarbeitung des Felles durch den Kürschner ·

Wertvollste des Nutria- zwischen 30.—— und 60.— NM. Wenn man berück-

abgeschoren werden. Das
·

« .

Felles ist die Bauchseite; dagegen Welsen Flanken srchtlgts»daßdte Auszuchtkosteneines Tieres bis zur

und Rücken geringere Dichte und Güte auf. Pelz- dder Zinchtrelfeden Betrag von 12.— bis

psbibers er- 15.—— NM nicht Ubersreigen, bei der Haltung durch
Die Zucht und Aufzucht des Sum . .

fordert keine besonderen Kenntnisse. Am besten Landwlttediesen-Satz aber sicher nicht erreichen

werden die Tiere paarweise gehalten. Nach einer durften, so ist bei der verhältnismäßig starken Ber-

Trächtigkeitsdauervon etwa 4 Monaten kommen InehrUngdieser Tiere nnt einer angemessenen Ber-

die Jungen, meist vier bis neun, vollkommen ent- dienstspannezu rechnen. Allerdings trifft die An-

wickelt zur Welt. Sie gleichen gänzlichden Alten gabe gewisser Anpreisungemdaß hierbei ohne

und gehen oft schon am ersten Tag ins Wasser Und nennenswertesMenschllches»Zan hundertprozentige

an die Futterstellen. Nach sechs bis achtWochen GewlnneerzleltWerden konnen, ebensowenig zu,

können die Jungtiere abgesetztrverden.Sie-kommen, wie die Pelztierzuchtals solche dazu dienen kann,

nach Geschlechterngetrennt, in Sammelgehege und einen heruntergewirtschastetenBetrieb in kurzer Zeit

werden, owie ie mit etwa 12 bis 16 Monaten zu sanieren.
s s ter zur Zucht Wer aber Lust und Liebe zur Sache Und einiges

aus ewa en sind, gepelzt Oder Wes
»

· ,
» .

.

versandgef
Gewöhnlichwerden zwei Wurfe im Jahr, zuchterischesGeschickhat, wird auch Unter den

erzielt; aufmerksameZüchter
werden aber auchnoch s heutlgenPreISVerhaltnIssenmit der Nutriazucht

günstigere Resultate aufweisen können.
Ein voll- i seine gute Rechnung finden.

Industriearbeiterumsiedlungzur Landwirtschaft
chäftsfiihrerdes Evangelischen Siedlungsdienstes, Bieleseld.

über 750000 Menschen sind aus Ostpreußenm I preußen
Und den ehemalsruisifchenGebieten wan-

den letzten 50 Jahren vor 1914 ins thelnlsch-West-Versen nech dem Kuege M den Westen- Verstärkt

fälische Industriegebiet abgewandert. Sie fanden; durchweiterenZung aUS Ostpreußen

hender Industrie. Wie ein unter zu starken Druck gesetzter Dampf-
dort Arbeit und Brot in aufblii H

» « «

Hunderttausende von Flüchtlingenaus Pesen- West- T kessel explodlerti so Ist es Ietzt dem Industriegebiet

von Dr. Hermann Schulz, Ges

125



ergangen. Hunderttausende von Arbeitern sind end-

gültig aus dem Arbeitsprozeß ausgeschieden, sehen I

keine Möglichkeit, in absehbarer Zeit in ihrem Beruf
wieder unterzukommen. Lange vor Bekanntgabe
des Siedlungsplanes der Reichsregierung begann
dieser-.stetig wachsendes Interesse, besonders unter

den Bergarbeitern Westdeutschlands, hervorzurufen ;
Der seit langem in den Ministerien erwogene

Plan, durch Herabsetzung der Arbeitszeit auf 4

bis 5 Stunden, Ausfüllung der übrigen Tageszeit
mit gärtnerischer Arbeit in Form der nebenberuf-
lichen Siedlüng, 60 bis 70Z mehr Arbeiter als

bisher -.in den Arbeitsprozeß hineinzuziehen, ist leider

infolge mannigfacher Wider- und Umstände nicht
rechtzeitig durchgeführt worden.

Der vor wenigen Jahren auf Veranlassung des

preußischenVolkswohlfahrtsministeriums unternom-

mene Versuch, eine größere Anzahl Bergarbeiter-
familien in der Erenzmark und Brandenburg als

Siedler anzusetzen, scheiterte. Noch immer lockte

der Westen. Der englische Kohlenbergarbeiterstreik
förderte eine kurze Scheinblüte unserer Jndustrie.
Die nicht besonders ausgewählten Siedler kehrten
ihrer neuen Heimat den Rücken und gingen in den

Pütt zurück. Mißtrauen und Abneigung gegen die

Nücksiedlung von Bergarbeitern wurden leider hier-
durch bei den amtlichen Stellen verstärkt.

Und doch galt es, wertvollstes deutsches Menschen-
material wieder zum Lande zurückzubringen «Was
nützen alle Kleinsiedlung-zhäuserin Pacht oder· Eigen-
tum, was hilft alle Tätigkeit von Bauspsarkassen
und Genossenschaften, wenn der Arbeiter ohne Be-

» schäftigung ist und Vom Ertrag seines kleinen

Gartens nicht leben kann.

Schon seit 2 Jahren ist die abwärts gerichtete
Entwicklung unserer Industrie und des Bergbaus
zu erkennen. Bereits im Vergangenen Herbst bil-

deten sich Organisationen der Erwerbslosen, die

Landseßhaftmachung ihrer Mitglieder anstrebten, die

Vereine der heimattreuen Ost- und Westpreußen
schrieben die Siedlung auf ihre Fahne, Landesoer-

waltungen, Landesbanken und Landeshauptleute
des Westens stellten gering verzinsliche Siedlungs-
darlehen gegen hypothekarische Sicherheit zur Ver-

fügung, nur der Weg zur Praxis fehlte dem land-

gebürtigen Arbeiter.

Heute sind die Pläne der Ansiedlung von Er-

werbslosen auf ein großes Echo gestoßen, heute,
leider 2 Jahre zu spät, bricht die Erkenntnis sich ;

Bahn, daß der agrarische Teil unseres Volkes eines
’

Volkszuwachses bedarf und ihn auch aufnehmen!
kann, um die industrielle Arbeiterschaft zu ent-

entlasten und die Ernährung unseres Volkes aus »

eigener Scholle sicherzustellen.

Dabei darf über die im vergangenen Sommer

geleistete Vorarbeit berichtet werden. Oftpreußischei

Wirtschaftskreise, die beiden führenden Siedlungs- s
gesellschaften und der Evangelische Siedlungsdienst i

wagten die Nückoerpflanzung zahlreicher abgewan-
derter Ostpreußen. Die Notlage der Landwirtchaft
in Ostpreußcn erschien Vornehnilich als Absatzkrise.
Infolge Umänderung unserer Ernährungs- und da-

mit auch Lebensweise werden heute solche land-

wirtfchaftlichen und gärtnerischen Produkte auf
dem Markte von den Käufern verlangt, die zum

großen Teil aus dem Auslande bezogen werden,
sind doch noch 1930 über 4 Milliarden·.Goldmark

für Lebensmittel, die die deutsche Landwirtschaft
sselbst herzustellen vers-nag, ans Ausland gegangen.
Durch Schaffung vieler neuer Klein- und Mittel-
betriebe und ihre Einstellung auf diese Erforder-
nisse des Marktes galt es der Landwirtschaft des

deutschen Ostens zu-helfen. Dazu erschienen die

durch westdeutsche Kultur gegangenen ostpreußischen
Menschen besonders wertvoll. Daneben sind auch
nationalpolitische Gründe fürOstpreußenmaßgebend.
Die Landflucht als Erscheinung beginnt in sich zu-

sammenzufallen, da Arbeitsmöglichkeitauch in West-
deutschland für den Landflüchtigen nicht mehr vor-

handen ist-. -

,

So hat der Evangelische Siedlungsdienst, Viele-

feld, der als Zentralstelle kirchlicher Siedlungs-
arbeit besonders die soziale Seite der Umsiedlung
betont, bereits im Winter 1930X31’ die Frage der

Rücksiedlung unserer Arbeiterbevölkerung nahe ge-

bracht. In 25 Versammlungen in den Haupt-
städten des Jndustriegebietes wurden über 6000

Menschen jerfaßt, von denen wiederum 1400 sich
zur Ansiedlungin Ostdeutschland entschlossen! Nach
Lage der Dinge kam nur eine rein landwirtschaft-
liche Ansiedlung aüf klein- oder mittelbäuerlichen
Stellen-—in den« Nestkreisen der Provinzen Posen und

Westpreußen,der Erenzmarkl und in Ostpreußenin
Frage. Aller Jdealismus und alle Begeisterung
für die Arbeit an der eigenen Scholle helfen aber

nicht darüber hinweg, daß nur eine ganz strenge
Auswahl unter den Meldungen die geeigneten Be-
werber erfassen konnte.

1. Als erste Vorbedingung erschienen Kenntnisse
von den in der Landwirtschaft erforderlichen Arbei-
ten das unbedingt wichtigfte zu sein, mehrjährige
Landarbeit ist dazu notwendig. Die Herkunft unserer
Siedler aus alten Siedlungen der Ansiedlungs-
kommission für Posen und Westpreußen, aus ost-
preußischenKleinwirtschaften erfüllte diese Bedin-

gung, bei der aber auch die Herkunft der Frau
bedeutsam ift, da sie im Bauernbetrieb ganz andere
Aufgaben als im städtischenHaushalt hat.

2. Zweite Voraussetzung für die Nücksiedlung
war der unbedingte Wille, sichin ländlicheKultur-
und Wirtschaftsoerhältnisse wieder einzuordnen.
Viele vom Lande Stammende haben sich doch sehr
bald in Gelsenkirchen oder Essen an städtischeVer-

hältnisse gewöhnt, besonders die Jugend, sodaß sie
nicht mehr glauben, auf Kind, Zigaretten usw. ver-

zichten zu können. Oft war gerade in diesem Punkt
die Einstellung der Frau trotz guten Willens des
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Mannes hinderlich für die Durchführungder An-

siedlung.
3. Da weiterhin bisher noch das Vorhanden-

sein eines kleinen eigenen Kapitals zur Anzahlung
und ersten Beschaffung von Vieh und totem Jn-

ventar notwendig war, so wurden leider manche

mittellosen, tüchtigen Bewerber von der Siedlung

Vorläufig ausgeschlossen. Bei der bisherigen Sied-

lungsweise wurden nur 85 bis 90Z der entstan-

denen Siedlungskosten durch Reichs- und Staats-

siedlungskredite gedeckt; 10 bis 15sZ des Wertes

einer Stelle waren als Anzahlung erforderlich. Ganz

Und gar wird man »von einer kleinen Anzahlung

auch in Zukunft nicht absehen können, da ein noch

so geringes Kapital den Siedler doch wesentlich

fester an die neue Scholle und Wirtschaft bindet,

als das koftenlofe Geschenk einer fertigen Bauern-

stelle. Von Anfang an darf im Siedler das

Gefühl, Staatsrentner zu sein, dem der

Staat in allen Fällen helfen muß, nicht auf-

kommen. Als Anzahlungen waren für Ostpreußen

in diesem Jahre bei Übergabe großer, ausreichender

Neugebäude, des Landes und der darauf stehenden
oder eingebrachten Ernte für Stellen von 15 bis

30 Morgen 1200 bis 2200 Mark, für 40 bis 60

Morgenstellen 2500 bis 3500 Mark notwendig.

In der Grenzmark konnte bereits in diesem Herbst
eine Herabminderung der Anzahlungen durch Ein-

schaltung der eigenen Arbeitskraft des Siedlers

beim Aufbau der Gebäude auf 1500—2000 Mark

für 40 bis 60 Morgenstellen erfolgen.
Unter der großen Zahl der Meldungen auch für

1932, die beim Evangelischen Siedlungsdienst in

Bielefeld, Altstädterkirchplatz22, eingegangen sind,

find folgende 3 Gruppen Bewerber zu unterscheiden:

I. Bewerber, die einiges bare Kapital als Gr-

sparnisse oder als Schuldbuchforderungen an

das Reich (Flüchtlinge)besitzen,

II. Bewerber mit Haus- und Grundbesitz in Wes -

deutschland, der verkauft, bezw. beliehen wer-

den muß,

Bewerber, die Knappschafts-,Unfall-, Militär-Ill.
oder sonstige Renten beziehen.

Die Ansiedlung der Bewerber mit Barver-

mögen bezw. Reichsschuldbucheintragungener-

folgte und wird auch in Zukunft am leichtesten

erfolgen.

Die Flüssigmachungbezw. Beleihung des

westdeutschen Grundbesitzes geschah vor der

Wirtschaftskatastropheim Juli durch geeig-

nete Bankinftitute. Leider haben nach dem

13. Juli sowohl die Landesbanken wie auch

Sparkassen und Privatbanken jede Hypotheken-

hergabe ablehnen müssen, da ihnen die

nötigen Mittelfehlten. Mehrere hundert Siedler

aus dem Industriegebiet könnten sofort für
den Osten gewonnen werden, wenn die Landes-

Zu I.
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Man wird auch in Zukunft bei den Siedlungs-
bewerbern nicht ganz auf das Vorhandensein
eines kleinen Barbetrages verzichten können, der

zwar nicht mehr als Anzahlung für Land und Ge-

bäude, wohl aber zur Ergänzung des auf den großen
Gütern vorhandenen, ungenügenden Inventars

dienen muß.

Rotwendig erscheint die allgemeine Durchführung
der von einzelnen kommunalen Fürsorgestellen
schon geübten Praxis, den Familien der Siedler,
die während des Aufbaues der Gebäude noch im

Westen wohnen, für die Dauer längstens eines

halben Jahres, eine etwas verminderte Unter-

stützungweiterzuzahlen. Auch die Reichsarbeitsbe-
hörden werden dieser Praxis sich anpassen müssen,
umsomehr, als dies kein großes Opfer bedeutet, da

das spätere endgültige Ausscheiden aus der öffent-
lichen Fürsorge gesichert ist, und die Zahl der von

ihr Unterstützungsberechtigten durch die Ansiedlung
dauernd zurückgeht Ich hoffe, daß auf Grund der

neuen Rotverordnung diese Erkenntnis bald in die

Tat umgesetzt wird. Eine die heutige Uberfüllung
des Arbeitsmarktes wesentlich herabmindernde Zahl
von Siedlern, die auf 10—20 000 allein aus dem

rheinisch-westfälischenIndustriegebiet vorsichtig be-

ziffert werden kann, würde auf diesem Wege im

kommenden Jahre mit der Landwirtschaft wieder

in Berührung kommen.

Das PreußischeLandwirtschaftsministerium führte
noch in diesem Herbst auf der Domäne Gursen durch

die »Heimstätte Grenzmark« derartige Versuche der

Gruppenansiedlung durch, im Frühjahr werden weitere

folgen. In eifriger Winterarbeit wird die Zusammen-
stellung der Kolonnen, die sichneben früheren Land-
wirten auch aus Handwerkern der auf dem Lande

benötigten Gewerbe zusammensetzen, erfolgen müssen.
Besonderer Wert wird auf landsmannschaftliche und

konfessionelle Geschlossenheit zu legen sein. Die

halbamtliche Beratungsstelle in Düsseldorf und der

Evangelische Siedlungsdienst stehen vor großen
Aufgaben.

Sie müssen mit Energie angefaßt werden, denn
es gilt, das hohe Ziel zu erreichen, die Hauptzahl
der Unterstützungsempfänger in geregelte Arbeit

hineinzubringen. Die Aussichten dazu sind heute
trüber als je, es bleibt uns jedoch die berechtigte
Hoffnung, daß die Siedlung durch Belebung des

Binnenmarktes dazu beiträgt.

Dabei müssen im gegenwärtigen Zeitalter der

fortgeschrittenen Technik, die Hochöfen, Gruben und

Fabriken zwar bestehen bleiben. Aber in Industrie
und Landwirtschaft werden der Mensch und seine
Seele wieder eine größere Rolle spielen als bisher.
Eine gesundere Mischung von Groß-, Mittel- und

Kleinbetrieben in der Landwirtschaft, Gartensied-
lungen und Eigenheimen am Rande der Großstädte
— auf die vorstädtischeKleinsiedlung soll im übrigen
nicht eingegangen werden — wird auch zu gesunderen
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt der Industrie
führen.

Nebenwährung?
Entgegnung auf die Ausführungen von Dr. Reumann »Siedlungskredit im Rahmen einer inländischen

Rebenwährung?«, Siedlung und Wirtschaft X111. S. 3ff.
von Dr. F. Bier, Berlin.

Eine verstärkte Förderung der landwirtschaftlichen
Siedlung nach einem wirtschaftlich durchführbaren
Plan halten wir für außerordentlicherstrebenswert.
Denn die Siedlung ist ein geeignetes Mittel, um

wenigstens einen kleinen Teil der Millionen gesunder
arbeitswilliger Menschen, die in den letzten Jahren aus

der deutschen Wirtschaft ausgestoßenworden sind und

deren Aufnahme allein durch die nicht-agrarischen
Wirtschaftszweige auf lange Sicht in Frage gestellt
ist, wieder Arbeit und Brot zu verschaffen. Die
von Dr. Reumann veröffentlichten Vorschläge zur

Finanzierung dieses Planes mit Hilfe eines Reben-

währungsinstitutes, das gleichzeitig den Geldumlauf
vermehren soll, erscheinen jedoch wirtschaftlich sehr
gefährlich und —- soweit wir urteilen können —

»

auch juristisch unmöglich. I
Um das Juristische vorweg zu nehmen: Nachdem z

die Reichsbank die Aufgabe hat, »den Geldumlauf
im gesamten Reichsgebiet zu regeln«, halten wir es I

rechtlich für nicht zulässig, einem von ihr unabhängigen s
Institut daneben die Ausgabe eines »Tauschmittelsmit s

Zwangskurs« zu gestatten, da der Umlauf eines

solchen Geldsurrogates auf die Umlaufsgeschwindig-
keit der von der Reichsbank ausgegebenen Zahlungs-
mittel nicht ohne Einfluß bleiben kann, wie weiter

unten dargelegt wird. Als Unterabteilung der

Reichsbank aber dürfte das Institut nur solches
Geld oder Geldsurrogat ausgeb en, das deren Deckungs-
vorschriften entspricht. «

Wendet man sich dem wirtschaftlichen Kern der

Ausführungen des Verfassers zu, so fällt zunächst
auf, daß er als einen für die Julikrise und an-

schließendeweitere Schrumpfung der deutschen Wirt-

schaft wesentlichen Umstand eine Zahlungsmittel-
knappheit ansieht, die mit der plötzlichendurch die

Kreditrückziehungen des Auslandes eingetretenen
«

Kreditschrumpfung zusammenhänge.Dieser Zahlungs-
mittel- und Kreditknappheit zu begegnen, habe die

Reichsbank wegen ihrer Bindung an das Gold nicht
genügende oder nicht geeignete Mittel, man müsse
vielmehr eine neue Rebenwährung schaffen, um frei
von den Verträgen von Versailles der Wirtschaft
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die Tauschmittel zu gewähren, deren sie so dringend

bedarf. Man muß nur die Reichsbankausweiseder

letzten 5 Monate etwa mit denen der gleichenZeit

des Vorjahres vergleichen, um festzustellen,daß die

Menge der im Umlauf befindlichenZahlungsmittel
mit ihren rd. 6 Milliarden Reichsmarknicht geringer,

sondern eher etwas größer geworden ist. Daß wir

aber bei diesem Zahlungsmittelumlaufund trotz der

bedeutenden Verringerung des Wirtschaftsvolumens

noch heute eine derartige Enge selbst auf dem Tages-

geldmarkt haben, rührt erstens von der Noten-

hamsterei —- sie wird zur Zeit auf über eine Milliarde

Neichsmark geschätzt
—- und damit einem im Durch-

schnitt erheblich verlangsamten Zahlungsmittelum-

Ian her. Zweitens wird diese Knappheit verur-

sacht durch die Schrumpfung des Kreditvolumens

durch Kreditrückziehungen
des Auslandes wie durch

Angstabhebungen der deutschen Bevölkerung,
was

zum Teil eine Minderung des Giralgeldes zur Folge

hat. Man darf die Schrumpfungdes Kreditvolumens

aber nicht überschätzen,denn es ist zu einem großen

Teil ausgeglichen worden durch eine starke Aus-

weitung des Wechseloolumens der Reichsbank bis

auf nahezu das Doppelte des im Vorjahre vor-

handenen Betrages von etwa 2 Milliarden Reichs-
Mark. Nachdem die deutsche Bevölkerung bisher

so vernünftig war, ihre Angstabhebungenzum wesent-

lichen Teil nur im Sparstrumpfzu versteckenund
sich nicht zu einer sinnlosen»Fluchtin die Sachwerte
hat hinreißen lassen, die das Ubel der Kredit-

rückziehungennur verschlimmerthätte, ist zu hoffen,

daß mit der Beruhigung iiher die Sicherheitder

Sparkassen und Bankeinlagen, der Pfandbriefeuund
Obligationen die gehamsterten Roten allmahlich

wieder zum Vorschein kommen. Aber gerade dann

wird es der ganzen Geschicklichkeitder Reichsbank-

leitung bedürfen, um den Zahlungsmittelumlaufder

umlaufenden Warenmenge elastischanzupassen;Jede

Zahlungsmittelmenge, die durch eine Rebenwahrung

— selbst wenn deren »Deckung«nicht«vonvorn-

herein Mißtrauen erzeugte
—- der Wirtschaft·in

diesem Augenblickzugeführtwurde, mußte marmo-

Nistisch wirken, außer wenn die Reichsbank ihren
Notenumlauf und damit das von ihr diskontierte
Wechselvolumen dementsprechendverringern wurde·

Damit aber kommen wir auf die entscheidende

Frage, uiimiich: Wem soll das Währungsinstitut

Kredit geben? Daß es sich den Kreditnehmer vor

allem auf die Sicherheit hin ansehen muß, wird

auch von Dr. Reumann nicht bestritten. Die ent-

scheidenden Unterschiede zwischen dem Reichsbank-
system und den Vorschlägenvon Dr. Neumann in

Bezug auf den Kreditnehmer scheinen uns darin zu

liegen, daß bei dem Nebenwährungsinstitut
die

Siedlung ganz hevorzugt berücksichtigt
werden soll,

während die Reichsbankdie Höhe ihrer Kredite an

die Landwirtschaft mit schätzungsweiseeiner halben

Milliarde Reichsmark im Rahmen ihrer sonstigen

Kreditgewiihrungen an erstklassigeKunden hält und

zweitens, daß die Reichsbank normalerweise nur

s
i
i

l
i

i

Wechselkredite mit einer Laufzeit bis u
"

3 Monaten ausgibt,während 40 OXOdirBooKdeenni
Nebenwahrungsinstitutauszugebenden Kredite die

doppelte bis dreifache Laufzeit der Reichsbankwechsel
habenmußten und 60 OXOerst innerhalb des langen
Zeitraumes von 14,2 Jahren getilgt würden-

Dr.Neumann betontselbst, daßnach der Quantitäts-

theorie das wichtigste Kriterium einer gesunden
Wahrung ist, daß der Zahlungsmittelumlauf der

umlaufendenWarenmenge entspricht. Aus dieser
Einsicht heraus ist das Reichsbanksystem so aufge-

baut, daß,»abgesehen von den einmalig an das

Reichgewährtenlangfristigen Krediten jede Aus-

leihungsichin kurzer Frist selbst liquidiert so daß

immer eine leicht zu verändernde Spitze vorhanden
ist. Wennnebenden Reichsbanknoten außer dem

ohnediesziemlichstarren Umlauf an Rentenbank-

scheinen, Privatbanknoten und Scheidemünzen(denen
s langfristige Kredite an Reich und Länder und ein ein-
s

l
i

I
s
V

maliger Münzgewinn des Reiches e enü

das fur Siedlungszwecke langfristxiggauxxxxfgtxsxxz
Geld vfdesNebenwährungsinstituteskursieren würde
so wurde die Regulierung jener Spitze mit der Zu;
nahme»des-Rebenwährungsgeldesimmer schwieriger
und sur die betroffenen — agrarische und nicht-
agrarische f Wirtschaftskreiseimmer empfindlicher

werden: Eine immer schärfere Drosselung der

Diskontierung echter HandelswechseL die Dr. Neu-

mann doch vermieden wissen will, wäre die not-

wendigeJolgeeiner Notenausgabe, die sich auf
Spekulationen über die Vergrößerung des Handels-

volumensdurch Siedlungskredite stützt, wenn und

LiszgeldieseSpekulationen sich nicht in Wirklichkeit

Was uns eben im Sinne der Qua
’ " «

am gefährlichstenerscheint, ist, daß 60 ätgxsstheesxilik
wahrungsgeldes keiner umlaufend en Warenmenge
entsprechen,sonderndaß sie durch die festen Jnvesti-

tutionen in die fertiggestellten Siedlungen gedeckt
sein sollen. Dr. Neumann kann sich zwar darauf

berufen»daßdiese Deckung von der gleichen Art sei
wie diesenigefür die 1924 ausgegebenen Renten-

bankscheineund daß den 120 Millionen Mark Reichs-
kassenscheinen der Vorkriegszeit überhaupt keine

Deckunggegenüberstand. Das ist zwar richtig aber

die Rechtfertigungfür die Ausgabe dieser Roten
ist auchnicht in ihrer Deckung zu suchen. Bei den

Reichskassenscheinenhandelte es sich um eine ein-

malige fest begrenzte Ausgabe, auf die sich der

Geldwertschon eingespielt hatte: Die Reichskassen-
scheine ersetzen alte Staatsbanknoten. Bei der Aus-

gabe der Rentenbankscheine lag der Rechtfertigungs-
grund in der außerordentlichenAbnahme der Um-

laufgeschwindigkeitdes Geldes bei der Stabilisierung
der Mark, die ebenso wirkte wie eine gleichzeitige

! Rotenlombardierung, und die es sogar einfach un-

l

möglich gemacht hätte, mit dem im Au enblick d

Stabilisierungvorhandenen Betrag an Hapiermarekk
billionennotenauszukommen. Dabei war man

außerstbehutsam in der Ausgabe des neuen Geldes
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sodaß schon dessen Knappheit seinen Wert verbürgte:
Der gesamte Zahlungsmittelumlauf hielt fichwährend
des ersten Halbjahres 1924 unter drei Milliarden

Mark, betrug alfo weniger als die Hälfte des

heutigen Umlaufes. Die jetzt noch im Verkehr be-

findlichen Nentenbankscheine machen nicht den zehnten
Teil des Umlaufes an Reichsbanknoten aus und
vor allem bleibt ihr Kontingent ebenso wie das-

jenige der Privatbanknoten und — mit Einschränkung
— auch der Scheidemünzen ziemlich konstant.

Wenn der Verfasser aber meint, daß die Er-

richtung des Nebenwährungsinstitutesein geeignetes
Mittel sei, um gegen den Abzug von Devisen und
von Gold durch das Ausland anzukämpfen oder
deren Abzug für die deutsche Wirtschaft weniger
empfindlich zu machen, so befindet er sich unseres
Erachtens hierbei im Irrtum, weil er die

zwangsmäßige Verknüpfung zwischen der Geld- und
der Warenseite verkennt, die bei jeder gesunden
Währung besteht. Wenn ein Land per saldo Kredite

empfängt, so kann das letztlich nicht anders vor sich
gehen, als daß es Waren einschließlichder Ware
Gold und daneben Devisen importiert und es kann

diese Kredite nicht anders zurückzahlen als mit

Waren oder mit Gold und Devisen. Ob sich das
Geld- und Kreditgebäude im Innern eines Landes

auf einer reinen Goldwährung oder, wie in Deutsch-
land, auf einer Goldkernwährung aufbaut — von

der abzugehen ja auch Dr. Neumann nicht wünscht—,
spielt dabei für den Auslandsverkehr keine wesent-
liche Rolle. Nur wenn ein Land die »goldene
Bremse« ganz löst, dann kann es zur Bezahlung
fälliger Schulden von u. U. sehr großen Zwangs-
exporten zu äußerst niedrigen Preisen verschont
bleiben.

Eine Nebenwährung mit Zwangskurs, die den

inländischenZahlungsmittelumlauf vergrößert, würde

sogar im Gegenteil bei Erweiterung des inländi-

schen Zahlungsmittelumlaufes eine Schrumpfung
der Exporte und über die Erhöhung des inländischen
Preisniveaus eine Zunahme der Einfuhr bewirken —,

mit der Wirkung allerdings, daß feine für den

internationalen Verkehr bestimmte Währung wie die

Englands, in ihrer Bewertung absinkt und heftigen
Schwankungen ausgesetzt sein kann. Warum hat
aber die Neichsbank am 13. Juli anders gehandelt
als die Bank von England am 20. September?
Warum wurden der deutschen Wirtschaft Bank-;
feiertage, Börsenschließung,beschränkter Zahlungs-
verkehr, schärfste Devisenordnung auferlegt,
schließlichdas Stillhalteabkommen eine Erleichterung

bis E

!
brachte? Deutschland konnte nur so handeln7·"·),denn I

die Abkehr vom Goldstandard hätte keinerlei Nutzen,
sondern nur Schaden gebracht. Deutschlands äußere
und zum Teil auch innere Verfchuldung lautet auf
ausländische Goldwährungen. Mit einem Hinauf-
gehen der Devisenkurfe hätten diese Schulden, in

Mark berechnet, sofort entsprechend höher zu Buch

Ae)Dem stimmt auch Dr.Neumann in Heft 2, S. 68, zu.

gestanden. Diese Verluste durch den Rückgang des

Mark-Kurses hätte für viele Unternehmungen der

deutschen Wirtschaft den Zusammenbruch bedeutet.

Für Deutschland bedeutet die Entscheidung über

das Festhalten an seiner Währung nichts anderes
als die Entscheidung darüber, ob es an das west-
liche Kreditsystem weiter angeschlossen zu sein wünscht.

Es bleibt die Frage, ob die Nebenwährung im

Stande gewesen wäre, die Wirkungen der plötz-
lichen Kreditabziehungen auf den innerdeutfchen
Wirtschaftsverkehr besser abzuschwächen,als es die

Maßnahmen der Neichsregierung und der Reichs-
bank getan haben, deren wichtigste die Herabsetzung
der Golddeckungsquote und die starke Ausweitung
des Wechselvolumens waren. Die plötzlichenKredit-

abziehungen haben naturgemäß am empfindlichsten
diejenigen Wirtschaftspersonen und -kreise betroffen,
die diese Kredite zurückzahlen sollten, vor allem die

großen Banken und die von ihnen mit Auslands-
krediten dotierten Kunden. Wir find nicht der

Meinung, daß ein Nebenwährungsinstitut, das dazu
bestimmt ift, vor allem für Siedlungszwecke Kredite

zu geben, diesen rasch, wenn überhaupt hätte helfen
können.

Wenn man darauf hätte warten wollen bis
die Siedlungskredite im wirtschaftlichen Kreislan
auch die von den Kreditabziehungen Betroffenen
wieder angeregt hätten, so wären die Patienten in-

zwischen zu einem großen Teil verstorben.
Oder kann das Nebenwährungsinstitut, nachdem

diese Kreditkrise kaum viel anders zu behandeln
war als es geschehen ift, wenigstens für die Zukunft
Vorsorge treffen, damit weitere derartige Erschütte-
rungen der deutschen Wirtschaft erspart bleiben?

Auf die Art der internationalen Verschuldung Deutsch-
lands, ob sie langfristig und konsolidiert oder mit

kurzer Laufzeit eingegangen wird, könnte das Neben-

währungsinstitut wohl kaum Einfluß nehmen. Zu-
nächst könnte es freilich die Produktion von Lebens-
mitteln und in beschränkteremMaße von Rohstoffen
anregen, sodaß diese Passivposten in der deutschen
Außenhandelsbilanz sich verringern und innerhalb
Deutschlands viele Menschen Arbeit, Brot und

Wohnung erhalten würden. Wie wir aber oben

erörtert haben, bietet die Konstruktion des vorge-

schlagenen Nebenwährungsinstitutes leider keine Ge-

währ dafür, daß das von ihm ausgegebene Geld
— soweit nicht über die Verringerung der Reichs-
banknoten an anderer Stelle scharfe Kreditdrosselung
geübt wird — nicht inflationistisch mit allen in

Deutschland nur allzu gut bekannten zunächstan-

regenden und dann verhängnisvollen Folgen einer

Inflation wirken würde. Wenn man Geld in immer

größerer Menge zirkulieren läßt, während die ihm
ursprünglich entsprechende Warenmenge längst fest
investiert und aus der Warenzirkulation ausgeschieden
ift, wird notwendig die Umlaufgeschwindigkeitdes

Geldes erhöht. Wir haben diesen circulus viciosus

schon einmal bis zur Raserei erlebt.
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A

Gesetze, Verordnungen, Erlaffe
Die neuen Neichsrichtlinien für die landwirtschaftliche Siedlung.
Vorbemerkung von Landeskulturdirektor Dr. Kurig, KönigsbergPr.

Die Nichtlinien für die landwirtschaftlicheNSiedk
lung die unter dem 10. 11. 1«931vlkmfüreitchlköarbeitsministererlassen worden sind, ge en

. 1931 eingeleiteten Siedlungssachen;nach dem 1«

1göinzelneBestimmungen dieser Nicht- :
«

92 .
.

..

sisilifesnrsollgnwegen ihrer FBessInderheItgggenmkgdkjn
bisherigen VorfchriktInhsoezrikeelsikilssåeldthndaß die

Die Nichtlinien zie .
» » Iiczstgeriwö""entli en Mittel Ie Siedlerstelle In Mag

-gxsmNskhaßein Anspruch genommentmlwaxgeskxtwerber mit geringen elgenen Miten
lten die

werden. Unter diesemZGesIchtäPtreIirIkt
erha

·

mun en über die onenei
»ngstdergSiedIer(Z. 7), GruppensteflsxgIchAusbausiedlung (Z- 9) Und dre,FregespndereBe-

jahre für die Siedler (Z- 60Jv1hre»
·nander Und

deutung Die Bestimmungen grefsenMeJ
n in«wie

die Erfahrung wird noch ermessen LIMIerent-
weit sie den wirtschafktlichtesåmfessnrdernIre end au einander a ge I»

·sp
Bckvvrzugtfsollen solche Guterangekaustdskzxgkesxs

zu deren Erwerb nur ein geringerdKrlemedeckte
erforderlich ist (Z.19). Neu istsdnß er

dergDeut-Teil des Kaufpreises mit Genehmlgälznkkkäuferdem
schen Siedlungsbank auch von dem· e

überlassenSiedlungsunternehmer darlehnSWeIse
t. mung zuwerden kann (Z. 25). Wegen der BesltmertenUnd

12c wird künftig der Erwerbvon devasI
lich seinvon Inventar entblößtenGutern eher Mogirdaber-

als bisher. Der

Sdelåtnrgsunågäszsäläxggeditnur
ten aben, a er

·

-gLanPIeTIBetkachtkommt, Inven«
m

defkcksiltlhkaslefsägutachten der Siedlungsbehordeatusdru
e eben

gestellt worden ist, daß dreser Kredlt noch g g

n.
·

»
-

weggeetgeikiandesBesiedlungskreditsfUr VaUteleI
besondere AusführungsbestimmungvenergangoeßäBe-
Ausbauftellen (Z. 9) erfahren erne so

Fällengünstigung,daß künftig nUr »Inseltenen
enommen

isuxxxbxizlsxrnksssffeks»
wer n dür ten. s et
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unternehmer
über Baukredite) nach Übernahmenoch ein Zuschuß-H

kredit bewilligt werden. über die Höhe dieses ZU-
-

. -
’

·

MUU ensatzkredites sInd knsher noch keme Bestlm g
s sobald als möglich unterverteilt wird.er an en.

.ngürJden Siedlungsunternehmer Ist Von besonderem
Vorteil, daß bereits vor Beginn der Bauten blg «

zu einem Drittel des Kredits ausgezahlt werden
»

. .. .
.

derkann; auch durch die ubrigen Bestimmungen
Ziffer 34 soll die möglichstschnelleAuszahlung des

» . - s·

«

. In vielen ;zustandigen Baukredits gefordert werden
J newiy berücksichtigtwerden (Z. 471Fällen machten die bisherigen Bestimmungen eine

zweckmäßigeVerwertung der vorhandenen Gebäude
mit Rücksichtauf den verminderten Baukredit un-"l
möglich. Ziffer 31 bedeutet demgegenübereine Ver-
besserung, wenn es auch schwierig sein wird, die
erhöhte Anzahlung zu erhalten.

Verbilligte Baudarlehen (Hauszinssteuerdarlehen)werden künftig nicht mehr gewährt; dagegen sollendie verbilligten Mittel gemäß Ziffer 62 einen finan-
ziellen Ausgleich herbeiführen.über die Höhe dieses
verbilligten Kredits und die Kreditbedingungensind
noch keine Bestimmungen ergangen.

Eine wesentliche Förderungder Anliegersiedlungbedeutet die Bestimmungzu Ziffer 43, wonach unter
Umständen auch die günstigenBedingungen für Neu-
siedlungskredite bei Anliegersiedlungenin Anwendungkommen ; dieses wird von besonderer Bedeutung bei
Heimstätten mit geringer Landzulage sein.

Durch eine Reihe von Bestimmungen werden die
Siedlungsunternehmer angehalten, bevorzugt Land-
arbeiter anzusetzen (Z. 5 u. a.). Schon bei der
Aufteilung des Siedlungsgutes ist auf die Ansetzungder auf diesem befindlichenlandwirtschaftlichenArbeit-
nehmer Nücksichtzu nehmen (Z. 6). Spätestens vor
dem Zuzug der Siedler muß der Siedlungsunter-
nehmer der Siedlungsbehörde(Kulturamtsvorsteher)
Anzeige erstatten, aus welchem Grunde bestimmte
Landarbeiterfamilien nicht berücksichtigtworden sind
(Z. 85). Die Ansetzung von Landarbeitern, denen
nur geringe Eigenmittel zur Verfügungstehen, wird
wesentlich dadurch erleichtert, daß der Einrichtungs-kredit in erster Linie für Landarbeiter gegeben wird

« (Z. 67). Ferner kann den Landarbeitern, die infolgeder Siedlung ausreichende Erwerbsmöglichkeitver-
f lieren, ein zinsloses Darlehen zur Leistung der An-
I zahlung aus Siedlerstellen gewährt werden (Z. 73).

Wegen der Gruppensiedlung(Z. 8) liegen in Ost-
preußennoch keine Erfahrungen vor. Vorbereitungen
zur Gruppensiedlung sind aber im Gange.

Eine einschneidende Änderung bedeutet die Be-
stimmung, daß der Siedler von dem Beginn des
Kalendervierteljahres

-

ab, das auf die Unterver-
teilung des Kredits folgt, neben dem Siedlungs-

als Gesamtschuldner ebenfalls als
Schuldner gegenüber der Deutschen Siedlungsbank
eintritt (Z. 15). Der Siedlungsunternehmer hat
daher ein Interesse daran, daß der Zwischenkredit

Die Be-
stimmungen wegen des fehlenden Inventars (Z.46)
werden aber dahin führen müssen,daß der Sied-
Iungsunternehmer auf die Besetzung der Stellen
mit ausreichendem Inventar hinwirkt. Wichtig ist,
daß bei der Unterverteilung der Zwischenkredite
auch die gemeinschaftlichen Anlagen, z. B. Bren-
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Wegen der Ablösung durch Dauerkredit werden

noch besondere Bestimmungen ergehen. Nach Z. 15

steht aber bereits fest, daß der Siedlungsunter-
nehmer bei der Ablösung des Zwischenkredits zu
dem Unterschied zwischen dem Nennwert und dem

Auszahlungsbetrag des Dauerkredits einen be-

stimmten Satz beizutragen haben wird. Dieser
Satz steht zur Zeit noch nicht fest. Da der Sied-

lungsunternehmer ihn aber bei Aufstellung des;
Finanzierungsplanes berücksichtigenmuß, ist es er-

wünscht, daß er baldmöglichstbekannt wird. Im
übrigen wird auch weiterhin eine Kursverlustbeihilfe
in Aussicht gestellt (Z. 56).

Bei Stellen, deren Größe über die eines reinen

Familienbetriebs hinausgeht, wird ein Zwischen-
kredit gewährt, der unter 90 v. H. beträgt. Der

Siedlungsunternehmer muß aber die Genehmigung
zur Errichtung dieser Stellen seitens der Siedlungs-
behörde und der Deutschen Siedlungsbank vor

Vergebung der Bauten einholen (Z. 76).
Hinsichtlich der Regelung der öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten entspricht Ziffer 52 Abs. 1 der

Verordnung des Staatskommissars, nach der nach
Möglichkeit der Beitrag des Siedlungsunternehmers
in Grundstücken, Gebäuden und anderen Sach-
leistungen festzusetzen ist. Neu ist die Bestimmung
wegen der Verpachtung der Landausstattung (Z. 52

Abs. 2). Wegen der Beihilfe für die öffentlich-
rechtlichen Leistungen (Z. 54) sei auf die Ausführungs-

»

bestimmungen für das Ansiedlungsgenehmigungs-
"

Verfahren vom 21. November 1931 verwiesen, nach
denen für die Beihilfe die bisherigen Bestimmungen
auch weiterhin gelten. Der Staat behält sich jedoch
vor, die Beihilfen auch nach anderen Merkmalen als

Reichsarbeitsministerium
IV c 5——14 390X31

nach den tatsächlichentstandenen Kosten zu berechnen.
Zur Verbilligung der Siedlung wird auch bei-

tragen, daß künftig Verfahrenskosten nicht mehr in

Betracht kommen. Besonders der Förderung der

West-Ostsiedlung und der Umsiedlung von Industrie-
arbeitern, die aus landwirtschaftlichen Verhältnissen
des Ostens stammen, wird die Beleihungsmöglich-
keit nach Ziffer 94 dienen.

Für die Siedlerstellen kommt künftig nur noch
das Wiederkaufsrecht des § 20 des Neichssiedlungs-
gesetzes gemäß Z. 86—89 in Betracht. Eine Be-

lastung mit dem Wiederkaufsrecht nach Artikel 29

des PreußischenAusführungsgesetzes zum BGB. findet
nicht mehr statt.
Sämtliche Kreditanträge sind durch die Siedlungs-
behörde (Kulturamtsvorsteher) der Deutschen Sied-

lungsbank einzureichen (Z. 77). Eine Ausnahme
machen lediglich die Einrichtungskreditanträge, die

von dem Siedlungsunternehmer unmittelbar einzu-
reichen sind (Z. 69). Die Ankaufsverträge sind
sämtlich unter dem Vorbehalt, daß die Deutsche
Siedlungsbank den Kredit bewilligt, abzuschließen
(Z. 74). Es muß der Deutschen Siedlungsbank
auch Von solchen Sachen Mitteilung gemacht werden,
bei denen weder ein Zwischenkredit, noch eine Bei-

hilfe in Betracht kommt, bei denen aber mit der

späteren Belastung mit Dauerkredit unter Zuschuß-
leistung gerechnet wird (Z. 83).

Die Ausnahmebestimmung (Z. 97) soll insbe-

sondere dazu dienen, die Initiative der Siedlungs-
unternehmer und der Siedlungsbehörden nicht ein-

zuschränken, sondern Verfahren zu fördern, die

einen Fortschritt gegenüber den bisherigen Ver-

fahren bedeuten.

Berlin, den 19. November 1931

Nichtlinien für die landwirtschaftliche Siedlung
Vom 10. November 1931.

A. Zweck und Ziel der landwirtschaftlichen Siedlung.

1. Um der Abwanderung gesunder Volkskräfte
die Stadt entgegenzuwirken, darüber hinaus weiteren

Bevölkerungskreisen ausreichende Lebensmöglich-
keiten auf dem Lande zu bieten und dadurch eine

zweckmäßigeBevölkerungsverteilung herbeizuführen,
muß die landwirtschaftliche Siedlung nachdriicklich
gefördert werden.

2. Die Mittel, die hierfür verfügbar sind, werden

über die Deutsche Siedlungsbank zur Verfügung ge-

stellt, um nach dem Neichssiedlungsgesetz neue Sied-

lerstellen zu begründen (Neufiedlung) und bestehende
Kleinbetriebe bis zur Größe einer selbständigenAcker-

nahrung zu heben (Anliegersiedlung).
3. Die Siedlungsmittel müssen in erster Linie in

den dünn bevölkerten Gebieten eingesetzt werden, in

denen das stärksteSiedlungsbedürfnis vorliegt, näm-

lich in dem Gebiet rechts der Oder mit Ausschluß
des Negierungsbezirks Stettin (Zone l). Hierzu ge-

hören auch die links der Oder gelegenen Teile der

Provinz Oberschlesien sowie der niederschlesischen
Kreise, deren Gebiet beiderseits der Oder liegt.

Daneben soll die Siedlung auch in dem Gebiet

zwischen Elbe und Oder, in dem Negierungsbezirk
Stettin auch rechts der Oder, im Emsland, in der

Lüneburger Heide, in den Geestländereien der Pro-
vinz Hannover und Oldenburgs sowie in dem Ge-

biet des bayerischen Waldes gefördert werden

(Zone ll).
In Ausnahmefällen können die Mittel auch im

übrigen Neichsgebiet verwendet werden (Zone lll).
4. Siedlungsvorhaben dürfen nur gefördert wer-

den, wenn die ordnungsmäße Durchführungsicher-
gestellt ist. Dazu gehört insbesondere bei Siedlungs-
unternehmern neben der persönlichenund sachlichen
Eignung eine ausreichende wirtschaftlicheLeistungs-
fähigkeit.

5. Die Möglichkeit, sich auf landwirtschaftlichen
Stellen anzusiedeln, wird nur Siedlungsbewerbern
gegeben, die nach Herkunft und Vorbildung imstande
sind, diese Stellen ordnungmäßig zu bewirtschaften
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it die Gewähr dafür bieten, daß sie wirt-
fchjäftkismvorwärtskommenNeben Berufslandwirten
kommen bevorzugt arbeitsloseLandarbeiterund aus:
geschiedene Wehrmachtangehorige,dienach Begcheitxieig
gung des zuständigenTruppenteilszum ererlexhenSiedlerstelle geeignet sind, in Frage. DiSegleins-
persönlichenVoraussetzungen,wie bei dem Eevtu
bewerber, sollen auch beiseinen mitar ei en

amilienangehörigen vor iegen.
·

F
6. Die Siedlungsgüter sind so aufzuteilen, daß

die Landarbeiter, Handwerkerund Angestellten-

dieser Güter angesiedelk werden

ktonneåfonenkreisit einem möglichst wei en er
» .

die7«2llchgleichkeitzur Ansiedlungauf lebenszalhligen
Siedlerstellen erschlossenwird, mußdi; iefigirgtin sparsamster und einfachster Weise urchgeu

WeEkddikenSiiedlersollen bei allen geeigneten Arbeiten

n Krä ten mitwirken.
»argUmfdie sparsame und einfache Durchführung

der Siedlung zu erreichen, ist anzustreben,daßbdie
Siedlung, soweit die VoraussetzungenIrgend gege en

sind, in der Form der Gruppensiedlung vorgenommen

wird. ·

«

ru en werden nach landsmannschaftlichen,

konkelsesiöfiellgkiund ähnlichenGesichtspunkten zu-

sammengefaßt.Die Arbeiter, HandwerkerundAn-

gestellten des Siedlungsgutessind, soweitsie an-

gesiedelt werden, in diese Gruppen in geeigneter
s

« ·

iedern.

ngz ggkilpglewird durch einen oder mehrere von
ihr bevollmächtigte Führer vertreten. Der Sied-
lungsträger hat mit diesen Führern-dauerndFuh-
lung zu halten. Diese unterrichtendie Gruppe uber

die wichtigsten Ereignisse des Besiedlungsvorgange5,
Die Siedlungsbehörde ist berechtigt,offenbar Un-

geeignete Vertreter zurückzuweisen.

Die Gruppe hat sich in den Besiedlungsvorgang
einzuordnen und mit allen Kräften an dem Aufbau
der Siedlung mitzuarbeiten. Soweit sie ordnungs-
mäßig, sachkundig und mitverantwortlich mitzu-
arbeiten imstande ist, ist sie für die Verteilung der

Stellen und des auf dem Aufteilungsgute vor-

handenen Inventars selbstverantwortlich einzu-
schalten.

.

Über die Gingliederung der Gruppe in den Be-
siedlungsvorgang, über die Arbeitsbedingungen,ins-
besondere auch über die Zusammenarbeitmit-nicht-
siedelnden Mitarbeitern, ferner über dieDurchfuhrung
der Siedlung und der Besiedlungsbedingungen wird

zwischen dem Siedlungsunternehmer und den be-
vollmächtigten Vertretern der Gruppe eine Verein-

barung herbeigeführt. Diese ist der Siedlungsbe-
hörde vorzulegen, die befugt ist, notwendige Ab-

änderungen vorzunehmen.
»

9. Um mit den beschränktenMitteln einenmog-
lichst großen Siedlungserfolg zu erzielen, sind die

Siedlerstellen, soweit irgend vertretbar, als Ausbau-

siedlungen zu errichten.

Bei der Ausbausiedlung werden insbesondere die
Gebäude zunächstnoch nicht in dem zum vollen Wirt-

schaftsbetrieb erforderlichen Umfange hergestellt. Die
Kredite, die bei der Begründung der Stelle gegeben
werden, liegen daher erheblich unter den sonst zu-
lässigen Höchstbeträgen. Für den späteren plan-
mäßigen Ausbau sind noch größere Aufwendungen
(für die Vervollständigungder Gebäude,Verbesserung
des Bodens usw.) erforderlich.

10. Die Siedlerstellen sollen, von besonderen Aus-
nahmen abgesehen, die Größe von Familienbetrieben
nicht übersteigen und sollen den Arbeitskräftensowie
den wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen
des Siedlers und seiner Familienangehörigenent-

sprechen.
In dünn bevölkerten Gebieten sind Stellen in

einer Größe unter 3 ha in der Regel nur dann zu
bilden, wenn die besonderen örtlichenoder wirtschaft-
lichen Verhältnisse es rechtfertigen, z. B. wenn sie
gärtnerisch genutzt werden sollen. Stellen unter 1 ha·

sollen möglichst nicht mit den Mitteln, die für die
landwirtschaftliche Siedlung bestimmt sind, gefördert
werden.

B. Zwischenkredit und Beihilfen.
I. Zwischenkredit.

1. Allgemeine Bestimmungen.
11. Die Deutsche Siedlungsbank gewährt Sied-

lungsunternehmern oder Ginzelsiedlern Zwischen-
kredit.

Der Zwischenkredit ist vorweggenommener Dauer-v
kredit. Er soll deshalb die voraussichtliche Be-
leihungsgrenze der zu bildenden Siedlerstellen nicht
übersteigen.

12. Zwischenkredit wird insbesondere gewährt
als Ankaufskredit:

a) um Siedlungsland anzukaufen,
b) um Hypotheken und sonstigeLasten abzustoßen,
c) um Inventar und Vorräte auf Siedlungs-
gütern zu ergänzen;

als Besiedlungskredit:
d) um durch Neu-, Um- oder Grgänzungsbauten
Siedlergehöfte zu schaffen,

.

e) um Ländereien urbar zu machen oder zu ver-

bessern,
,

f) um die Anlage von Wegen, Gräben und ähn-.
lichen Folgeeinrichtungen zu erleichtern,

g) um Anlagen zu fördern, welche die Wirt-
schaftskraft der Siedlungen zu stärken ge-
eignet sind (z. B. Absatzeinrichtungen,Milch-
sammelstellen).

"

13. Der Kredit wird auf die Dauer von

höchstens zwei Jahren —

von der Auszahlung des
ersten Teilbetrages ab gerechnet —

zur Verfügung
gestellt. In besonders begründeten Fällen kann die
Laufzeit des Kredites im Einvernehmen mit der
Siedlungsbehörde,gegebenenfalls unter Änderung
der Kreditbeoingungen, befristet verlängert werden·

14. Der Kredit ist mit 5 v. H. jährlich,und zwar
nachträglichin Halbjahresraten, zu verzinsen.
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Die Leistungen der Siedlungsunternehmer er-

mäßigen sich von dem Beginn des Kalenderviertel-

jahres ab, das auf die Übergabe der Stelle an den

Siedler folgt, auf den Betrag, den der Siedler zu

leisten hat (Nr. 59 ff.).

15. Von dem Beginn des Kalendervierteljahres
ab, das auf die Unterverteilung des Kredites auf
die einzelnen Siedlerstellen folgt, tritt der Siedler

als Schuldner gegenüber der Deutschen Siedlungs-
bank ein. Der Siedlungsunternehmer haftet von

diesem Zeitpunkt ab neben dem Siedler als Gesamt-
schuldner. Diese Haftung endet, sobald der Siedler
als Eigentümer in dem Grundbuch eingetragen ift.

Der Siedlungsunternehmer bleibt jedoch ver-

pflichtet, bei der Ablösung des Zwischenkredits und

der bis dahin stehengebliebenen Lasten durch Dauer-

kredit mitzuwirken und zu dem Unterschied zwischen
dem Nennwert und dem Auszahlungsbetrag des

Dauerkreditdarlehns, das zur Ablösung Verwendet

wird, einen bestimmten Satz beizutragen. Die Höhe
dieses Satzes wird von Zeit zu Zeit festgelegt
werden.

16. Die Deutsche Siedlungsbank bestimmt, wie die

Kredite zu sichern find.
Sie trifft ferner die näheren Bestimmungen über

die Zahlung von Zinsen, Tilgungsbeträgen und

etwaigen Strafzinsen.

17. Der Kreditbetrag soll anteilig ermäßigt
werden bei Veräußerung von Teilen des Siedlungs-
gutes gegen Barzahlung sowie bei allen Wertminde-

rungen des Siedlungsobjektes während des Sied-

lungsverfahrens, soweit diese durch Veränderung der

Substanz erfolgen und einen Gesamtwert von

5000 NM übersteigen. Bei der Verwertung von

Erzeugnissen, Bestandteilen, Früchten oder Zubehör

gilt dies nicht, soweit sie in den Grenzen einer ord-

nungsmäßigen Bewirtschaftung des Gutes im

Rahmen des Besiedlungsverfahrens vorgenommen
wird. Maßnahmen und Ereignisse, die eine anteilige
Rückzahlung zur Folge haben können, hat der Sied-

lungsträger unverzüglich der Deutschen Siedlungs-
bank anzuzeigen. Diese entscheidet über die Höhe
des Betrages, der zurückzuzahlenist, und über die Art
der Verrechnung· Eine Anrechnung auf Siedlungs-
kredite, die für dasselbe Siedlungsvorhaben dem-

nächst fällig werden, ist zulässig.

18. Der Anspruch auf Auszahlung eines be-

willigten Kredits erlischt, wenn er ohne Genehmi-
gung der Deutschen Siedlungsbank abgetreten, ver-

pfändet oder gepfändet wird. Ist die Durchführung
eines Siedlungsvorhabens gefährdet, oder wird der

Kredit nicht ordnungsmäßig oder nicht für die

Zwecke verwendet, für die er bestimmt ist, so kann

die Deutsche Siedlungsbank den Kredit widerrufen
und verlangen, daß bereits ausgezahlte Kreditbe-

träge sofort zurückgezahltwerden.

Das gleiche gilt, wenn die Durchführung des

Verfahrens unnötig verzögert wird.

a) Ankaufskredit.
19. Um die öffentlichenMittel zu strecken, soll die

Hergabe von barem Zwischenkredit soweit wie irgend
möglich vermieden werden. Deshalb sind bevorzugt
solche Güter anzukaufen, deren Nealgläubiger damit

einverstanden find, daß die dinglichen Lasten zu an-

gemessenen Zinsen auch nach dem grundbuchmäßigen
Übergang der Grundstücke auf die Siedler stehen-
bleiben, bis sie durch Dauerkredit abgelöst werden,
und deren Eigentümer bereit sind, das Neftkaufgeld
bis zum gleichen Zeitpunkte zu einem jährlichen
Zinssatz von 5 v.H. ftehen zu lassen.

Von diesen Grundsätzen darf nur in Ausnahme-
fällen abgewichen werden, wenn es sich um ein be-

sonders preiswertes und günstiges Siedlungsobjekt
oder um den Erwerb kleinerer Moor- oder Odland-

flächen handelt.
20. Soweit es mit dem Zweck und Ziel der land-

wirtschaftlichen Siedlung vereinbar ift, sollen in erfter
Linie Betriebe, die mit öffentlichenMitteln beliehen
find, oder für deren Belastung die öffentlicheHand
Bürgschaften übernommen hat, der Siedlung zu-

geführt werden.

21. Laffen sich Barzahlungen nicht vermeiden, so
sind diese nach Möglichkeit durch Hergabe von Preußi-
schen Landesrentenbriefen oder ähnlichen Wert-

papieren abzudecken. Die näheren Bedingungen
(Sperrfrift, Übernahmekursund dergl.) bedürfen der

Zustimmung der Deutschen Siedlungsbank, die im

Einvernehmen mit dem betreffenden Nealkredit-

inftitut erteilt wird.

22. Der Ankaufskredit kann bis zur Höhe von

90 v. H. des Schätzungswertes, jedoch nicht über den

Kaufpreis hinaus gewährt werden.

23. Einem selbstfiedelnden Eigentümer kann zur

Ablösung dringender Verbindlichkeiten Kredit bis zur

Höhe von 75 v.H., bei Familiensiedlungen bis zur

Höhevon 50 v.H. des Schätzungswertesder Siedlungs-
flächen gewährt werden. Der Einftandswert des

Siedlungsgeländes darf den Schätzungswert in der

bisherigen Betriebsform nicht übersteigen.
In den Besiedlungsbedingungen muß ferner fest-

gelegt sein, zu welchem Preise die Siedlungsflächen
den Siedlern übereignet werden sollen.

24. Flächen, die sich als Landzulage für die

Siedlerstellen oder als öffentlich-rechtlicheoder gemein-

wirtschaftliche Anlagen (z. B. Gemeinschaftsweiden,
Allmenden usw.) nicht eignen, können mit höchstens
50 v. H. des Schätzungswertes beliehen werden.

25. Bei der Berechnung der Kredite sind alle ein-

getragenen dinglichen Belastungem soweit sie stehen-
bleiben, zu berücksichtigen

Die nach diesen Beleihungsgrundfätzenungedeckten
Teile des Kaufpreises find von den Siedlungsunter-
nehmern aus eigenen Mitteln zu leisten. Hiervon
kann jedoch mit Genehmigung der Deutschen Sied-

lungsbank abgesehen werden, sofern die erforderlichen
Beträge den Siedlungsträgern von dritter Seite,
insbesondere von dem Verkäufer, darlehnsweise über-
lassen werden. Eine dingliche Sicherung solcher Dar-
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’

ditenIe en dar nur im Range nach allen SiedlungskremPtAusnfahmeder Ginrichtungskredite und einem

Darlehn gemäß Nr· 73 erfolgen-

b) Besiedlungskredit
aa Allgemeines.·

26. FürMaßnähmemdie geeignetfind, dednlWextder Siedlungsflächen zu erhöhen,kannBesierunigch1kredit gewährt werden. Hierhergehoren EnrB-
tungen, die entweder den einzelnenStellen

Ez.el:
Neubauten, Um- oder Erganzungsbauten,inlzl

-

meliorationen) oder der Gesamtheitder Sivedlersteei;
(z. B. Ausbau von Wegen, Graben, Glektrizitatsårn-

Wafserverforgungsanlagen, geiiofsenfchaftlscheUrichtungen und gemeinschaftlicheAnlagen zg

konLykenctßinfchließlichaller von anderen Stelangä-
währten Darlehen darf der Besiedlungskredit9tv. .

der notwendigen Aufwendungen nicht«ubersleiggnä
Sind die erforderlichen Ausgaben großer«gls
damit erzielteWerterhöhung, so darfder Besie ung
kredit nur 90 v. H. der Werterhohungbetraåzenor
diesem Falle wird Besiedlungskreditnur

atnnzu-
Verfügung gestellt, wenn zu denhoheren Hof

en

Ema
gemeffene Beihilfen der offentlichen Han gege e

WengnBeiBewilligung von Besiedlungdkreditkann
im Ginvernehmen mit der Siedlungsbehordederbskik
punkt feftgesetzt werden, bis zu dem die Ar ei en

beendet sein müssen.

W Bautebn«d St Ilen die"

den äteren Aus au er e
»

,

beiUizhrngegründfikngvon derSiedlungsbehordeals

Ausbausiedlung anerkannt·findzkann im·Rahmen
des wirtschaftlich Notwendigen innerhalb der ersten

zwölf Jahre nach Übernahmeder Stelle durchden
Siedler ein zusätzlicherBesiedlungskredit bewilligt
werden. Dieser Kredit darf nur solchenSiedlern
gewährt werden, die durch ihre Wirtschaftsfuhrung
bewiesen haben, daß sie auf ihrenStellenpvorwarts
kommen, ihre Zins- und sonstigenVerpflichtungen-
auch Dritten gegenüber, gewissenhaft erfullt haben
und die tatkräftig beim Ausbau der Stellen mit-

arbeiten.
«

Die Unterlagen für die Anerkfennungensind der

Deutschen Siedlungsbank einzureichen.·

30. Soweit Ausbauftellen, die mit einem Zusatz-
kredit bedacht werden können, nicht geschaffen
werden, sind Neubauten gleichwohl vor allem im
Wohnteil nach Nauminhalt und Ausftattung soweit
irgend vertretbar zu beschränken; jedoch soll der
Stall fO groß sein, daß etwa drei Viertel des Normal-

befatzes an lebendem Inventar untergebracht werden
kann.

31. Vorhandene Gebäude sind weitgehend und

auf das sparsamste durch Um- oder Ergänzungs-
bauten zu verwerten. Die hierfür benötigtenKredite

müssen wesentlich geringer als die für Neubauten

sein.

Lassen sich vorhandene Gebäude zweckmäßignur

so verwerten, daß Gehöfte entstehen, deren Wert er-

heblich höher ift als der Wert neuer Gehöfte nach
Nr. 30, so soll der ererber solcher Stellen den
Wertunterschied durch eine erhöhteAnzahlung decken.
Ergänzungs- und Einrichtungskredite erhalten die
Käufer solcher Stellen in der Negel nicht·

32. Bei Auswahl der Bauplätze für die Siedler-
gehöfte ist darauf zu achten, daß die Siedlerftellen
ausreichend mit Wasser versorgt werden können.
Bei ungünstigen Wafserverhältnissenkann, sofern
nicht eine gemeinsame Wasserverforgungsanlageer-

richtet wird, im Rahmen des wirtschaftlich Trag-
baren ein zusätzlicherBesiedlungskredit bewilligt
werden. Anträge auf derartige Zufatzkredite müffen
vor der Vergebung der Arbeiten gestellt werden.

33. Der Neichsarbeitsministersetzt im Benehmen
mit der zuständigenLandesregierung die Höchs-
beträge für die Baukosten und Baukredite feft, die
für die einzelnen Siedlungsarten und Stellengrößen
nicht überschrittenwerden dürfen. Hierbei können
auch Bestimmungen über die Größe und den Raum-
inhalt der Wohn- und Wirtschaftsgebäudegetroffen
werden.

34. Zur Anschaffung von Bauniaterialien kann
dem Siedlungsunternehmer der Baukredit bis zu
einem Drittel schon vor Beginn der Bauten aus-

gezahlt werden.
Der Reft wird entsprechend dem Fortschreiten

des Baues mit der Maßgabe bereitgestellt, daß etwa
das 3. Sechstel nach Fertigstellung des Roh-

baues bis zur Sockelhöhe,
das 4. Sechstel nach Fertigstellung des Roh-

baues,
das 5. Sechftel nach Fertigstellung des Innen-

putzes
und das letzte Sechftel nach der Gebrauchs-

abnahme
auszuzahlen ist.

Auf Antrag kann der Kredit in wöchentlichen
Teilbeträgen gezahlt werden.

ch Bodenverbesserungen.
35. Um Od- oder Moorland urbar zu machen,

heruntergewirtfchaftete Landflächen zu verbessern
oder Kulturflächendurch Dränage usw. ertragreicher
zu gestalten, können ebenfalls Besiedlungskredite ge-
währt werden.

Sie dürfen bei der Kultivierung von Od- oder
Moorland den Betrag von 300 NM je Hektar der
kultivierten Flächenicht übersteigen. Bei einfacheren
Bodenverbesserungen ift der Kredit entsprechend
niedriger zu bemessen. Zur Kultivierung von Hoch-
moor kann ausnahmsweise ein höherer Kredit ge-
geben werden.

Die notwendigen Arbeiten sind, soweit sie nicht
von den Siedlern ausgeführt werden, tunlichst im
Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes zu leiften.

Die Kredite find in Teilbeträgen je nach dem
Fortschreiten der Arbeiten auszuzahlen.
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dd) Folgeeinrichtungen.
36. Arbeiten an Wegen, Gräben u. dergl. sind

nach Möglichkeit Von den Siedlern selbst, gegebenen-
falls unter Leitung von Fachleuten, auszuführen.
Größere Arbeiten dieser Art, welche die Siedler,

allein nicht in angemessener Zeit bewältigen können,
sollen regelmäßig mit Hilfe des freiwilligen Arbeits-

dienstes durchgeführtwerden, wenn die allgemeinen
Voraussetzungen dafür gegeben sind.

37. Soweit für Folgeeinrichtungen Besiedlungs-
kredite in Anspruch genommen werden müssen,
dürfen die Arbeiten erst in Angriff genommen

werden, wenn die DeutscheSiedlungsbank den Kredit-

betrag festgesetzt hat.

2. Bestimmungen für besondere Siedlungsarten.

a) Anliegersiedlung.
38. Der Ankaufskredit für Flächen, die zur Hebung

bestehender Kleinbetriebe dienen, soll 75 v.H. des

Schätzungswertes nicht übersteigen. Die Bestim-
mungen, durch welche die Hergabe von baren

Zwischenkrediten vermieden werden soll (Nr. 19 und

21), sind, soweit möglich, anzuwenden.
39. Zur Vergrößerung der vorhandenen Wirt-

schaftsgebäudekann dem Anliegersiedler ein Baukredit
bis zur Höhe von 2000 NM gewährt werden.

40. Die Sicherstellung soll in der Weise erfolgen,
daß die Zukaufsfläche an erster Stelle und die

Stammstelle an bereitester Stelle belastet, und sodann
die Zukaufsfläche der Stammstelle als Bestandteil
zugeschrieben wird. Die Belastung foll in der Regel
nicht mehr als 75 v. H. des Schätzungswertes der

Stamm- und der Zukaufsfläche betragen. Der ge-

währte Baukredit kann, wenn er zur Vergrößerung
der Gebäude auf der Stammstelle verwendet wird,
die Beleihungsgrenze auf der Zukaufsfläche über-

steigen. Die Belastungen, die zur Erhaltung der

Siedlerstellen dienen (Nr. 86ff.), sind auf der ge-

samten Stelle im Grundbuch einzutragen.
Die Jahresleistung des Siedlers aus der Gesamt-

belastung der vergrößerten Stelle darf in der Regel
5. v. H. des Schätzungswertes der Stelle nicht über-
steigen.

41. Das Darlehen ist mit 5 v. H. jährlich zu ver-

zinsen. Bei Od- oder Moorland als Zukaufsfläche
ermäßigt sich der jährliche Zinssatz für die ersten
beiden Jahre auf 1 v. H., für die beiden folgenden
Jahre auf 2,5 v. H. und für die nächsten beiden

Jahre auf 4 v. H. Vom Beginn des 7. Jahres
ab nach der Übernahme des Od- oder Moorlandes

durch die Siedler sind 5. v. H. jährlicheZinsen zu

entrichten.
Im übrigen werden Frei- oder Schonjahre für

Anliegerkredite nicht gewährt.
42. Gleichzeitig mit der Zinszahlung ist ein jähr-

licher Tilgungsbetrag von 0,5 v. H. des ursprüng-
lichen Darlehnsnennbetrages unter Zuwachs der er-

sparten Zinsen zu leisten. Der Tilgungssatz ist an-

gemessen zu erhöhen,wenn die Güteder Zukaufsfläche,

die Vermögensverhältnisse des Siedlers oder andere

günstige Umstände es rechtfertigen.
43. Werden den Siedlern größere Flächen zuge-

teilt, z. B. bei Vergrößerung der Stellen, die ur-

sprünglich als Landarbeitereigenheime begründet
waren, so können die Zins- und Tilgungssätze
äußerstenfalls bis zu den Bedingungen für Neusiedler-
kredite ermäßigt werden. In solchen Fällen kann

auch Anliegersiedlern ein höherer Baukredit und ein

Einrichtungskredit gewährt werden.

Solange ein Anliegersiedler weniger als 5 v. H.
jährliche Zinsen zu entrichten hat, ist kein Tilgungs-
betrag zu erheben.

b) Odlandsiedlung
44. Bei Siedlungen auf Od- und Moorland

gelten folgende Besonderheiten:
a) Der Zinssatz des Zwischenkredites (Nr.14)
beträgt jährlich 3,5 v. H. für die ersten 9 Jahre
nach Auszahlung des ersten Teilbetrages,

b) Ginzelsiedler auf Odland haben bis zum Ab-

lauf des 3. Jahres, Einsiedler auf Moorland

bis zum Ablauf des 4. Jahres nach Aus-

zahlung des ersten Teilkredites Zinsen nicht
zu entrichten. Bis zum Ablauf des 9. Jahres
(Schonjahre) beträgt der Zinssatz 3,5 v. H.
jährlich.

Siedler, die von einem Siedlungsunternehmer auf
Od- oder Morland angesetzt werden, erhalten von

der Übernahme der Siedlerstelle ab entsprechende
Vergünstigungen. Die Schonjahre werden jedoch
um den Zeitraum verkürzt, für den der Zwischen-
kredit dem Siedlungsunternehmer vor Übernahme
der Stellen durch die Siedler bereits gewährt war.

Die Frei- und Schonjahre verlängern sich jeweils
bis zum Beginn des nächstenKalendervierteljahres

45. Umfaßt eine Stelle auch Kulturland in

größerem Ausmaße oder besonders hochwertiges
Gelände, so können abweichende Bedingungen fest-
gesetzt werden.

3. Unterverteilung des Zwischenkredites.
46. Der Zwischenkredit foll sobald als möglich

auf die einzelnen Siedlerstellen unterverteilt werden.

Hierzu stellt die Siedlungsbehörde den Wert der

einzelnen Siedlerstellen und der sonst ausgewiesenen
Flächen fest. Bei der Schätzung ist davon auszu-

gehen, daß die Siedlerstelle mit ausreichendem Jn-
ventar besetzt ist; fehlt Inventar, so sind ent-

sprechende Abzüge zu machen.
Auf Grund dieser Schätzung entwirst der Sied-

lungsunternehmer einen Plan für die Unterverteilung
der Zwischenkredite. Dieser Plan bedarf der Zu-
stimmung der Siedlungsbehörde und der Deutschen
Siedlungsbank.

47. Der Zwischenkredit einschließlichder Be-

lastungen, die auf die einzelnen Siedlerstellen ver-

teilt werden, darf bei Stellen bis zur Größe eines

reinen Familienbetriebes 90 v. H. des Schätzungs-
wertes der Stelle im Kleinbetriebe nicht überschreiten.
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Au rö ere Siedlerstellen darf der Zwischenkredit
nur uxitäzrvåteiltwerden, soweit die Voraussetzungen
der Nr. 76 Ab . 1 vorliegen.

GemeinschaftlficheAnlagen undVorbehaltsgrundf
stückewerden bei der UnterverteilungdesZwischkenikredits berücksichtigt,soweit sie die Wirtschaftlich ei

d r iedlun en er öhen. .
e

45 Der gSiedluagsunternehmerhat denTeil des
Zwischenkredits, der bei der linterverteilung
Beleihungsgrenze übersteigt, zuruckzuzfahlenl«ErgiS-
sich bei der Unterverteilung, daß die

Beteihunjghi
grenze nicht erreicht ist, so kann der Kredi erh

weådxze.11«Siedlungsträgerund Siedler sindverpflichtet,
die Ablösung des unterverteilten Zwischenkredites
durch Dauerkredit zu dulden, dessen Bedingunng
von der Deutschen Siedlungsbank genehmigtsin .

Dauerkredit darf für die einzelnen Siedlerstellennur

gegeben werden, wenn Vorheroder gleichzeitig der

Zwischenkredit unterverteilt wird.

Il. Beihilfen.

a) Zur Zinsverbilligung
.

50· Wenn auf einem Siedlungsgutehochberzins-
liche dingliche Lasten stehenbleiben,kann die Deutsche
Siedlungsbank den Zinssatz dieserLastenbisdauf
jährlich 5 o. H. verbilligenspDiese BeihilfeLarl
jedoch 5 o.H. jährlich der einzelnen dinglichen as

· "

ei en.
«

mckcgerubåkisitssgtzfür ein Restkaufgelddes Verkaufers
des Siedlungsgutes wird durch Beihilfen nicht ver-

bllg?f«Nach Übernahme der Siedlerstellendurch die
Siedler werden die Leistungen fur die stehengeblie-
benen dinglichen Lasten (Nr. 50), soweit sie ·an
die einzelnen Siedlerstellen entfallen,einschl. eines
etwaigen Restkaufgeldes des Verkaufersdes Sied-
lungsgutes innerhalb der Beleihungsgrenzebis zu

dem Satze verbilligt, welchen die Siedler nach
Nr. 59ff. zu leisten haben.

b) Zur Regelung der öffentlich-rechtlichen
Verhältnisse.

. .

52. Der Rot der Zeit entsprechendsinddie Auf-
wendungen zur Regelung der»offentlich-rechtlichen
Verhältnisse so niedrig wie moglich zu halten und

tunlichst durch Hergabe von Land oder Gebauden ab-

u elten.
. .

z
gDieLandausstattungen sind den beteiligten
Körperschaftenmit der Auflage zu ubereigYen,daß
diese Flächen den Siedlern oder den«Jnhabern
anderer Kleinbetriebe, soweit ein Bedurfnisnach
Pachtland besteht, gegen einen mäßigen Zins auf
eine jeweilige Dauer von mindestens 6 Jahren zu
Verpachten sind. Bei der Übereignung ist zu per-
einbaren, daß bei Meinungsverschiedenheiten iiber
die Auswahl der Pächter oder über die Höhe des

Pachtzinses unter Ausschluß des Rechtsweges die

Siedlungsbehördeoder eine von ihr bestimmte Stelle

entscheidet.

53. Soweit auf der Siedlungsflächebereits beim
Ankan öffentlich-rechtlicheVerpflichtungen (z. B.
Patronatslasten, Beiträge an Deich- oder Siellasten)
ruhen, ist nachzuweisen, daß dies beim Kaufpreis
angemessen berücksichtigtist. Das gleiche gilt, wenn

der Verkäufer seinen Verpflichtungen gegenüber
öffentlich-rechtlichenVerbänden nicht in vollem Um-
fange nachgekommen ist, so daß letztere berechtigte
Ansprüche gegen den Siedlungsunternehmer geltend-
machen können.

54. Lassen sich, abgesehen von den vorgenannten
Fällen, bei der Regelung öffentlich-rechtlicherVer-

!

hältnisse Baraufwendungen nicht vermeiden, so ge-
währt das Land hierzu eine angemessene Beihilfe,
soweit nicht ein Besiedlungskredit gemäß Nr. 27 zur
Verfügung gestellt werden kann.

c) Für sonstige Zwecke.
55. Werden im Einvernehmen mit der Sied-
lungsbehörde Elektrizitäts- oder Wasserversorgungs-
anlagen oder Anlagen im Sinne der Rr. 12g ge-
schaffen oder Bodenverbesserungen ausgeführt, so
leistet das Land hierzu angemessene Beihilfen, so-
weit weder Besiedlungskredit nach den Nr. 26, 27
und 32 noch Kredite oder Zuschüsse von anderer
Seite gewährt werden.

56. Soweit der Siedlungsunternehmer nicht nach
Nr. 15 Abs. 2 den Unterschied zwischen dem Nenn-
wert und dem Auszahlungsbetrag des Dauerkredit-
darlehns zu tragen hat, gewährt die Deutsche Sied-
lungsbank zugunsten der Siedler Beihilfen·

57. Die Kosten, die durch die Vermessung der
Siedlerstellen entstehen, sowie die Verfahrenskosten
werden vom Lande getragen.

C. Leistungen des Siedlers und Einrichtungskredit.
I. Leistungen des Siedlers.

58. Der Siedler hat grundsätzlichmindestens
10 v. H. des Kaufpreises aus eigenen Mitteln an-

zuzahlen und daneben das für die Bewirtschaftung
der Siedlerstelle notwendige Inventar, soweit ihm
dies nicht nach dem Kaufvertrage zusteht, mitzu-
bringen oder entsprechende Mittel nachzuweisen.
Eine Anzahlung in Raten ist nur insoweit zulässig,
als dem Siedler die Beträge hierfür aus anderen
verläßlichen Quellen zufließen.

Auf die Anzahlungen oder den Kaufpreis ist den
Siedlern der Betrag anzurechnen, der durch ihre
Mitarbeit beim Aufbau der Siedlung erspart wird.

59. Der Siedler hat vom Beginn des Kalender-
vierteljahres ab, das auf die Übergabe der Stelle
an ihn folgt,

a) bei einer Ansiedlung in Zone l:
im ersten Jahre keine Zinsen,
im zweiten Jahre 272 v. H. jährl. Zinsen,

b) bei einer Ansiedlung in Zone ll:
im ersten Jahre keine Zinsen,

c) bei einer Ansiedlung in Zone lll:
im ersten Jahre 2112 v. H. jährl. Zinsen

zu leisten.
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60. Bei Ausbausiedlungen (Nr. 9 Und 29), ins-

besondere in der Form der Gruppensiedlung (Nr. 8)
hat der Siedler vom Beginn des Kalenderviertel-

jahres ab, das auf die Übergabe der Stelle an ihn
folgt, bei einer Ansiedlung in den Zonenl und Il

im ersten Jahre keine Zinsen,
im 2. Jahre 1,5 v. H. jährl. Zinsen.
im 3. Jahre 3 v. H. jährl. Zinsen,
im 4. Jahre 4 v. H. jährl. Zinsen

zu leisten.
Bei solchen Siedlungen in Zone lll werden die

Leistungen der Siedler Von Fall zu Fall festgesetzt.
61. Während der Frei- und Schonjahre (Nr. 41,

43, 44, 59 und 60) ist ein Tilgungsbetrag nicht
zu zahlen.

Nach Ablauf der Frei- und Schonjahre ist das

Darlehen jährlich mit 43X4v. H. zu verzinsen und
mit 1« v. H. des ursprünglichen Darlehnbetrages
Unter Zuwachs der ersparten Zinsen zu tilgen.

62. Für einen Teilbetrag des Kredites (Ankaufs-
und Besiedlungskredit), der auf die Siedlerstelle
entfällt, können günstigere Zins- und Tilgungsbe-
dingungen zugelassen werden. Dieser Teilbetrag
darf ein Drittel des Kredites nicht übersteigen.

Im Einvernehmen mit der obersten Landesbe-

hörde setzt der Neichsarbeitsminister Ausmaß und
Dauer der Vergünstigungen fest. Ebenso kann er

für die einzelnen Zonen den Teilbetrag noch weiter

begrenzen.
63. Ist der Zwischenkredit schon vor Ablauf der

Frei- oder Schonjahre durch Dauerkredit abgelöst,
so wird der Zinsunterschied den Siedlern Von der

Deutschen Siedlungsbank erstattet.
64. Die Zins- und Tilgungsraten find viertel-

jährlich nachträglich am 15. des zweiten Monats

eines jeden Kalendervierteljahres fällig.

65. Die Zinsen, die gegenüber einer Jahres-
leistung von 5 v. H· von den Siedlern während
der Frei- und Schonjahre nicht erhoben werden,
sind von ihnen nach Tilgung des Siedlungskredites
bei gleichbleibender Jahresleistung nachzuzahlen.

ll. Einrichtungskredit.
66. Einrichtungskredit dient dazu, dem Siedler

die erste Einrichtung seiner Siedlerstelle zu erleichtern,
insbesondere das fehlende Inventar zu beschaffen
oder die Anzahlungen zu ergänzen.

Er soll in Zone ll nur wenn besondere Gründe
vorliegen, in Zone lll überhaupt nicht gewährt
werden.

67. Der Kredit ist in erster Linie für Land-
arbeiter und andere gering bemittelte Personen
bestimmt. Er wird insbesondere dann gegeben
werden, wenn für die Siedlerstelle ein Siedlungs-
kredit nur in geringer Höhe in Anspruch genommen
wird (z. B. bei kleinen Stellen oder Ausbausied-
lungen).

68. Einrichtungskredit darf nur bewilligt werden,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Siedler muß besonders tüchtig fein
und die Gewähr dafür bieten, daß er auf
seiner Stelle trotz der Belastung, die durch
die Erhöhung des Kredites vermehrt wird,
fein wirtschaftliches Fortkommen finden wird.

b) Der Siedler ist, auch wenn er im übrigen
Siedlungskredit bis zur vollen zulässigen
Höhe erhält, weder selbst, noch infolge der

Unterstützung seiner Angehörigen, zu der

diese billigerweise herangezogen werden, in
der Lage, die Stelle mit ausreichendem
Inventar auszuftatten oder die volle An-

zahlung zu leisten.
Jedenfalls muß der Siedler einen Teil-

betrag zu den Gesamtkosten der Siedlerstelle
leisten. Statt barer Mittel kann hierfür
der Wert eigenen Inventars oder eigener
Mitarbeit angerechnet werden.

c) Die vom Siedler erworbene Stelle muß
nach Größe und Betriebsform der Arbeits-

kraft seiner Familie und seinen finanziellen
Kräften entsprechen.

69. Der Antrag auf Gewährung von Einrichtungs-
krediten kann vom Siedlungsunternehmer unmittel-
bar bei der Deutschen Siedlungsbank gestellt werden.
Er soll dort so rechtzeitig eingehen, daß noch vor

dem Vertragsabschluß mit dem Siedler über den

Antrag entschieden werden kann. Eine Abschrift
des Antrages hat der Siedlungsunternehmer der

Siedlungsbehörde gleichzeitig einzureichen.

70. Für den Einrichtungskredit, der in Höhe von

98,5 v. H. der bewilligten Summe ausgezahlt wird,
sind während der ersten beiden Jahre von der Aus-

zahlung ab Zinsen und Tilgungsbeträge nicht zu

entrichten. Erfolgt die Auszahlung in Naten, so
wird von der Deutschen Siedlungsbank ein einheit-
licher Stichtag für den Beginn der Freijahre fest-
gesetzt.

71. Nach Ablauf der Freijahre (Nr. 70) ist der

Einrichtungskredit, mit 2,5 v. H. jährlich zu ver-

zinsen. Vom 3. bis einschl. des 5. Jahres ist der

Einrichtungskredit außerdemmit 2. v. H. jährlich zu

tilgen. Der Tilgungssatz erhöht sich in Zeitab-
schnitten von je 3 Jahren um je 1 v. H- jährlich.
Die durch die Tilgung ersparten Zinsen dienen zur

Verstärkung der Tilgung.
72. Die Deutsche Siedlungsbank bestimmt. wie

der Kredit zu sichern ist.
73. In den Fällen des § 29 des Osthilfegesetzes

vom 31. 3. 1931 und des § 6 Abs. 3 des Gesetzes
zur Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung
vom 31. 3. 1931 kann Landarbeitern neben einem

Einrichtungskredit zur Leistung der Anzahlung auf
Siedlerstellen ein zinsloses Darlehen gewährtwerden.

Voraussetzung dafür ist, daß sie insbesondere wegen
der Eigenart ihres früheren Lohn- und Arbeits-

verhältnisses Ersparnisse in den voraufgegangenen
Jahren nicht machen und auch bei der Mitarbeit
am Aufbau der Siedlungen nicht die Beträge zu-
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A—

rücklegenkonnten, die zur Leistung der Anzahlung
notwendi ind.

»

Das Dgarflehenist zinsfrei,»jedochvom 10. Jahre
ab mit mindestens 5 v. H. jahrlich zu tilgensAb-Bei größerenUnglücksfällenkann, wennbgrtr;
trag des Darlehens eine besondereHarte eleu

e

würde, dem Landarbeiter ein Teil des Dar ehens

erlassen werden.

D. Verfahrekuf Siedlungs-"4. Verträ e über den Anauv Von
:gilt-ernfür sie Zwischenkredit in Anspruch ge:

nommen werden soll, dürfen nur unter dem

Fort
behalt abgeschlossenwerdenzdaßdie Deutsche ie -

lungsbank den Kredit bewilligt.

en Grundstückein der Zwangsversteige-
ruisgäerfvglrlbenwerden, so ist der Kreditanxrlagso
rechtzeitig vorzulegen, daß die Deutsche Sie ring:
bank vor dem Bietungstermin oder vor-Zuschagr;beschluß entscheiden kann,»ob der KreditIkzewkschewird. In geeigneten Fallen kann die eu

S-
Siedlungsbank für die Sicherheitsleistung indiZwFLinegii
versteigerungstermineinen Vorschuß auf en r

geben. « »

Ren-
. tellen, welche die Große vvon Fami

bet7reizebeSnübersteigen,dürfen nur mit Gegehidnligung
der Siedlungsbehördeund der Deutschen·ie ungigäbank ausgelegt werden. Die Genehmigulngsp-
spätestens vor Vergebungder Vauteneinzuhäloekailfg1weit sie nicht schon bei Verbilligungdeslfn :
kredites erteilt ist. Gleichzeitig wird die

BEeihungs
grenze festgesetzt, die mit

ßzunehmender
roße er

"

ne men mu .

l .

SlåkzlierrdstglileecsIZnehhmigungnicht rechtzeitigbeantragt:
so kannn mit Gewährung von Zwischen- oder Dauer-

kredit nicht gerechnet werden.

. nträ e auf Bewilligung von.Zwischenkreditode7r7S3siderlgiftungen(Bürgschaft,ZinszuschußFirin
dergl.) sind durch die zustandige Siedlungsbehiårscbei der Deutschen Siedlungsbankeinzureichen·diden Anträgen sind die Vereinbarungenmit en

Hypothekengläubigernund dem EigentümerwegenStehenbleibens der Hypotheken, Ermaßigung es

Zinssatzes u. dergl. vorzulegen.
78. Die Deutsche Siedlungsbank bestimmt,welche

weiteren Unterlagen den Anträgen beizufügen sind.
. ie Siedlun sbehörde fügt dem AntrageeineinxkhekdesGutachIenüber die Vesiedlungsfahigkeit

und den Wert der Siedlungsflachen im Großbe-
triebe bei. Das Gutachten muß u. a. enthalten: ;

a) Beschreibung der Siedlungsflächen unter Her-
Vorhebung aller merterhöhenden und wert-«
mindernden Umstände (z. B. gemeinsamzu-

verwertende Anlagen, klimatische Eigenarten,
besondere öffentlich-rechtlicheBelastungen J
u. dergl.)

· ·

b) Angabe der Kulturarten (Acker, Wiese, Weide s
usw.)mitKlasseneinteilung, Umfang und Einzel- E

wert der Bodenklassen,

c) Art und Stand der z. Zt. der Aufnahme des
Gutachtens angebauten Früchte,

d) Größe der Pachtflächen,Dauer der Pacht und
Höhe der Pachtpreise, örtliche Pachtpreise
außerhalb der Siedlungsfläche,

e) Umfang der verbesserungsbedürftigenFlächen,
Höhe der Aufwendungen, die voraussichtlich
hierfür erforderlich werden,

f) Zustand der Gebäude, ihre Verwertungsmög-
lichkeit im Siedlungsverfahren,

g) Umfang und Zustand des Inventars und der
Vorräte, ihr Verwertungswert im Siedlungs-
verfahren.

80. Der Reichs- oder der Staatskommissar bei
der Deutschen Siedlungsbank kann eine Nachprüfung
aller Gutachten und Schätzungenveranlassen.

81. Die Deutsche Siedlungsbank ist befugt, von
den Siedlungsunternehmern und den Siedlungs-
behörden Aufklärung über den Sachverhalt zu ver-

langen. Auf Verlangen der Deutschen Siedlungs-
bank sind ihr von der Siedlungsbehörde die Bau-
unterlagen auf kurze Zeit zur Einsicht zu übersenden.

82. Werden zwar keine Zwischenkredite, jedoch
Sonderleistungen (Bürgschaft,Zinszuschußu. dergl.)
vom Reich, vom Land oder von der Deutschen Sied-
lungsbank zur Durchführungeines Verfahrens ver-

langt, so sind die Unterlagen der Deutschen Sied-
lungsbank vor Abschluß des Kaufvertrages, bei
selbstsiedelnden Eigentümern vor Einleitung des
Verfahrens, einzureichen.

83. Siedlungsvorhaben, für die weder Zwischen-
kredite der Deutschen Siedlungsbank noch Sonder-
leistungen beansprucht werden, sind mit Rücksichtauf
die spätere Beleihung mit Dauerkredit vor Ein-
leitung des Siedlungsverfahrens durch die Sied-
lungsbehörde der Deutschen Siedlungsbank anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, so kann mit einer Dauer-
kreditbeleihung der Zuschußleistungnicht gerechnet
werden. Spätestens nach Durchführungdes Sied-
lungsverfahrens sind die Unterlagen der Deutschen
Siedlungsbank zur Vermittlung des Dauerkredits
einzureichen.

84. Die Kredite dürfen jeweils nur in dem Um-
fange ausgezahlt werden, wie es erforderlich ist, um
das Siedlungsverfahren reibungslos durchzuführen.

Ausnahmsweise kann Ankaufskredit schon dann
ausgezahlt werden, wenn die Siedlungsbehördebe-
scheinigt, daß der Sperrvermerk eingetragen ist und
die Unterlagen zur Eintragung der Deutschen Sied-
lungsbank als Darlehnsgläubigerinmit dem er-

forderlichen Rang dem Grundbuchamt eingereicht sind.
85. Werden nicht sämtliche Arbeiter und An-

gestellte, die auf einem Gute zur Zeit der Einleitung
des Siedlungsverfahrens tätig waren, angesiedelt,
so ist der Siedlungsunternehmer verpflichtet, vor
dem Abschlußvon Kaufverträgen,spätestensvor dem
Zung der Siedler, der Siedlungsbehördezu be-
richten, weshalb bestimmte Familien nicht berück-
sichtigt worden sind. Dem zuständigen Landes-

«
arbeitsamt ist Abschrift des Berichtes zuzuleiten.

139



E. Sicherungsmasznahmen zur Erhaltung der

Siedlerstellen.

l· Wiederkaufsrecht.

86. Den gemeinnützigen Siedlungsunternehmun-
gen steht an den Von ihnen begründeten Siedler-

stellen das Wiederkaufsrecht des § 20 des Reichs-
siedlungsgesetzes zu.

Das Wiederkaufsrecht ist im Grundbuche der

Siedlerstellen im Range nach den Siedlungskrediten
einzutragen.

87. Das Wiederkaufsrecht kann ausgeübt werden,
wenn der Eigentümer die Siedlerstelle

a) ganz oder teilweise veräußert oder aufgibt,
b) nicht dauernd bewohnt oder bewirtschaftet.

88. Jn den Verträgen mit den Siedlern, die der

Eintragungsbewilligung zugrunde gelegt werden,
sind als wesentlicher Inhalt des Wiederkaufsrechts
folgende Vorschriften vorzusehen:

a) Das Wiederkaufsrecht ist zeitlich unbeschränkt
b) Tritt der Wiederkaufsfall durch Veräußerung

ein, so hat der Eigentümer dies dem Wieder-

kaufsberechtigten anzuzeigen. In der An-

zeige ist der Erwerber mit Namen und An-

schrift zu bezeichnen.
Das Wiederkaufsrecht kann nur bis zum Ab-

lauf von zwei Monaten ausgeübt werden,
nachdem dem Berechtigten die Anzeige zu-

gegangen ist oder er sonst Kenntnis von dem

Wiederkaufsfall erlangt hat.
d) Das Wiederkaufsrecht wird durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Eigentümer ausgeübt.

Der Wiederkaufsverpflichtete hat nach
Empfang der Anzeige dem Berechtigten das

«

Grundstücknebst Zubehör sofort zu übereignen.
«

Der Wiederkaufspreis beträgt 90 v. H. des

Kaufpreises der Siedlerstelle zuzüglich des

nachhaltigen Wertes der vorgenommenen

Verbesserungen, abzüglich etwaiger Wert-
I

minderungen, jedoch höchstens 90 v. H. des

gemeinen Wertes der Stelle. Der Wieder-

kaufspreis wird im Streitfalle unter Aus-

schluß des Rechtsweges durch ein Schieds-
gericht festgesetzt, für das jede Partei einen

Schiedsrichter ernennt. Obmann ist der Vor-

steher der zuständigen Siedlungsbehörde. Der

auf diese Weise festgestellte Wiederkaufspreis
ist für die Beteiligten unanfechtbar.

f) Von dem Wiederkaufspreis sind zunächst der

Wert der vorgehenden Belastungen, sodann
die gesamten Kosten des Wiederkaufsverfah-
rens, insbesondere der Ermittlung des Wieder- ?

kaufspreises und der Rückübereignungdes;
Grundstückes,abzuziehen. Danach sind, soweit ?

der Wiederkaufspreis reicht, auch die nach-
stehenden dinglichen Belastungen zu berücksich-
tigen. Dem Wiederverkäufer wird nur der

Überschuß,der hiernach verbleibt, ausgezahlt.

89. Der Wiederkaufsberechtigte hat sich vor Aus-

übung des Wiederkaufsrechts rechtzeitig mit der

Deutschen Siedlungsbank wegen der Finanzierung
des Wiederkaufs in Verbindung zu setzen.

ll. Sonstige Sicherung en.

90. In die Verträge über die Verkäufe der Sied-

lerstellen sind folgende Bestimmungen aufzunehmen:
a) Der Siedler darf seine Stelle nur mit Geneh-

migung der zuständigen Siedlungsbehörde
ganz oder zum Teil veräußern, verpachten oder
mit einem Nießbrauchbelasten.

b) Der Siedler darf die Selbständigkeitder Stelle

nicht aufheben.
c) Der Siedler darf innerhalb der ersten 5 Jahre

nach Übernahme der Siedlerstelle nur im Be-

nehmen mit dem Siedlungsunternehmer und

mit schriftlicher Zustimmung der Siedlungs-
behörde feine Gebäude vergrößern oder durch
Umbauten verändern. Das gleiche gilt für die

Anschaffung Von landwirtschaftlichenMaschinen.
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der

Siedler bisher seinen Verpflichtungen pünkt-
lich nachgekommen ist und nachweist, daß er

genügend eigene Mittel für die Reuaufwen-
dungen besitzt.

d) Der Siedler ist verpflichtet, sich während der

ersten 5 Jahre einer Wirtschaftsberatung durch
die Stelle zu unterziehen, die vom Reiche oder
vom Lande bestimmt wird.

Der Siedler ist verpflichtet, die von der Sied-

lungsbehörde im Benehmen mit der Deutschen
Siedlungsbank als erforderlich bezeichneten
Versicherungen abzuschließen und aufrecht-
zuerhalten.

Verstößt der Siedler gegen eine dieser Bestim-
mungen, so können die Siedlungskredite sofort zu-

rückgefordertwerden.

91. Um die Wirtschaftskraft der Siedler zu stärken,
haben die Siedlungsunternehmer im Einvernehmen
mit der Siedlungsbehörde dafür Sorge zu tragen, daß
die Siedler sich an bestehende Genossenschaftseim
richtungen (Brennerei-, Molkerei-, BergS- Und Ab-

satzgenossenschaftenusw.) anschließen.Gegebenenfalls
sind solche Genossenschaften unter Mitwirkung des

Siedlungsunternehmers zu gründen.

F. übergangs- und Schlußbestimmungen.
92. Diese Richtlinien gelten für alle Siedlungs-

vorhaben, bei denen das Siedlungsverfahren nach
dem 1. Oktober 1931 eingeleitet worden ist.

93. Soweit in Siedlungsverfahren, die früher ein-

geleitet sind, weitere Siedlungskredite erforderlich
werden, find für die Neu-, Um- oder Ergänzungs-
bauten, die nach dem 1. Oktober 1931 begonnen sind,
nur Baukredite nach den Bestimmungen dieser Richt-
Iinien — jedoch zu den alten Zins- und Tilgungs-
sätzen —

zu gewähren.
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Es bleibt vorbehalten, auch andere Bestimmungen

dieser Nichtlinien auf solche Siedlungsvorhaben an-

uwenden. ;z
94. Die Deutsche Siedlungsbank kann selbstoder

durch Dritte Forderungen und andere Vermogens-
!

werte von Siedlungsbewerbern, auch Nentenund ;

ähnliche Rechte, gegen ausreichende Sicherheitbe-

leihen, um hierdurch den Erwerb von Siedlerstellen
u erlei tern.

«
· lz

95. ZieSiedlungsunternehmersindverpflichtet,;

sich einer Nachprüfung ihrer Kreditwurdigkeit sowie
der ordnungsmäßigenVerwendung der K»reditezu

unterziehen. über die Art dieser Nachprüfung er-

e en no besondere Bestimmungen.
»g ZUDiISiedlungsunternehmerhabendcerDeutschen

Siedlungsbank zum 1. Januar jedenJahres eine

Übersicht über den Stand der

Bergedlung
auf den

·

Siedlungsgütern einzurei ensz ;

elngeänegerVorstand der Deutschen Siedlungsbank
»

ist berechtigt, im Einvernehmen mit denKommissar-en
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Nichtlinien

zuzulafsen.
Ausführungsbestimmungen .

zu den Vorschriften über Baukredite

(Nr. 9, 29—34 der Nichtlinien für die landwirtschaft-

liche Siedlung vom 10. November 1931).
.

Gemäß Ziffer 33 der Nichtlinien für die landwirt-

schaftliche Siedlung vom 10. November 1931 be-

stimme ich folgendes:
A· Allgemeines.

1. Bei der Bemessung derstkixchfosltggndeonnBlattst-"

tä e und Kredithöch ä e i vav »-
kzoekafitilihgleåffdåßdie Bauten in der üblichen Weise

(Ziegelbau, festes Dach usw.J durch Unternehgier
errichtet werden. Es wird 1edoch»erwartet,»aß
die Kreditnehmer sich nach besten Kraften bemühen,
diese Höchstfätzenicht zu erreichen, sondern in·ge·eig-
neter Weise — durch Verwendungbodenstandiger
Baustoffe, starke Mitarbeit der Siedler usw«-—eine

wesentliche weitere Verbilligung des Eehoftbaues
und damit eine weitere Ersparung öffentlicherKredite

. ..

n«

herselzgslkbrleeibtvorbehalten, bei sinkendenprBaukosten
eine entsprechende Senkung der Kreditsatze vorzu-

nehmen.

B. Neubauten gemäß Ziffer 30 der Nicht-
linien.

»

3. Für die Bemessung der Baukostenhochstsatze
und der Kredithöchstsätze(Ziffer 5) gelten folgende
Grundsätze:

a) Dem Siedler kann eine in allen Einzelteilen
«

fertige Siedlerstelle nicht mehr übergebenwerden.
«

Er muß vielmehr einen Teil der Nebenanlagen
Wie Zaun, Dungstätte, Hühnerstall, Geräte-
schuppen aus eigenen Kräften selbft schaffen.

»

b) Die Siedlerstellen müssen gegenüber den bis- ;
herigen Bauten vor allem im Wohnteil Ein- s
schränkungenerfahren. Beim Stall und beis
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der Scheune sind diese Einschränkungenin den

wirtschaftlich vertretbaren Grenzen zu halten.
Bei voller Verwendung des Kredithöchstsatzes
werden bei der Vollbauernstelle folgende Nutz-
flächen,StockwerkshöhensowieBauausführungen
gefordert. Eine Abweichung von 5 vom Hundert
ist zulässig.

aa) Nutzflächen.
Wohnhaus (Wohnküche,Schlafzimmer,
Schlafkammer, Flur, Treppe, Futter-
küche,etwa 30 qm Keller) . . . . .

Stall (2 Pferdestände,7Kuhstände,Jung-
viehbucht, 3 Schweinebuchten, Futter-
platz und Gang, Abort) · . . . . . 90

»

1000 cbm Scheunenraum · . etwa 200
»

bb) Stockwerkshöheneinschl.Deckenstärke

c)

60 qm

LBohnhaus
Kellergeschoß. . . . . . 2,10 m

Erdgeschoß.
»

. . . . . . 2,80 »

Dachgeschoß(ausbausähig)2,50 »

Stall . . . . . . . . . . 3,00 »

cc) Bauausführung.
Die Fundamente einschl.Jsolierungen, die Außen-
und Jnnenwände, das Dach, die Decken, die
Treppen, Fußböden, Befeuerungsanlagen und
die Fenster und Türen bei Wohnhaus und Stall
und die Scheune haben den notwendigen An-
forderungen an Festigkeit, Wetterbeständigkeit,
Feuersicherheit und Wärmehaltungzu genügen-
Die Bindemittel (Kalk, Zement usw.) müssen
von einwandfreier Beschaffenheit sein. Die An-
lagen für die Versorgung mit Licht und Kraft
sind zu schaffen. Der Stall muß mit einer
Jauchegrube versehen sein-

4. Bei den weiteren Stellenarten sind die unter
c aa angegebenen Nutzflächenangemessen zu be-
schränken. Die unter c bb Und cc gestellten An-
forderungen bleiben bestehen.

5. Für Bauten gemäß Ziffer 3 und 4 gelten
folgende HöchstsätzeJ

Baukosten-
Kredithöchstsatz höchstsatz

1. Vollbauernstelle . . 8 300 NM 9 300 RM
2. Einspännerstelle

(gr. Kuhbauernstelle) . 6700
» 7 500

»

3. kleine Kuhbauernstelle . 5 800
» 6 500

»

4. Arbeiterstelle . . 5 200
»

5 800
»

c. Ausbaugehöfte gemäß Ziffer 9 und
der Nichtlinien.

6» Bei voller Verwendung des Kredithöchstsatzes
(Ziffer 8) werden bei der Vollbauernstelle für das
Ausbaugehöft folgende Nutzflächen,Stockwerkshöhen
und Bauausführungen gefordert. Eine Abweichung
von 5 v. H. ist zulässig.

a) Nutzflächen.

29

Wohnhaus wie zu 3 c aa . . . 60 qm
Stall (2 Pferdestände, 5Kuhstände,
3 Schweinebuchten, Futterplatz Und

Gang, Abort) . . . . . . . 70
»

500 cbm Scheunenraum etwa . 100
»

b) Stockwerkshöhenwie zu 3c bb,
c) Bauausführungen wie zu 3c cc erster Satz.

Die Siedler haben jedoch insbesondere
folgende Selbsthilfearbeiten zu übernehmen:



Stalleinrichtung einschließlichFußbodenbelag,
Scheunenverbretterung, Karbolineumanftrich,
Lehmauftrag über dem Stall, Anstreicherar-
beiten, Kellerfußboden,Zwischendeckeund Rauh-
spund im Hause.

7. Bei den weiteren Stellenarten sind die unter

6a angegebenen Nutzflächen angemessen zu be-

schränken. Die unter 6 b und 6 c gestellten An-

forderungen bleiben bestehen.
8. Für Bauten gemäß Ziffer 6 und 7 gelten

folgende Höchstsätze:

1. Vollbauernstelle .

2. Einspännerstelle
(gr.Kuhbauernstelle) . 4500

»
5000

»

Werden bei den weiteren Stellenarten Ausbau-

gehöfte errichtet, so sind die Kreditsätze auf Grund
der einzureichenden Unterlagen entsprechend niedriger
festzusetzen. Stets ist bei diesen Stellen anzustreben,
daß die Siedler weitestgehend Selbsthilfearbeiten
übernehmen.

9. Anträge auf Zusatzkredit gemäß Ziffer 29

der Richtlinien können in der Regel frühestens vier

Jahre nach Zuzug des Siedlers gestellt werden.

über die Höhe des Zusatzkredites bleiben weitere

Bestimmungen vorbehalten.
10. Gehöfte, die den folgenden Bestimmungen

entsprechen, werden als Ausbaugehöfte anerkannt.

Zusatzkredite werden für diese Stellen nicht gewährt.
a) Bei Voller Verwendung des Kredithöchstfatzes

(Ziffer 10 c) werden bei der Vollbauernstelle
folgende Nutzflächen,Stockwerkshöhenund Bau-

ausführungengefordert. Eine Abweichung von

5 vom Hundert ift zulässig.
aa) Nutzflächen.

Baukosten-
Kredithöchftsatz höchfthtz

.5 400 NM 6 000 NM

Wohnhaus wie zu 30 aa . . . . . 60 qmz
Stall wie zu sc aa . . . . . . . . 9

»

Scheune wie zu 6a . . . . . etwa 100
«

bb) Stockwerkshöhen wie zu 3 c lob.
»

cc) Bauausführungen wie zu 3 c cc erster Satz.

s berechnungen einzureichen,

Mitarbeit der Siedler — können diese Gehöfte
ebenfalls als Ausbaugehöfte anerkannt werden.

D. Um- oder Ergänzungsbauten
gemäß Ziffer 31 der Nichtlinien.

11. Kredite für Um- oder Ergänzungsbauten
werden auf Grund der eingereichten Unterlagen
bewilligt. Nach Möglichkeit sollen diese Kredite
im Durchschnitt eines Siedlungsvorhabens die Hälfte
der Kredithöchstsätzefür Neubauten entsprechender
Stellengröße nicht übersteigen. Eine Erhöhung der

·

Umbaukosten auf höchstens zwei Drittel der Kredit-

höchstsätzefür Neubauten ist zulässig, wenn entweder

bei einem Siedlungsvorhaben besonders viel Um-
bauten durchgeführt werden oder wenn die wirt-

schaftlich zweckmäßigeAusnutzung der Gebäude be-

sonders hohe Um- oder Zubaukosten erfordert. Die

Anerkennung der Um- oder Zubaustellen als Aus-

baugehöfte erfolgt nach Lage des Einzelfalles durch
die Siedlungsbehörde.

E. Kredite fiir besondere Betriebstypen·
12. Für besondere Betriebstypen (z. B. Weide-

wirtschasten) können die Baukostenhöchstsätze und

die Kredithöchstsätzeabweichend von Ziffer 5, 8

und 10c festgesetzt werden.

F. Kredite für Brunnenanlagen.
13. Für neu anzulegende Brunnen kann auf

Antrag ein Sonderkredit bis zu NM. 200 gewährt
werden.

G. Sonderbestimmungen.
14. Die Kreditnehmer sind verpflichtet, auf An-

fordern für jeden ausgelegten Bautyp der obersten
Landesbehörde Bauzeichnungen, Massen- und Kosten-

die eine einwandfreie
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Siedlerstellen

; in Bezug auf Grundrißgestaltung, Bauweisen, Jn-
j stallationen, Beheizung, sowie der nach Lohn- und

Die Siedler haben jedoch Selbsthilfearbeiten, s

wie Kellerfußboden, Anstreicherarbeiten, Rauh- s
spund und Zwischendecke im Haufe zu über- I

nehmen.
b)

10 a aa angegebenen Nutzflächenangemessen zu
beschränken. Die unter 10a bb und cc ge-
stellten Anforderungen bleiben bestehen.
Für Bauten gemäß Ziffer 10 a und b gelten
folgende Höchstsätze:

1. Vollbauernstelle .

2. Einspännerstelle

c)

Kredithöchstfatz Baukostenhöchstsatz

.7 100 NM 7900 NM

(großeKuhbauernstelle) 5 900
»

6 500
»

3. Kleine Kuhhauernstelle 5 200
»

5 800
»

4. Arbeiterstelle . 4 750
»

5 300
»

d) Soweit für Gehöfte bei ordnungsmäßiger Bau-

sausführung die sachlichen Anforderungen der

Ziffer 3 c um nicht mehr als 5 v. H. unter-

schritten und keine höheren Kredite als die der

Ziffer 10c benötigt werden —-

z. B. infolge
Verwendung bodenständigerBaustoffe, erhöhter

!

Material zergliederten Kosten ermöglichen
Nach Abschluß der Nohbauarbeiten und nach

Fertigstellung der Bauten ist jeweils über die Er-

fahrungen bei der Bauvorbereitung und Durch-
; -

"t Nücki t au d’e S lbt-
Bei den weiteren Stellenarten sind die unter -

fuhrUnG Ingbespndere ml fch f l e s
hilfearbeiten des Siedlers ausführlich, möglichst
ergänzt durch Abbildungen (Zeichnungen und Photos)
zu berichten.

Verordnung des Staatskommifsars fjik die land-

wirtschaftliche Siedlung in Preußen.

Auf Grund der Vorschriften im vierten Teil Kap. ll

§§ 6 und 7 der Dritten Verordnung des Reichspräsi-
denten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungenvom

? 6.10.1931 (NGVI. I S. 537) bestimme ich hiermit

i

)

1

i

abweichend von Vorschriften des preußischenGesetzes
über Landeskulturbehörden vom 3. 6. 1919 (GS.
S. 101) zwecks Erleichterung, Beschleunigung und

Verbilligung des Verfahrens zur Begründung von

Siedlungen im Sinne des Neichssiedlungsgesetzes
folgendes:
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1. Besonders stark beschäftigten Kulturämtern
s

können mehrere leitende Beamte als Vorsteher
des Kulturamts zugeteilt werden. Der Präsi- s

dent des Landeskulturamts ist ihr Dienstvor-

gesetzter. Er bestimmt, wer von ihnen Dienst- ;

vorgesetzter der übrigen Beamten des Kultur- -

amts ist.
Der Präsident des Landeskulturamts be- s

stimmt den Geschäftsbereichder Vorsteher des

Kulturamts nach örtlichen oder sachlichen Ge- ;

sichtspunkten.
-

Der Präsident des Landeskulturamts kann

Aufgaben, die zur Zuständigkeitdes Vorstehers
des Kulturamts gehören, auch solchen ihm unter-

stellten Beamten übertragen, die nicht leitende

Beamte des Kulturamts sind. ;

. Im Verfahren zur Begründung von Siedlungen
im Sinne des Neichssiedlungsgesetzesübt der

Vorsteher des Kulturamts die landespolizeilichen

Befugnisse des Präsidenten des Landeskultur-

amts aus. Ihm können ortspolizeiliche Befug-

nisse übertragen werden.

. Die Genehmigung des Präsidenten des Landes-

kulturamts zur Einleitung und Einstellung des

Verfahrens zur Begründung von Nentengütern,

insoweit das Rentengut durch Vermittlung des

Vorstehers des Kulturamts begründet wird, fällt

fort. Die Bestätigung der Verträge über die

Begründung von Nentengütern durch Vermitt-

lung des Vorstehers des Kulturamts liegt dem

Vorsteher des Kulturamts ob.
s

Im Verfahren zur Begründung von Sied-

lungen im Sinne des Neichssiedlungsgesetzes
sind der von dem Vorsteher des Kulturamts

nach § 22 erlassene Beschluß und ein von ihm

nach § 27 erlassenes Interimistikum endgültig.
. Für das Verfahren zur Begründung von Sied-

lungen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzei
werden unbeschadet der Bestimmungen im Ab-

satz 3 des § 29 keine baren Auslagen erhoben.

Für die am Tage des Inkrafttretens dieser Ver-

ordnung anhängigen Siedlungssachen verbleibt

es bei den bisherigen Bestimmungen, sofern die z

baren Auslagen bereits festgesetzt und einge-
J

fordert worden sind. s
5. Diese Bestimmungen treten am Tage der Ver- l

kündung im Deutschen Reichs- und Preußischen I
Staatsanzeiger in Kraft.

Berlin, den 13.November 1931. s

Der Staatskommissar
für die landwirtschaftliche Siedlung in Preußen.

Bollert.

und zur Bekämpfung politischer Ausschreitunen vom

6. 10:1931 (NGBl.l S. 537) bestimme ichghiermit
abweichendvon Vorschriften des preußischenGesetzes
uberdieGenehmigung von Siedlungen nach § 1 des

Neichssiedlungsgesetzesvom 1. 3. 1923 (GS. S. 49)
zwecks Erleichterung. Beschleunigung des Verfahrens
folgendes:

1. Der Vorsteher des Kulturamts ist für die Er-

2.

teiflungder Ansiedlungsgenehmigungin allen
Fallen zuständig. Er setzt auch fest, ob und in

welchemMaße der Antragsteller zu den Leistungen
odernzu den Kosten beizutragen hat, die durch
die Anderung oder Neuordnung der Gemeinde-,
Schul-und Kirchenverhältnissesowie fürAnlagen
im offentlichen Interesse erforderlich werden. In

dringendenFällen kann er die Ansiedlungsge-
nehmigungunter Vorbehalt der Festsetzungder

Leistungenfür die Änderung oder Neuordnung
der Gemeinde-, Kirchen- oder Schulverhältnisse
und der Anlagenim öffentlichenInteresse erteilen.

Soweitder Bescheid des Vorstehers des Kultur-
amts die Ansiedlungsgenehmigung erteilt oder
versagt, ist er endgültig. Er ist dem Antrag-
stellerund dem Vorsitzenden des Kreisausschusses
(inStadtkreisen dem Gemeindevorstande) schrift-
lich zuzustellen; Abschrift ist dem Gemeindevor-
steher (Gutsvorsteher) mitzuteilen.

Werden in dem Bescheide Beiträge festgesetzt
oder beantragte Beiträge nicht oder nicht ins
dem beantragten Umfange festgesetzt, so ist er

außer demAntragsteller und dem Vorsitzenden
des Kreisausschusses (in Stadtkreisen dem Ge-

meindevorstande)auch den beteiligten Gemeinde-,
Kirchen- und Schulverbänden zuzustellen. Dem

Antragsteller sowie dem Vorsitzenden des Kreis-

ausschusses (im Stadtkreis dem Gemeindevor-
stand) und für die kirchlichen Interessen den
Vertretern der beteiligten Verb ände steht binnen
2 ·Wochennach Zustellung des Bescheides die
beim Kulturamteinzureichende Beschwerde an—

den Prasidenten des Landeskulturamts offen.
Zur Wahrungder Beschwerdefrist genügt auch
die Einreichung der Beschwerde beim Präsi-
denten des Landeskulturamts Der Präsident
des Landeskulturamts entscheidet über die Be-
schwerde endgültig·

DieAnhörungder Spruchkammer entfällt.
Samtliche Beschlüssesind mit Gründen zu

versehen.
Die Ansiedlungsgenehmigung kann versagt
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die An-
nahme rechtfertigen, daß die Ansiedlung den

Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
aus der Land- und Forstwirtschaft, aus dem

Verordnungdes Staatskommissars fiir die land- GartenbaU-derJagd oderderFischereigefährden

wirtschaftliche Siedlung in Preußen. ! Wekde-Das»Verfahr,ennach §§ 8 Abs.1 und 13

. . « . s Abs.2 entfällt. Die Einspruchsfrist nach § 8

Auf Grund der Vorschriften im vierten Teil Kap. ll Abs. 2 wird auf zwei Wochen herabgesetzt
Und 7 derFOrittenNotvewrdnllng des Reichs- E 3. Der Vorsteher des Kulturamts hat den Vor-

Pknfldenten zur SICHekUng Von Wirtschaft Und Finanzen . sitzendendes Kreisausschusses(in Stadtkreisen den
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Gemeindevorstand) und für kirchlicheInteressen
die beteiligten kirchlichenVerbände darüber zu

hören, ob infolge der Ansiedlung Anlagen im

öffentlichenInteresse erforderlich erscheinen oder
eine Änderung oder Neuordnung der Gemeinde-,
Kirchen- oder Schulverhältnisse in Frage
kommen. Der Vorsitzende des Kreisausschusses
und die Vorsteher der beteiligten Kirchen-
gemeinden sind berechtigt, innerhalb einer Aus-

schlußfristvon 2 Wochen seit Zustellung der Mit-

teilung des Vorstehers des Kulturamts die Fest-
setzung besonderer Leistungen für den Zweck
dieser Änderung oder Neuordnung zu beantragen.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses hat Vorher
die Vorsteher der beteiligten Gemeinde- und

Schulverbände zu hören. Diese Vorschriften
treten an die Stelle des § 9.

Der Beitrag des Antragstellers für die erst-
malige Änderung oder Neuordnung der öffentlich-
rechtlichen Verhältnisse sowie für die erstmalige
Ausführung von Anlagen im öffentlichen Inter-

esse ist nach Möglichkeit in Grundstücken, ge-

eigneten Gebäuden oder anderen Sachleistungen
festzusetzen.

vom 1. 3. 1923 unberührt.
5. Diese Bestimmungen treten am Tage der Ver-

kündung im Deutschen Reichs- und Preußischen
E

Staatsanzeiger in Kraft. Sie finden Anwendung
auf schwebende Ansiedlungsgenehmigungsver-
fahren mit Ausnahme der Verfahren, die auf
Grund einer Beschwerde nach Maßgabe des

§ 15 des Gesetzes vom 1. 3. 1923 beim Ober-
landeskulturamt anhängig sind. Diese Verfahren
sind nach den Vorschriften des Gesetzes vom 1. 3.

1923 zu erledigen, jedoch gilt auch für sie die

oben unter 3 Abs. 2 angeordnete Ergänzungs-
bestimmung über Festsetzung von Sachleistungen.

Berlin, den 13. November 1931.

Der Staatskommissar
für die landwirtschaftliche Siedlung in Preußen.

B o l l e r t.

LwMBl. S. 591.

Ausführungsbestimmungen
für das Ansiedlungsgenehmigungsverfahren.
Auf Grund des IV. Teils Kapitel ll §§ 6 und 7

der Dritten Verordnung des Neichspräsidenten zur
Sicherung der Wirtschaft und Finanzen und zur

Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6. Okto-
ber 1931 wird zur Ausführung der Verordnung des

Staatskommissars für die landwirtschaftliche Sied-

lung vom 13. November 1931 folgendes bestimmt:

I. Allgemeines.
Die landwirtschaftliche Siedlung ist durch die Dritte

Verordnung des Neichspräsidentenzur Sicherung der

Wirtschaft und Finanzen usw. vom 6. Oktober 1931

(NGBl. I S. 538 ff.) noch mehr, als es bisher schon
der Fall war, in den Vordergrund derjenigen Maß-

nahmen gestellt worden, die dazu dienen sollen, die

gegenwärtige Wirtschaftskrise zu überwinden und

die agrarische Entwicklung aus dem immer mehr um

sich greifenden Zusammenbruch des Großbetriebes
in den Weg krisenfesterer bäuerlicherWirtschaft zu
lenken. Um die einheitliche Durchführung der land-

wirtschaftlichen Siedlung in Preußen zu gewähr-
leisten, ist auf Grund des vierten Teils Kapitel Il

§ 6 der oben genannten Verordnung ein Staats-

kommissar bestellt, der mit weitgehenden Befugnissen
ausgestattet ist, insbesondere das Recht hat, um das

Verfahren zur Begründung von Siedlungen im Sinne

des Neichssiedlungsgesetzes zu erleichtern, zu be-

schleunigen und zu verbilligen, von landesrechtlichen
Vorschriften abweichende Bestimmungen zu erlassen.
Diese können sich insbesondere erstrecken auf das

Verfahren, in dem die Aufwendungen zur Regelung
der öffentlich-rechtlichenVerhältnisse festgesetzt wer-

den. In Ausführung dieser Vorschriften hat der

Staatskommissar in Abweichung von Vorschriften
des Gesetzes vom 1. März 1923 über die Ge-

nehmigung von Siedlungen nach § 1 des Reichs-
siedlungsgesetzes (Gesetzsamml. S. 49) neue Be-

j stimmungen für das Ansiedlungsgenehmigungsver-
4. Im übrigen bleiben die Vorschriften des Gesetzes fahren getroffen. Diese machen auch abweichende

Ausführungsbestimmungen zu dem genannten Gesetz
an Stelle der vom 12. April 1923 nötig.

Il. Sachlicher Geltungsbereich (§ 1 des Ge-

setzes vom 1. März 1923).
Der sachliche Geltungsbereich ist nicht geändert.

Es muß sich um landwirtschaftliche Siedlungen han-
deln, deren Merkmale in den Ausführungsbe-
stimmungen vom 12. April 1923 Ziffer ll ausführ-
lich dargelegt sind. Vorstädtische Kleinsiedlungen und

Kleingärten für ererbslose fallen nicht unter das

Gesetz; sie gehören zur Zuständigkeit des in § 9

der Dritten Verordnung des Neichspräsidenten vom

6. Oktober 1931 vierter Teil Kapitel lll bestellten
Reichskommissars Bei Zweifeln ist von der Landes-

kulturbehörde auf dem Dienstwege die Entscheidung
des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten einzuholen.
HI. Materielles Ansiedlungsrecht [§§2—6).

Die Vorschriften in §§ 2 bis 5 des Gesetzes sind
unberührt geblieben. Der Antrag auf Ansiedlungs-
genehmigung ist nach wie vor vom Siedlungsunter-
nehmer beim Kulturamt zu stellen- ZU § 2 Abs. 3

wird bemerkt, daß auf Grund einer besonderen
Bauordnung für landwirtschaftliche Siedlungsbauten
die polizeiliche Bauerlaubnis durch eine Bauge-
nehmigung des Kulturamtsvorstehers ersetzt wird.

Dieser hat es danach in der Hand, die Baugeneh-
migung auch schon vor der Ansiedlungsgenehmigung
zu erteilen, falls Notwendigkeit dazu vorliegt.

Um das Verfahren zu beschleunigen, ist das Gin-

spruchsrecht der benachbarten Gemeinden, Eigen-
tümer, Nutzungs- nnd Gebrauchsberechtigten besei-
tigt. Gs bedarf künftig weder der Bekanntgabe des

Antrages an die beteiligten Gemeindevorsteher zur
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Prüfung durch diese, noch der Bekanntmachungan

Interessenten zwecks Einlegung eines Einspruchs.

Die sachliche Vorschrift des § 6 des Gesetzes, wo-
s

nach die Ansiedlungsgenehmigungversagt werden
s

kann, wenn eine Gefährdung des Schutzes benach-z
barter Grundstücke aus der Land- und Forstwirt-
schaft, der Jagd oder Fischereiauf Grundtatsach-

licher Unterlagen zu befürchten»ist, ist aber auf-

rechterhalten. Rur liegt die Prufung dem Kultur-
amtsvorsteher von Amts wegen ob. Er ist ver-

pflichtet, die Ansiedlung von Personen,der·solche
Tatsachen entgegenstehen, zu verhindern,wie das s

übrigens schon bisher selbstverstandlicheVerwal-»
tungsübung der Landeskulturbehorde war.

1V. Förmliche Behandlung des Ansied-

lungsantrages (§ 9).

or te er des Kulturamts hat, wie bisher, :

dafcäkrzksforkzzemdaß alle zur Beurteilung des ;
Antrages auf Ansiedlungsgenehmigungnotwendigen
Unterlagen eingereicht werden, und zwar min-
destens in 3 Stücken (1 für das Kulturamt, 1fur -

den Antragsteller, 1 für den Landratlund Ab-
;

schriften des Antrages (für die Gemeinde, Schule .

Kir e.
.

»

untzurFcheszstellungder in öffentlich-rechtlicher«Be-
ziehung für und durch die Ansiedlung erforderlichen

Maßnahmen hat der KulturamtsvorsteherdenVor- :

sitzenden des Kreisausschussesund fur die kirchlichenL
Interessen die beteiligten kirchlichenBerbandezu-

hören. Er hat zu diesem Zweck ein Stuckdes An-
l

trages mit allen Unterlagen dem Vorsitzendendes
Kreisausschusfes zu übersenden mit dem Anheim- ;

stellen, innerhalb der Ausschlußfrist
sich zu äußern. Bei der Ubersendunghat er zu- .

gleich mitzuteilen, ob und welche Plane er selbst
»

in dieser Beziehung hat. Den·Vorstehernder be-

teiligten Kirchengemeinden ist eine Abschrift des An- ;

siedlungsantrages unter Angabe der neuen Anfied-
lerftellen und der Konfession der kunftigeriSiedler

zu übersenden unter Angabe der beabsichtigtenRe- ;

gelung und mit dem Anheimstellen,»innerhalbder

Ausschlußfrist von 2 Wochen Antrage zu stellen.
Um sich von vornherein ein eigenes Urteil uber

die künftige Regelung bilden zu konnen,hat der
;

Kulturamtsvorsteher möglichst frühzeitig mit dem;
Gemeindevorsteher. dem Schulverbande und der;
Vertretung der KirchengemeindeFühlung zu nehmen.»
Er muß diese auch während des ganzen Ansied-
IMIgSgenehmigungsverfahrens,insbesondere mit dem ;
Vorsitzenden des Kreisausschusses aufrechterhalten,
Um ein harmonisches Zusammenarbeiten mit den;
behördlkchenStellen zu gewährleisten Er hat auch ;

Ersuchen des Vorsitzenden des Kreisausschufses um ;
Mitteilung Von Einzelheiten, Abschriften usw. tun- l

Iichst zU entsprechen Der Vorsitzende des Kreis-

aUSschUsseShat, sofern er Anträge zur Regelung
der Gemeinde- und Schulverhältnissezu stellen be-

absichtigt- Vorher die Gemeindevorsteher und Schul-
verbände zu hören.

J lichen Verbände zu prüfen.

: wegen den Ansiedlungsplan festzustellen.
I aber auch unabhängig von den Anträgen des Vor-

von 2 Wochen

Jm Bezirke des Ruhrkohlensiedlungsverbandes ist
dieser neben dem Vorsitzenden des Kreisausschusses
zu hören.
V. Entscheidung über den Ansiedlungs-

antrag (§ 10).
Die Entscheidung über den Ansiedlungsantrag ist
künftig in allen Fällen dem Kulturamtsvorsteher
übertragen. Der Präsident des Landeskulturamts

scheidet als l. Instanz aus.

Der Kulturamtsvorsteher hat zu prüfen, ob Tat-

sachen vorliegen, die Einsprüche aus § 6 des Ge-

setzes gerechtfertigt hätten. Ferner hat er die Ein-

sprüche aus § 7 des Gesetzes sowie die Anträge
des Vorsitzenden des Kreisauschusses sowie der kirch-

Er hat von Amts

Er hat

sitzenden des Kreisausschusses oder der öffentlichen
Verbände von Amts wegen zu prüfen, welche
Regelung bezüglich Gemeinde, Schule, Kirche, ge-

meinwirtschaftliche Anlagen usw. für die künftigen
Siedler am zweckmäßigstenerscheint. Erachtet er es

für seine Entscheidung für notwendig oder zweckmäßig,
so kann er weitere Erhebungen machen und örtliche
Termine abhalten.

Es empfiehlt sich im Interesse der Beschleunigung
im allgemeinen, insbesondere bei größeren Ansied-
lungssachen, in der Anfiedlungsgenehmigung die

Festsetzung des Beitrages zuden öffentlichenLeistungen
vorzubehalten und einen besonderen Leistungsbescheid
zu erlassen.

Bei Entscheidungen über den Siedlungsantrag
in Stadtkreisen hat der Kulturamtsvorsteher darauf
zu achten, daß die Bebauungspolitik der Stadt nicht
behindert wird, und daß die Interessen des Reichs-
kommisfars für vorstädtischeKleinsiedlung nicht be-

einträchtigt werden. Wenn ein Landesplanungs-
verband besteht, muß er tunlichst mit diesem Fühlung
nehmen. Bei Meinungsverschiedenheiten mit den

genannten Stellen ist an den Minister für Landwirt-

schaft,Domänen und Forsten auf dem Dienstwege zu be-

richten.
Vl. Regelung der öffentlich-rechtlichen

Verhältnisse
Der Kulturamtsvorsteher hat in der Ansiedlungs-

genehmigung oder in einem in dieser vorbehaltenen
Leistungsbescheid festzusetzen, ob und in welchem
Maße der Siedlungsunternehmer zu den Leistungen
oder zu den Kosten beizutragen hat, die durch die

Änderung oder Neuordnung der Gemeinde-, Schul-
und kirchlichen Verhältnisse sowie für Anlagen im

öffentlichen Interesse notwendig sind. Die Vor-

schriften des § 12 des Gesetzes vom 1. 3. 1923 sind
zu beachten. Sie sind aber im Sinne einer Ein-

schränkungder Leistungen des Siedlungsunternehmers
noch durch die neue Vorschrift erweitert, daß
der Beitrag des Antragstellers für die Aufwendungen

I zur Regelung der Gemeinde-, Kirchen- und Schul-
s verhältnisse nach Möglichkeit in Grundftücken, ge-

eigneten Gebäuden oder anderen Sachleistungen fest-
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zusetzenist. Entsprechende Landvorbehalte für die

Abfindung der in Frage kommenden Verbände durch
Land sind bereits im Einteilungsplan vorzusehen.
—Wo das nicht möglich oder untunlich ist, werden

sich bare Aufwendungen nicht vermeiden lassen.
Die heutige Notzeit zwingt auf allen Gebieten

des öffentlichenund des privaten Lebens zu äußerster
Sparsamkeit und Einschränkung. Auch die Siedlung
und die Siedler müssen auf viel, was erwünscht
und nützlichist, verzichten. Ebenso muß Sparsamkeit
und Beschränkung in den Anforderungen der öffent-
lich-rechtlichen Verbände und in der Ausgestaltung
der Siedlungen und Anlagen im öffentlichenInter-

esse zum Ausdruck kommen. Nur Aufwendungen,
die die dauernde wirtschaftliche Hebung der Siedler

zum Zwecke haben oder die den dringendsten kultu-

rellen Bedürfnissen Rechnung tragen, sind gerecht-
fertigt. Frühere Siedlungsgemeinden haben vieles

von dem nicht gekannt, was heute üblich ist, und

sind doch vorwärts gekommen. Auch jetzt muß
manches einer besseren zukünftigenEntwicklung über-

lassen werden. Sie kann erwartet werden, wenn

die Siedlungen auf gesunder Grundlage aufgebaut
find. Die Ausführungen in Ziff. Vl Abs. 3 der

Ausführungsbestimmungen vom 12. April 1923

werden hier wiederholt und unterstrichen. Über

die im Leistungsbescheide zu berücksichtigendenGe-

sichtspunkte wird noch eine besondere Verfügung
ergehen.

VlI. Beihilfe des Staates s§ 12 Abs. 4).

Für die Beihilfe des Staates aus § 12 Abf. 4

des Gesetzes vom 1. 3. 1923 gelten die bisherigen
Bestimmungen Der Staat behält sich aber vor,

die Beihilfen auch nach anderen Merkmalen als

lediglich nach den tatsächlich entstandenen Kosten
zu berechnen.

Vlll. Rechtsmittel, Fortfall der Spruch-
kammer (§§ 13«und14).

Der Bescheid des Kulturamtsvorstehers ist mit

Gründen zu versehen. Die Zustellung ift in Ziff. 1

Abs. 2 der Verordnung vom 13. November 1931

geregelt. Abschrift jedes Bescheides ist dem Präsi-
denten des Landeskulturamts zu übersenden. Die

Ansiedlungsgenehmigung an sich ist nicht anfechtbar.
Ein Rechtsmittel gegen den Bescheid des Kultur-

amtsvorstehers ist nur dann gegeben, wenn

a) in der Ansiedlungsgenehmigung oder in dem

besonderen Leistungsbescheide ein Beitrag des An-

tragstellers für die Regelung der öffentlich-rechtlichen
Verhältnisse festgelegt ist oder

b) eine Leistung des Antragstellers, die vom Vor-

sitzenden des Kreisausschufses oder einen der kirch-
lichen Verbände beantragt war, nicht oder nicht in

dem beantragten Umfange festgesetzt ist.
schwerde ist an die Ausschlußfrist von 2 Wochen
seit Zuftellung des Befcheides gebunden. Beschwerde-
berechtigt sind sowohl der Antragsteller wie der

Vorsitzende des Kreisausschusses und die Vertreter

Die Be- -

der beteiligten kirchlichen Verbände. Die Interessen
der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde
werden vom Vorsitzenden des Kreisausausschufses
wahrgenommen. Politische Gemeinden und Schul-
gemeinden haben kein selbständigesBeschwerderecht,
fondern müssen etwaige Beschwerden gegen den Be-

fchluß des Kulturamtsvorftehers beim Vorsitzenden
des Kreisausschusses geltend machen. Die Beschwerde
ist beim Kulturamt, notfalls bei dem Präsidenten
des Landeskulturamts, anzubringen.

Der Präsident des Landeskulturamts entscheidet
endgültig ohne Anhörung der Spruchkammer. Er

kann Erhebungen anstellen, nötigenfalls Ortstermine

veranlassen. Er hat aber seine Entscheidung tun-

lichst zu beschleunigen. Die Anhörung der Spruch-
kammer ift aus diesem Grunde fortgefallen.

Macht der Antragsteller von einer vor dem Er-

laß des Leistungsbescheides erteilten Ansiedlungs-
genehmigung Gebrauch, so ist er zu den später fest-
zusetzenden Leistungen verpflichtet.

IX.

Die Vorschriften des Gesetzes vom 1. März 1923,
die die Wahrung der bergbaulichen Interessen zum

Zwecke haben (§ 7, § 8 Abf. 2 und Abs. 3 letzter
Satz, § 15 Abs. 2 und § 16) sowie die Ziffer lX

der Ausführungsvorschriften vom 12. April 1923

bleiben unberührt. Die Präsidenten der Landes-

kulturämter haben sich alsbald mit den Bergbe-
hörden ihres Bezirks in Verbindung zu setzen, um

festzustellen, welche Gebiete für Bergbau in Frage
kommen. Dadurch wird das Verfahren in den

Gebieten des Braunkohlenbergbaues beschleunigt
werden.

X

Die neuen Vorschriften finden auf schwebende
Verfahren Anwendung mit Ausnahme der Ver-

fahren, die auf Grund einer Beschwerde aus § 15

des Gesetzes vor das Oberlandeskulturamt gebracht
sind. Demzufolge sind alle noch Nicht abgeschlossenen
Genehmigungsverfahren und Leistungsbefcheide vom

Vorsteher des Kulturamts zu erledigen und die

beim Landeskulturamt liegenden noch unerledigten
Sachen abzugeben. Die beim Oberlandeskulturamt

schwebenden Sachen sind noch nach Maßgabe der

bisherigen Vorschriften zu entscheiden, jedoch hat
die neue Vorschrift, daß der Beitrag des Antrag-
stellers für die Aufwendungen zUr Regelung der

Gemeinde-, Kirchen- und SchUIVerhältnifsenach
Möglichkeit in Grundstücken,geeigneten Gebäuden

oder anderen Sachleistungen festzusetzenist, auch
für diese Verfahren Gültigkeit.

Berlin, den 21. November 1931.

Der Staatskommissar
für die landwirtschaftliche Siedlung in Preußen.

B o l l e r t.
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Besprechungen

»D· deut e ländliche Siedlung.« Formen,.Auf-
tegabenkchZieleHerausgegeben vom Preußischen

Ministerium für Landwirtschaft,Domanen und

Forsten. Zweite, neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Verlag von Paul Parey in Berlin

SW 11. RM 5.40.
L d WschaftgDiee S rit des Preußischen an wir .-

ministesriumshislbereits in ihrer ersten Auflagegut
großem Interesse aufgenommen worden. on er

zweiten Auflage sind die Bedeutung,·die Formeku
Aufgaben und Ziele des deutschen Siedlungswers

noch umfassender dargestellt.»Es handeltsichBum
kurze, aber erschöpfendeAufsatzeperschiedenernier:
fasser aus ihrem besonderen ArbeitsgebietMinis e:
rialdirektor Dr. Bollert behandelt»DieLandeskultur-
gesetzgebung der Nachkriegszeitund in einemiråeitgk
ren Aufsatz »Das nächsteZiel in der landlichenie

v:
lung«. Von anderen Verfassern wird die Organi-

sation der Siedlungsbehörden,des ’Siedlungsver-
fahrens und die Siedlungstechnik bei der Neusied-

lung nach ihrem geschichtlichenWerdegang·undden
gegenwärtigenVorgängen beschrieben.Ub er die Finaix
zierung der ländlichen Siedlung, uber die Seßhaf -

machung Von Landarbeitern, über die Anlieger-, Od- 3

- nd lü tlin ssiedlung, schließlichauchuberdie

lcgrnrzerxbsgiäazrtnkrsiedglungwird dortausführlichberichLtlelt
Gegenüber der ersten Auflagevsind die

weitereiäBft:
schnitte über den ländlichen Siedlungsbau,die

år
-

schaftsberatung und die Grundstucksumlegungneu. er

» .
-

,

· und An-
»

Aufsatzuber dle»Sledler-W1rtschaftsberatungi Zukunftsaufgaben in erster Linie heranzuziehen und
«

ür or e«, ür den MinisterialratWeil, Re-

kzlieåkirilgslFindLandeskulturratWeigel undd«Ne;
gierungs- und Kulturrat Dr. Karutz zeichnen,ver ien

dabei besondere Beascxitungbehandeltlem er ten anges
»

.

f

wakgåspwxroßeIfnteresseder Offentlichkeitan

ländlichen Siedlung macht einvsolchesBuchnol-
wendig. Im Laufe der Zeit ist zwar uber

la
e

Einzelfragen eine zahlreiche Literatur entstaneitie.
Die Tagespresse enthält viele gute Und wenigerdgifer
Beiträge über das SiedlungsproblemBei

l.iem
Fülle von wesentlichem und nicht frvesentbiche-

Material ist es im Interesse der Aufklarung eson:
derS zU begrüßen, daß in diesemWerk ein

geeggk
Uetes Hilfsmittel für die authentischeAuslegiåiligS-

gegenwärtig zur Lösung drangenden Sie
iåikig

-

fragen gegeben ist.
Dr. F. .

»Hetm tättenbau in Preußen.«WohnungsbautendgrProvinziellen Wohnungsfürsorgegesellschaf:
ten in Preußen. Selbstverlag des Reichsges-
bandes der Wohnungsfürsorgegesellschaften

e. .,

Berlin W 8, Kronenstraße72.t .

g istDie Politik der preußischenStaa sregierun

gekennzeichnetdurch das Wohnungsgesetzvom 28.d3.
1918 mit seinen Bestimmungen fur eine gesuned,
billigere und reinlichere Gestaltungder Klein-un

MitteIWOhUUUgM Durch geeignete Flachenauf-

weil er ein Gegen--

"

lichen Nebenberufssiedlungen,

l

nahmefähige Gebiete«.

teilungs- und Baupläne, durch den Übergang vom

Hochbau zum Flachbau, von der Mietskaserne zum

Eigenheim, und durch Verminderung der Wohn-
dichte wurde eine Auflockerung der Großstädte er-

strebt. Die im Aufträge des Preuß. Ministeriums
für Volkswohlfahrt herausgegebene Druckschrift
»Heimstättenbau in Preußen« liefert für die Tätig-
keit der Wohnungsfürsorgegesellschaftenin Schrift
und Bild den Beweis des Geschaffenen. Die gemein-
nützigen Gesellschaften haben seit der Beendigung
des Krieges zur Deckungdes Wohnungsbedarfs durch
die finanzielle und technische Betreuung der Woh-
nungsneubauten den Bauerfolg ermöglicht, der heute
allbekannt ist. Wenn es bei diesem schnellen Tempo
nicht immer gelungen ist, gemäß den Grundsätzen
der staatlichen Wohnungspolitik zu verfahren, wenn

insbesondere auch unter der Betreuung der Woh-
nungsfürsorgegesellschaftenGroßbauten erstellt wurden

wie in der Vorkriegszeit, so lag dies an den außer-
ordentlichen Schwierigkeiten, die nicht in wenigen
Jahren, sondern in Jahrzehnten durch zielbewußte
Arbeit überwunden werden können. Der Einfluß
der Großstädte auf die Bauplanung und die Bau-

weise war noch zu groß, um die nach arbeits-

politischen Gesichtspunkten geeignetste Standortwahl
und die nach wohnpolitischen Grundsätzen beste
Bauweise überall durchzuführen. Unter den Führern
der Wohnungs- und Siedlungspolitik besteht Einig-
keit, daß die Wohnungsfürsorgegesellschaftenfür die

mit der gegenwärtigen Wirtschaftslage gegebenen

deshalb gesund und stark zu erhalten sind.
Nach den Ausführungen von Staatssekretär Prof.

Dr. Scheidt und Ministerialrat Dr. Pauly machen
die unverkennbaren Strukturwandlungen der deutschen
Volkswirtschaft, die Standortverschiebung der

Industrie und des Handels, das Problem der Er-

werbslosigkeit und der Landflucht eine verstärkte
staatliche Einflußnahme auf die Politik des Wohnungs-
baues und der Bevölkerungsverteilung notwendig.
Wenn bisher das Wohnungsproblem das vordring-
liche war, so verlangen jetzt die einschneidenden
Veränderungen der Wirtschaft eine ernste Pflege
und Lösung des Siedlungsproblems, »insbesondere
in der Richtung der Selbstversorgerheimstättenund

der nebenberuflichen Siedlung«. Auch Staatsminister
Dr. Hirtsiefer fordert in seinem Geleitwort zu ent-

schlossenem Handeln auf und bezeichnet als Mittel

zur planmäßigen Linderung der bevölkerungspoli-
tischen, sozialen und kulturellen Schäden die »Ein-
dämmung der Landflucht, Besiedlung schwach be-

wohnter Gebiete, Förderung landwirtschaftlicher Ver-

edelungswirtschaften, Entlastung des industriellen
Arbeitsmarktes durch Schaffung von Landarbeiter-

wohnungen, Wirtschaftsheimstätten und halbländ-
durch Umsiedlung

dauernd Erwerbsloser aus Notstandsgebieten in auf-
Dr. F.N.
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»Das Arbeitslager«, Berichte aus Schlesien von

Arbeitern, Bauern, Studenten, herausgegeben
von Eugen Nosenftocku. EarlDietrich von Trotha,
Veröffentlichungder Deutschen Schule für Volks-

forschung und Erwachfenenbildung, Eugen Died e-

richs Verlag in Jena.
Dies ist ein Buch, in dem drei unserer wichtigsten

Volksteile die Brücken zu einander schlagen, be-

sonders wichtig und wertvoll, weil wir das Brücken-

bauen felbst mit erleben.

Das Material: unsere herangewachfene Jugend
von etwa 18—25 Jahren, jeder Teilnehmer aber
wie der Baustein im Brückengewölbe ein Träger
ein- und angespannter Kräfte. Darüber lebendig
und schöpferischtätig der Meister (Eugen Rosen-
stock) und sein Stab, und wie die Last, die die

Güte des Bauwerks erprobt, der Kreis der ge-
ladenen Gäste, der erfahrenen Älteren, die jedes
Arbeitslager einmal erleben mußte. — So ungefähr
ist der Eindruck. den dieses Buch hinterläßt Man

empfindet aber gleichzeitig die zwingende Notwendig-
keit dieser Arbeit, ahnt zum mindesten Wege, die

aus der Enge unserer augenblicklichen Not in die

Weite führen Und ift dankbar dafür, daß die Führer
der Bewegung uns einen so tiefen Einblick in ihr
Wollen, ihre Arbeitsweife und ihre Erfahrungen
geben. Gleichzeitig ist es ein höchst zeitgemäßes
Buch. Denn im Untergrund aller Bemühungen
steht der Gedanke an den Menschen unferer Tage
und seine innere Befreiung aus den Fesseln, die
die Zeit ihm angelegt hat, und die Strömungen,
die an dem Unterbau nagen, find das widerspruchs-
volle Durcheinander der hochgewirbelten Zeitau-
schauungen.

Das Buch will Rechenschaft ablegen von dem

Ergebnis einer vierjährigen Tätigkeit in fchlesifchen
Arbeitslagern· Es will gleichzeitig damit denen

zu Hilfe kommen, die Ähnliches durchführen wollen.

Es stellt die Frage des Arbeitsdienstes unter

eine starke, neue Gesichtspunkte aufweisende Be-

leuchtung, die auf den Ergebnissen der Lagererfahrung
beruht. Endlich sucht es aufzuweisen, wieweit eine

Synthese der drei im Lager vereinigten, weltan-

schaulich weit von einander abweichenden Bevölke-
rungsgruppen möglich ist, wobei sich auf alle Fälle
der beschrittene Weg als ein Weg aus der Enge
herkunftsgebundener Volksbildung in die Weite

freieren Menschentums andeutet. Sm.

»Die Verschönerung des Dorfes«, von H. Schmidt,
Defsau. Herausgegeben vom Landgemeinde-
verband, Berlin W 9.

Das Buch gehört mit feiner Gegenüberstellung
guter und schlechter Beispiele in das Gebiet, auf
dem Schulze-Naumburg zuerst die Wege gezeigt
hat, die zur Vermeidung des Kitsches in der Archi-
tektur und Landfchaft führen. Das kleine, hübsch
ausgeftattete Bändchen hält mehr, als der bescheidene
Titel verspricht. Es wird keinenfalles nur über die

Verschönerung des Dorfes gesprochen, sondern eigent-

lich alles berührt, was mit Gartenbau, Gartenkunst
und gärtnerischerRaumkunft zu tun hat. Der erfte
Abschnitt gilt den ftädtischen Anlagen. Nach der

. Enge der befestigten Städte drängte die Entwicklung
; zu der modernen Gartenftadt. Grünanlagen, Park-

ringe, Groß-Friedhöfe sind die Folge. Böse sieht
es auf dem Lande aus. Hecken, Schatten spendende
Einzelbäume verschwinden immer mehr und Motor-

pflüge und Zugmaschinen rasseln über die kahlen
Flächen. In den »Gartenhäusern«, die nach den

liebenswürdigen Produkten der Nokoko- und Bieder-

meierzeit die Geschmacklofigkeiten der Gründerzeit
. über sich ergehen laffen mußten, stellt der Verfasser

in der Gegenwart eine erfreuliche Verbesserung fest.
Es werden dann die »gepflegten Gartenteile«, der

schönenatürliche Bauerngarten, der Haus-, Gemüse-,
Obst- und Kindergarten und die Vorgärten be-

sprochen und eingehender die »Straßenpflanzungen
und Plätze« kritisch untersucht. Wir hören, wie das

Mittelalter in der Engigkeit der Städte nur Platz
für Einzelbäume hatte, werden an die prächtigen
Gartenanlagen der Barockzeit mit ihrem üb ertriebenen

Baumfchnitt erinnert und sehen die öden Bilder

moderner Dorfstraßen. Der Natur- und Vogel-
freund ließt dann liebevolle Ratschläge über prak-
tischen »Vogelschutz«und »Hecken- und Strauch-
pflanzungen« und die Pflege nützlicher Insekten.
Uns interessiert hier besonders das, was über die

landschaftliche Pflege der Siedlungen gesagt ift
und das ist kein Lob und kann es auch in der Tat

nicht sein. Es fehlt da noch vieles, wenn nicht
alles! Mit ein paar Obftbäumen ist nichts ge-

schafft; die Siedlungsunternehmer müßten ange-

halten werden, sich mit etwas mehr Liebe und

freilich auch einigen Kosten der landschaftlichen Ver-

schönerung der Straßen und Gehöfte anzunehmen.
Es könnte da mit sachkundiger Hand und geringen
Mitteln gutes geschaffen werden! Es folgt dann
ein kurzes Wort über Naturtheater und Gedächtnis-
haine und ein Abschnitt über die heute zu besonderer
Bedeutung gelangten »Dauerkleingärten«.

Dann wird den guten Leistungen unserer Zeit
auf dem Gebiet der »Spiel- und Sportplätzeund

der Friedhofsanlagen« wohl verdiente Anerkennung
zuteil und in einem besonderen Abschnitt »das
Wasser« Viel Beachtliches über Seen, Weiher, Bäche,
Bootshäuser und Inseln gesagt, Nach einer kurzen
Betrachtung über die »PflanzengeMeiNschaften«kommt
die »kommunale Grünpolitik« zum Wort. Hier
wünscht der Verfasser mit Recht, daß die Grünan-

lagen, unter einander verbunden, mit Spiel- und

Kinderplätzen, zum Lande überleiten und die Grenzen
zwischen Stadt und Land verwischen sollen.

Zum Schluß folgt eine sehr Praktifche »Pflanzen-
l lifte«, aus der wir übersichtlkchersehen können. was

Lfiir Balkons, Straßen, Plätze- Fenster, Gehölze,
s Hecken und Zimmer an Bäumen, Sträuchern,Stauden,
; Blumen und Steinpflanzen zu empfehlen ist·
l Wir begrüßen das kleine Werk auf das freudigste.
s Jeder schaffende Architekt kann viel aus ihm lernen,
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die Abbildungen sind ausgezeichnet und demLand-
gemeindetag muß man Dank sagen,daß er in dieser
Zeit ein so verdienstvolles und bitter notwendiges
Werk herausgebracht hat. Man freut sich, wenn

man es liest, wird aber auch ehrlichBesserung ge-

loben müssenauf so vielen
Gesieteåi"

’

ear ei .

Architektur, die noch der

DrÅJåä« ·

nii i keit im Wohnungswesen.«on
«DæL()5beenrlrei:ilzI.-R3t?mNeichsarbeitsminifterium Meier

und stellv. Verbandsdirektor Dr. Draeger.Karl

Heymann-Verlag,Berlin 1931,·Preis gb.8,60i
Das Buch enthält das neue Gemeinnutzigkeitsrgch

bis zur letzten Verordnung uber die Organkgsjr
staatlichen Wohnungspolitikvom

Oktober

Die ganze Struktur des gemeinnützigenBauwesener
in wirtschaftlicher,steuerlicherund organisckiotriscehcht
Beziehung ist durch das neue Gemeinnutzig eifern

verändert und zugleich gefestigtworden«inærte-
Praktiker ist deshalb die Kenntnis dieses ech s-

«

nentbe rlich. «
,

ftofDeigeUVerfasskrhaben in dem vorliegendeig
läuterungsbucheeine eingehende Darstellunlgbeifow
Rechtsgebietes gegeben. Ihre Arbeiten stin.tde;
ders wertvoll, weil sie an den Vorar

e.i.he;iunS-

Gemeinnützigkeitsverordnung
und der Ausfu g -

vorschriften beteiligt gewesen s

te kennen.
ftoff daher aus der EntftehungsgeschlkgtF.N·

»Gemeinden und Wohnungsf
Kommunalen Vereinigung

t 14. Bericht u er« .

Sr?i--erfsammlungder Vereinigung,Berlin, J31.5.

3
Der Vertreter der Großstadtenfifoenäiecthestilchlglegev. n

,

die drohende Einstellung der o e

d
"

’
· bau und warnt vor em

stutzung beim Kleinwohnungs Swefen Ver-
" «

Ver ahren fur das Wohnung .

,
·

1IIIIIitidlelneesieimNückscfhrittDie Arbeiter konnen die Miete

ihrer jetzigen Wohnungenn
·

ro er Teil ist zeit »
·

kikbuejitxlgsgDabeiist besonders verhangmsvolbligixjß
der Arbeitslose in Altwohnungeneineåiecrhkeüriden
Hauszinssteuernachklaßerha:;,Nrr;:2äeuiiegee«inenent-
bedür ti en Bewo ner ein .

.
»

-

sprechfengenAusgleich nicht gibt»DieLSk’ta7;t1i--mlbneg
trachten sich als verantwortlich fur die

wSeer-

Und Milderung neuen Wohnungselends
i

bel;
Warten aber, daß ihnen für diese Pflichtaufga

n

die erforderlichenMittel vom Staat zur Verfugu g

rden. »

v »

-

gesåkililchrliveTVertreterder Mittelstadte fordert die ostlen:
liche Unterstützungdes KleinwohnungsbaueFn Arzt
drücklichbekennen sichauchdiese StädtezlilinTpflege
gaben der Wohnungsaufsichtund ohn g d:

Elendsquartiere und delrKistiäixgan .

des no brauchbaren Wohnungse·
halcitdltirsgMaka der Wohnungsnotstankåiseevifitiänddeen
Kleinstädten bilden überwiegend die

enißkleing-
welche eine Überlegung der. Wohnungdringen
Räume, Armut und Krankheit mit sich .

icht mehr aufbringen,
»

weise oder gar immer

find und den Rechts- s
l
l

rage«. Schriften der

fürWohnungswesen,
die dreizehnte Haupt- s

Auch ist bei der wenig bemittelten Bevölkerung über
den ungewöhnlichschlechtenZustand der Altwohnungen
zu klagen. Dazu kommt auch hier die soziale Wohnungs-
aufgabe für die kinderreichen, obdachlosen und die

tuberkulösenFamilien. Um diesen Umfang an Auf-
gaben bis zu einer merklichen Beseitigung der

Wohnungsnot auf dem Gebiete des Kleinwohnungs-
wesens durchzuführen,glauben auch die Kleinftädte
auf Staatshilfe nicht verzichten zu können.

Die Stellung der Landkreise zur Wohnungsfrage
ist nicht so eindeutig wie die der Städte. Dazu
ist die Gestaltung der Landkreise bei ihrer vielfachen
Mischung von Industrie und Landwirtschaft zu ver-

schieden. Auch das Flachland ist von der Wohnungs-
not nicht verschont worden. Aber es darf die eigent-
liche Bedeutung des flachen Landes für die Erhaltung
des Volksganzen nicht übersehenwerden. Wohnungs-
politik bedeutet vor allem dort umsichtige Bevölke-
rungspolitik Im Laufe der Zeit hat die Massen-
abwanderung des Landvolkes in die Großstädte eine

teilweise Entvölkerung des flachen Landes mit sich
gebracht. Diese Bewegung ist weit über das Maß
hinausgegangen, daß in staatspolitischem Interesse
tragbar war. Man war daher bemüht, durch Ver-

besserung der Wohnungen und namentlich des Land-

arbeiterwohnungsbaues den Nachwuchs auf dem

Lande festzuhalten und der ftädtischenBevölkerung den

Weg der Unisiedlung auf das Land offen zu halten.
Die inzwischen eingetretene Wirtschaftskrise hat der

Siedlung auf dem Lande einen starken Antrieb ver-

liehen. Die wirtschaftliche Entwickelung führt dazu,
daß in den nächstenJahren die ländliche Siedlung
gegenüber dem städtischenWohnungsbau bevorzugt
gefördert werden muß. Diese Grundforderungen
der Wirtschast verkennen die Stadtgemeinden bei

ihrem einstimmigen Ruf nach der Fortdauer der

öffentlichenUnterstützung des ftädtischenWohnungs-
baues. Krt.

,,Neuzeitliche Methoden im Wohnungsbau« von

Dr. Erna Strauch. Berlin 1931, Kommissions-
buchhandlung L. Kraufe, Berlin CZ, Kloster-
ftraße 10. Preis 9,80 NM.

Die vorliegende Schrift beleuchtet die quantitativ
überragende Bedeutung des Wohnungsbaues für
die Bauwirtschaft und erörtert die Möglichkeiten
einer fortschrittlichen Entwicklung des Baugewerbes
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Die Ver-

fafserin kommt von der Feststellung, daß die bau-

gewerbliche Tradition zu sehr an überlieferten
Formen hänge, zu der Forderung, daß sich diese
und die Wohnungsproduktion mehr im Sinne einer

Industriealisierung umgeftalten müffe. Die fehr ein-

gehenden Betrachtungen gehen neben praktisch-bau-
technischen überwiegend von kaufmännisch-wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten aus. Der Wohnungsbau als

Gesamtproblem begreift aber noch weitergehende
Bindungen in sich. Er ist nicht blos ein Objekt
einer technisch-wirtschaftlichenProduktion; mit dem

Wohnungsbau ist vielmehr auch das, was wir

unter Wohnungswesen verstehen, eng verbunden.
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-So ist das Wohnen eine in langer kulturgeschicht-
licher Entwicklung gewordene Lebensform, die an

sittliche und gesellschaftliche Ordnungen des Lebens

gebunden ist. Und hierin dürften auch die Grenzen
für das Maß der möglichen Nationalifierung auf
dem Gebiet des Wohnungsbaues zu finden sein.

Die Schrift ist wertvoll als Zusammenfassung
der bisherigen Forschungen über die Entwickelung
des Wohnungsbaues, neue Erkenntnisse für den

zukünftigen Wohn- und Siedlungsbau vermittelt

sie nicht. Krt

,,Nationelle Bebauungsweifen«, herausgegeben
vom Kongreß für neues Bauen. Verlag
Engler öz Schlosser, Frankfurt a. M.

Das kleine Werk, das den Tatbestand feststellt
und darauf neue Nichtlinien aufbaut, ist das Er-

gebnis internationaler Zusammenarbeit auf den

Kongresfen; es ist eine Art illustrierter Niederschrift
über die Ergebnisse des letzten Kongresses in Brüssel.
Bedauerlich bleibt nur, daß es im allgemeinen Dinge
behandelt, die heute nicht mehr als zeitgeboten an-

gesehen werden dürfen. Die Entwicklung der Groß-
städte hat ihren Höhepunkt überschritten. Die

Schwenkung geht vom Großhaus zum Kleinhause,
zur Wohnstelle mit zusätzlicherArbeit im Garten.

Im ersten Abschnitt werden die Gesamtbaukosten
zwei- bis zwölfgeschofsigerBauweise von Boehn und

Kaufmann (Franksurt a. M.) zusammengestellt In
überfichtlichen graphischen Tabellen sind die wirk-

lichen Baukosten dargestellt und festgestellt, daß das

Hochhaus wirtschaftlich nicht überlegen und die

rationellste Bauform das fünfgeschosfigeWohnhaus
ist. Sehr beachtlich ist dann ein Abschnitt des

deutschen Kongreßmitgliedes Gropius über den

Flach-, Mittel- und Hochbau. Gropius stellt die

präzise Frage: Welche Bauhöhen find für die

städtebauliche Massierung von Volkswohnungen
rationell? Die Siedlungsdichte der Großftädter ist
zu groß, Licht, Luft und Auslaufmöglichkeit fehlen
und doch haben sich 6095 aller Hausfrauen mit

Rücksicht auf die bequeme Bewirtschaftung für die

Stockwerkswohnung ausgesprochen. Gropius kristalli-
fiert seine Meinung über das Hochhaus in dem

Satze: Das gut organisierte moderne Hochhaus ist
ein biologifch bedingtes, echtes Wohngebilde unserer
Zeit. Bei den »Bauhöhen« hören wir, daß der

horizontale Verkehr sich schneller abwickelt, als der
vertikale (Aufzüge). Die Grenze des Hochhauses

Nachrichten des Bau- und Siedlungsmarktes
Siedlungstagung in Königsberg Pr.
unter Leitung des Staatskommiffars.

Als Auftakt für die Siedlungsarbeit 1931X32 in

der Provinz Ostpreußenfand am 24. November 1931
in Königsberg eine Besprechung unter Leitung des

Staatskommisfars für landwirtschaftliche Siedlung,
Ministerialdirektor Bollert, statt, an der u. a. Ober-

präfident Siehr, Ministerialdirektor Dr. Weigert vom

Neichsarbeitsministerium, Geheimrat Dr. Becher vom

liegt dort, wo das Mehr an Baukoften durch
die Ersparnis an Boden- und Straßenkosten
nicht mehr ausgeglichen wird. Bei der Unter-

suchung der »Bodennutzung«kommt Gropius zu dem-

Ergebnis, daß der Streifenbau dem Blockbau vor-

zuziehen ift, den breiten Massen könne jedoch allein

das Hochhaus ein Höchstmaßan hauswirtschaftlichem,
hygienischem und verkehrstechnischem Wohnkomfort
sichern. Der Flachbau habe sich als unrentabel,
der Großbau als wirtschaftlich erwiesen.

Im nächsten, kurzen Abschnitt behandelt dann Le

Corbufier die Frage, ob der Gartenftadt oder der

konzentrierten, in die Höhe gebauten Stadt die

Zukunft gehört. Die Antwort fällt zu Gunsten des

Hochhauses aus; es werden 800XoBoden gespart.
Es kommt dann der Architekt Neutra aus Los

Angelos über die Erfahrungen in Amerika zu Wort.

Hier habe sich das zehn- bis zwanziggeschossige
Hochhaus als der wirtschaftlichfte Typ bewährt. Im

übrigen kommt er zu dem Ergebnis, daß in Amerika

sich das Hochhaus für Kleinwohnungen, das Flach-
haus für Familien bewährt habe.

Jm Schlußkapitel faßt dann Karel Teige-Prag
die Landesberichte über die Wohnungsfrage der

Schichten des Existenzminimums wie folgt zusammen:
In allen Ländern fehlen Arbeiterwohnungen Die

Wohnungsnot ist nicht absolut, sondern anteilig,
sie ist nicht eineFrage des Wohnungsbaues, sondern
der Wohnungsverteilung Der Minimallohn liegt
zwischen dem minimum vjvendi und dem modus
non moriundi. Der öffentliche Wohnungsbau ist
nicht den Arbeitern, sondern mehr den Mittel-

schichten zu Gute gekommen. Die hauswirtschaft-
lichen Funktionen müssen zentralisiert werden, der

isolierte Haushalt muß in einen modernen, mecha-
nifierten verwandelt werden.

Der Kongreß kommt nach alledem zu dem Er-

gebnis, daß der Flachbau für gut situierte kinder-

reiche Familien und das Hochhaus für das kollek-
tive Wohnen zur Lösung des Problems der Kleinst-
wohnungen führe. Zum Schluß folgen zahlreiche
gute Abbildungen ausgeführter Beispiele in Europa
und Amerika.

Der Städtebauer und Kommunalpolitiker wird

der etwas unklar geordneten, aber doch inhalts-
reichen Publikation zwar kaum etwas neues, aber

doch zahlreiche Argumente auf dem Gebiet des

modernen Wohnungsproblems entnehmeiZ
können.

r. M.

yNeichskommissariatfür die Osthilfe, Landeskultur-

amtspräsident Pauly, die Mitglieder der Landes-
1kulturbehörden, ferner Verteter der in Ostpreußen
tätigen Siedlungsunternehmen, der Landftelle und

f der Treuhandstelle in Königsberg teilnahmen.
; Die Besprechung war getragen von dem Willen

T aller Beteiligten, trotz der Not der Zeit und der
TUngewißheit der Zukunft die Ergebnisse der Sied-

j lung im nächsten Jahre über das bisher erreichte
hinaus zu steigern.
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MinistererialdirektorBollert führte aus: Zwischen
Reich und Preußen besteht sowohl hinsichtlich
des Zieles wie auch des Wegesder landlichen
Siedlung volle Einigkeit Zunächsthandelt es sich
Um die Aufstellung eines Siedlungsprogrammsfur
das nächsteJahr. Mehrjährige Plane konnen
zeit nicht gemacht werden. Trotz der finanzie den
Schwierigkeiten in den letzten»Monaten stehenVer
Deutschen Siedlungsbank genugendMittelzur er-

fügung, sodaß alle bereits in·Angrifsgenonkinienen
Sachen ordnungsmäßigabgewickeltwerden »onnen.
Da mit einem Dauerkredit und dessengünstigen
Folgen für die laufende Siedlungsarbeit ink

den

nächsten Jahren noch nicht gerechnetwerden.anxik
ist es zu begrüßen, daß

der Veichsfinanzmims-

sich bereit erklärt hat, weitere Mittelzur Jnangriss-
Ruhme von neuen Sachen, die im»nächstenFahr
zur Durchführunggelangen, zur Verfügung zu ste en.

Die bis er vom Staatskommissar erlassenenVer-

Ordnungenhzielen vor allem auf Vereinfachmæntlglg
Verbilligung des SiedlungsvkrfahxenssWährung
ist, daß die Zuständigkeitfur ·dieDurch

elle
allein beim Kulturamtsvorsteherliegt. EinefchSU»d-
und enge örtliche ZusammenarbeitzwischentBei
Iungsträger und Behörde ist damit gewahrclöeisdelims-

Kulturamtsvorsteher hat nunmehrPas Iedlunspgs;
verfahren selbständigeinzuleiten, »die·Anstkltusw
genehmigung wird von ihm selbstthlg erdFIFiinaw
mit der Deutschen Siedllrjingtsbafnukhrlxtlt

er Ie

ieru der Vera ren Ur zu·
-

«z

Düjrgcheine nxukådemnächstmAussicht stäkåesLDiT
Buupolizeiverordnung wird mit veraltetenfuerämnt
Siedlung erschwerendenVorschriften Fug-Durch-
werden; insbesondere wird zUr fchUedes;Kultur-
führung des Verfahrens beitragen,daß eehmigung
amtsvorsteher selbst künftlg dlevPaugendr Sied-
wird erteilen können. Die Verbilllgungde Bau-
Iung wird vor allem durfcshndieFccegiikgsilggherxeZiel
k ’twerdenmue.» f» -

rsxfxtåndexkäksläußersteNationalisierungdtie
stellen in betriebswirtfchaftlicherHinstch

» sFI
e en-

gestalten, daß sie genügendwettbewerbsfackigHäng
über dem Weltmarkt waren. Unter Beru dfichFuge-
der finanziellen Lage des Staates und

Ger«chung
meinen Kreditlage lmußrekungltäkkausxlrvegrxeelwählt
d’

·

es ein ange .

wlgkdsengækldieSiedlerstellen werden nur mit
Notwendigen ausgestattet werden konnensenden
die Leistungen für Schule-UndKirche muf

ärtigen
finanziellen Sparerforderniffeslder gegeUW

eit an e a t werden.
.

.

»Z
Die gixdlsitngsarbeitmußflchM den FilrexstnkåkI

Gesamtwirtschaft stellen; die Siedlung den Be-;
von oben gemacht, sondern wachstaus

ur Lösung’
dürfnissendes gesamten Volkes. Sie mUdßBinWirken
der Wirtschaftskrise beitragen und auch a

kommen:
daß die Erwerbslosen von der Straße»VägBollert ]

Mit Genugtuung konnte MinisterlaldfreII reußen
darauf hinweisen, daß die SiedlungindespSiedler»

durchaus gesund ist, wenngleich auch T

unter den drückenden wirtschaftlichen Verhältnissen
zu leiden haben. Auf Grund der bisherigen Er-

gebnisse könne aber mit gutem Gewissen, aufbauend
auf dein bisher geleisteten, an der Siedlung weiter

gearbeitet werden.

Ministerialdirektor Dr. Weigert bestätigte,
daß Preußen und Neich mit gleichem Wollen und

in gleicher Zielrichtung eng zusammen gearbeitet
haben. Die neuen Neichsrichtlinien und alles was

jetzt geschieht, seien der Ausdruck dieser überein-

stimmenden Beschlüsse. Voller Zuversicht könne
jetzt an die Siedlungsarbeit für das nächste Sied-

lungsjahr herangegangen werden; das Siedlungs-
werk sei gesichert durch die Erklärung des Reichs-
finanzministers, daß unabhängig von der Hauszins-
steuer Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen.
Bei der Lage der staatlichen Finanzen bestehe aber

für alle Beteiligten die unbedingte Pflicht, mit

den Siedlungsmitteln sparsamst umzugehen. Das

Schicksal der deutschen ländlichen Siedlung hänge
davon ab, ob es gelingt, den Gedanken einer sparsamen
und einfachen Siedlung in die Wirklichkeit umzusetzen.
Neben der Vereinfachung und Verbilligung müßten
die Siedlungsunternehmer dafür Sorge tragen, daß
eine richtige Auswahl der Siedler stattfindet. Dieses
sei um so wichtiger, je einfacher die Siedlerstellen
ausgestattet seien und je stärker der Druck des

Heeres der Erwerbslosen, auch in der Landwirt-

schaft, auf die allgemeine Wirtschaft sei. Er be-

tonte die Bedeutung der Gruppensiedlung und der

Mitarbeit der Siedler zur Heranziehung auch jener
Bewerber, denen nur wenig eigene Mittel zur

Verfügung stehen· Die Landarbeiter werden bevor-

zugt bei der Vergebung der Siedlerstellen berück-

sichtigt werden müssen.
In der anschließendenAussprache wurden die

neuen Neichsrichtlinien eingehend erörtert. Dabei

kam zum Ausdruck, daß in Ostpreußen gute Vor-

arbeiten für das nächstjährigeSiedlungsprogramm
geleistet worden sind. Jedenfalls bedeutet die

persönliche Fühlungnahme des Staatskommissars
wie der übrigen in der ländlichen Siedlung maß-
gebenden Persönlichkeiten, insbesondere aus dem

Neichsarbeitsministerium und der Deutschen Sied-

lungsbank, mit den Siedlungsträgern einen starken
Impuls für die erfolgreiche Durchführung der

kommenden Siedlungsaufgaben.

Kundgebung des Hauptverbandes Deutscher Bau-

genossenschaften ,,Wohnungswirtschaft in Not«.

Am 20. November fand in Berlin die Veran-

staltung »Wohnungswirtschaft in Not« statt. Sie

nahm einen eindrucksvollen Verlauf. Der Plenar-
Sitzungssaal des Neichstags war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Vom Reichsarbeitsministerium waren

erschienen Ministerialdirektor Dr. Weigert, Ober-

regierungsrat Durst und Regierungsrat Dr. Fisch er,

Vom Preuß. Ministerium für Volkswohlfahrt Staats-

sekretärDr. Dr. S cheid t, Ministerialdirektor M ey e r

und Oberregierungsrat Baumgarten. Der Vor-

sitzende des Hauptverbandes, Herr Geh. Sieg-Nat
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Dr. Dr. Althoff, betonte, daß die Bauvereinigungen
sich trotz zahlreicher Bedenken mit aller Energie für
die Bekämpfung der Wohnungsnot eingesetzt hätten.
Man habe die Gefahren der Reubautätigkeit wohl
vorausgesehen, aber im Hinblick auf die Größe des

zu erreichenden Zieles Opfer nicht gescheut. Der

gefürchtete Augenblick eines Umschwungs der wirt-

schaftlichen Verhältnisse sei jetzt eingetreten. Der

Baukostenindex sei infolge Nachlassens der Reuhau-

tätigkeit bis auf ungefähr 142Z gesunken und die

allgemeine Rot der Zeit bringe es mit sich, daß
die minderbemittelten Mieterkreise jetzt die zuerst
so ftürmisch begrüßten Wohnungen verließen, um

in billigere Wohnungen zu ziehen. Dadurch werde

die Rentabilität der in den Jahren 1924 bis 1930

erstellten Reubauten auf das ernsteste bedroht, und

es müsse alles getan werden, um die schreiende
Ungerechtigkeit zu beseitigen, die darin liege, daß
man die, die sich damals unter Opfern für die

Bautätigkeit eingesetzt hatten, jetzt im Stiche lasse.
Anschließend erklärte Ministerialdirektor Dr. W ei-

gert, daß die Reichsregierung keineswegs die Not

verkenne, die auf der Bau- und Wohnungswirt-
schaft mit besonderer Wucht laste und die besonders
drückend sei, weil der Verlauf der gegenwärtigen
Krise von dem der Depressionen der Vorkriegszeit
völlig abweiche. In früheren Krisenzeiten habe
gerade die Bauwirtschaft die Führung beim lang-
samen Wiederaufbau der Wirtschaft übernehmen
können, weil damals das Sinken des Zinsfußes
eine der markantesten Begleiterscheinungen von De-

pressionen war. Heute aber zeige sich an Stelle

von Kapitalüberfluß gerade eine ungewöhnliche
Kapitalknappheit, die einen erhöhten Zinsfuß nach
sich ziehen müsse; die öffentlichen Mittel aber, die

die Bau- und Wohnungswirtschast zum Ausgleich
dieser Zinssätze benötige, seien aus naheliegenden
zwingenden Gründen für andere Zwecke festgelegt.
Eine Wendung zum besseren sei daher erst zu er-

warten, wenn sich die Lage des privaten Kapital-
marktes und der öffentlichenFinanzen grundlegend
geändert habe. Für die nächste Zukunft sehe es

für die Bauwirtschaft allerdings trübe genug aus.

Um so mehr sei es erforderlich, den bestehenden
Wohnraum mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln zu erhalten, wie es ja auch der Haupt-
verband verlangt. Die Reichs- und Länd erregierungen
befaßten sich schon seit längerer Zeit mit den Fragen,
die der Hauptverband in seiner Kundgebung be-

rührte. Die auf der Kundgebung vorgebrachten An-

regungen und Forderungen würden bei den bevor-

stehenden Entscheidungen nach Möglichkeit gewürdigt
werden. Leider sei die Lage des Reichs so, daß
vor übertriebenen Hoffnungen auf öffentliche Hilfe
ebenso gewarnt werden müsse wie vor zu starker
Schwarzmalerei, die unnötig den Kredit der Ge-

nossenschaften untergrabe. Die gemeinnützige Bau-

vereinsbewegung werde den größten Teil der Auf-
gabe aus eigener Kraft zu leisten haben, im Geiste
der großen Idee, die die Baugenossenschaften zu

- Neuh «:usbesitzerbetone.

;

ihren bisherigen Leistungen befähigt habe und die

auch die gegenwärtige Krise überwinden werde.

Daran schloß sich der Vortrag des Verbands-
direktors des Hauptverbandes, Oberregierungsrat
a. D. Dr. Web er, der in der Zeitschrift für Woh-
nungswesen, Heft 22, S. 291 fs., abgedruckt ist.
Dr. Weber forderte nach einem Überblick über die

Leistung, Bedeutung und Entwicklung der gemein-
nützigenWohnungsbaugenossenschaften vor und in

der Wirtschaftskrise, die Hilfe des Reichs und der

Länder zur Erhaltung des Geschaffenen. Die Aus-

führungen fanden den Beifall der Versammlung und

die Bestätigung in der am Schlusse wiedergegebenen
Entschließung

Den Hauptbericht ergänzte zunächstGeschäftsführer
Stockmann, Berlin, durch einige Beispiele aus der

Praxis, aus denen sich zahlenmäßig die schwierige
Lage des Reuhausbesitzes ergibt.

Direktor Eschenlohr, Nürnberg, verlangte ein-

dringlich die Beseitigung der ungleichen Behandlung
der arbeitslosen Mieter in Reu- und Altwohnungen.

Direktor Ulrich, Berlin, vom Zweckverband des

Neuhausbesitzes, verlas sodann eine Stellungnahme
seines Verbandes zu der Kundgebung des Haupt-
verbandes. Der Zweckverband begrüße die Ver-

anstaltung lebhaft und sei dankbar, daß der Haupt-
verband die Gemeinsamkeit der Interessen aller

Auf dem privaten Reu-

hausbesitz laste dieselbe Rot. Darum schließe er

sich den Forderungen des Hauptverbandes an.

Landtagsabgeordneter Drügemüller, Berlin,

setzte sich für einen Abbau der kommunalen

Grundvermögenfteuern ein.

Zum Schluß betonte Professor Dr. Busching,
München, die Einmütigkeit, die bei allen Rednern

festzustellen sei. Das beweise, daß es sich nicht um

undurchführbare Forderungen handle und daß es

höchsteZeit sei zu helfen. Die Wohnungswirtschaft
wende sich mit ihrem Rotruf auch nicht allein an

Reichs- und Landesregierungen, sondern an alle

beteiligten Kreise. Vor allem müßten auch die Ge-

meinden Verständnis zeigen und von sich aus alles

tun, was die Lage des Neuhausbesitzes und der

Mieter erleichtern könne. Die Notwendigkeit der

Hilfe ergebe sich aus dem engen Zusammenhang
zwischen der Wohnungswirtschaft und der gesamten
Volkswirtschaft. Die Versammlung nahm dann ein-

mütig die nachstehende Entschließungan:

»Die auf der Kundgebung des Verbandes Deutscher
Baugenossenschaften e. V., Berlin, »Wohnungswirt-
schaft in Not«, versammelten Vertreter der gemein-
nützigen Bauvereinigungen, des privaten Reuhaus-
besitzes und sonstiger Wirtschaftskreise des ganzen

Deutschen Reiches fassen folgende
Entschließung.

Die Not der Wohnungswirtschaft ist eine Aus-

wirkung der allgemeinen Schrumpfung der Kaufkraft
weitester Bevölkerungskreise.Sie erfordert dringend
sofortige Abhilfe, insbesondere durch Senkung der

Mieten beim Neuhausbesitz
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Folgende Maßnahmen find mit größterBeschleu-
«

nigung durchzuführen: «

1. Die Hypothekenzinsen müssen gesenktwerden.f
Eine zwangsweife Herabsetzung ift mit Nuckfichti

auf die zu befürchtendeErschütterungdes Kapital-
marktes nicht angängig. Eine Erleichterung der

Zinslaften wird deshalb zunächstdurch Ge-
währung öffentlicherBeihilfen zu fchaffensein.
Die Bestrebungen auf eine freiwilligeHerab-;
fetzung des Zinsfatzes müssenaber in kurzer Zeit

um iele ü ren.
. H

2. ZqudseVerfziilifungder aus öffentlichenMitteln f
bereitgeftelltenHypothekendarlehen,insbesondere

-

auf die Verzinsung und Tilgung der Hauszins-

steuerdarlehen, ist zu verzichten.
. ·

z

Z« Die Tilgung erster Hypotheken ist bilsauf
Weiteres auszufetzen, mindestens aber auf H v. H. ;

zu beschränken. »

d ,4— Gegen Kündigungen von Hypotheken wahren

der Dauer der Wirtschaftskrisefund gegen un-

angemessene Forderungen bei Verlängerung
bereits bewilligter Hypotheken ist gesetzlichSchutz

U a en. «

5- giescckzufssdem Neuhausbesitz ruhendenfteuerlichen
Lasten, insbesondere die gemeindlichenZuschlage

zur Grundvermögensteuer, sind weitestgehend
ab ubauen.

» «
» ·

B. Duzrchgeeignete Maßnahmen ist fur die Flüssig-
Machung von zugesagten Hypotheken zu einem

angemessenen AuszahlungskursSorge zu tragen-.
7- Sozial Bedrängten sind in Alt-und Neuwohnun-

gen die gleichen Mieterleichterungen zugewahrem
Die Not der Wohnungswirtschaftfwirdnur da-

durch beseitigt, daß allgemeinemwirtschaftlich
sundes Verhältnis zwischen Einkommen und Mie e

wieder er etellt wird.
v

»

Ein gufgaisnmenbruchder Wohnungswirtfchaftwzixizrdlk
Unsere ganze Volkswirhtfchaft

und unser ganzes o

in Mitleiden at ie en.

Nur schneilckntfschelossenesund zweckentfprechend«:s
Eingreifen der Neichsregierung und.der«Landerregi

-

rUngen kann größtes Unheil verhuten.

Bauwirtfkhaft.

Die Angaben der einzelnen Gesellschaftenbietfln
leider noch keine genügendeGrundlagesur engtvizoZ
ständigeKonjunkturübersichtin den einzelnendfpbe:
Vinzen Wir mußtenuns daherauchdiesmalwie er vix
gnügen,die Preis angab en für einzelne Baustoffefur

ark
Provinzen Ostpreußen,Pommern und Grenzmbe
zu bringen, die aber bereits einen wenn auchdaß-dingten Vergleich zulafsen Dabeizeigt sich,

undder Baustoffindex iii Ostpreußenmit 142,8 uicisiänd-l16 Punkte höher steht als der auf derselben r

Und-
.

lage errechnete Index für Pommern, aber
uZiruf5 Punkte niedriger als in der Grenzmarkdiee:

fache hierfür ist wohl in der Hauptsachein er

ekl-F
ponierten Lage der Provinz Ostpreußenzu such

chk,die schon vor dem Kriege ein um etwa
aur»

Punkte höheres Preisniveau fur Oftpreußen .

Folge hatte. Die Lohnindices für die Provinz
Grenzmark haben wir nicht eingesetzt,
da hier bei der Berechnung noch Unstimmig-
keiten vorliegen. Die Preisdifferenzen in den
Pommerschen Angaben sind wohl darauf zurückzu-
führen, daß die Angaben für Dezember auf einer
anderen Grundlage gemacht worden find als für
November· Die Kurve der arbeitslosen Bauhand-
werker, die die Zahl der am Monatsende gezählten in
einem Hundertsatz der beider Berufszählungvon 1925
festgestellten Bauhandwerker wiedergibt, zeigt, daßdie
Arbeitslosigkeit im Baugewerbe in OstpreußenEnde
November sehr erheblichgrößerwar als in Pommern,
der einzigen Provinz, für die wir diese Angaben
bisher erhalten haben. Jn Oftpreußenwaren nur

noch rd. 28 v.H. der vorhandenen Bauhandwerker
beschäftigt,während in Pommern noch rd. 60 v. H.
Beschäftigung hatten. Wir geben diese Zahl für
Pommern mit Vorbehalt wieder, da dieser hohe Be-
fchäftigungsgradfür Ende November, einer Jahreszeit
also, in der die Bausaifonbeendetist,zu günstigerscheint.

In Ostpreußen ruht die Bautätigkeit fast ganz.
Sie erstreckt sich nur noch in einzelnen Fällen auf
Nestarbeiten Der Arbeitsmarkt im Baugewerbe
zeigt daher eine höhere Belastung gegenüber Ende
Oktober um rd. 4500. Mit der Einstellung der
Bautätigkeit kam auch der Umsatzauf dem Baustoff-
markt fast vollkommen zum Stillstand. Die Preise
sind im allgemeinen unverändert geblieben.

Der Wochenbericht des Instituts für Konjunktur-
forfchung sagt unter dem 17. 11. 31, daß der Um-
fang der Bautätigkeit 1931 nicht einmal die
Schätzungen erreicht, die zu Beginn des Jahres mit
einer baugewerblichen Produktion von rund einem
Fünftel weniger rechneten als im Vorjahre. Die
baugewerbliche Produktion von 1931 im Wohnungs-
bau wird jetzt auf 2 Milliarden NM geschätztgegen-
über 3 Milliarden NM im Jahre 1930. Bei der
gesamten Bautätigkeit wird sich die Produktion
schätzungsweisevon 7,1 Milliarden NM auf 4,5 Milli-
arden NM in diesem Jahr verringern. Trifft diese
Schätzung zu, so hätte der Wert der baugewerblichen
Produktion in diesem Jahre den tiefsten Stand seit
1924 erreicht. Wenn rein zahlenmäßig, was die
Zahl der erstellten Wohnungen anbetrifft, das Er-
gebnis der Bautätigkeit in diesem Jahre noch ein
verhältnismäßig günstiges Bild ergibt, so liegt das
daran, daß ein Teil der schon im Vorjahre be-
gonnenen Bauten, deren Finanzierung gesichert war,
erft in dieser Baufaison zur Fertigstellunggelangte.
Die Zahl der Bauerlaubniffe sowie die der Bau-
beginne hat in diesem Jahre, besonders aber nach
der Finanz- und Kreditkrise im Juli, sehr erheblich
nachgelassen. Im Wohnungsbau der Groß- und

f Mitteiftädte find im 3.Vierte1jahr 1931 32,9 V« H«»

weniger Wohnungen begonnen worden als im
2. Vierteljahr 1931, 65,1 v. H. weniger als im
Z. Vierteljahr 1930 und fogar 72,9 v. H. weniger
als im Z. Vierteljahr 1929 (vergl. Vierteljahresheft
zur Konjunkturforschung, 6. Jahrg· Heft 3)·
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Zahlen zur Bauwirtfkhaft
Monat

G e g e n st a n d
1931

"

Oftpreußen I Pommern I Grenzmark

Lehenghaltunggjndex « « « « «
November 131,9 (Vormonat 133,1)

Großhandelgindex « « « « « «
November 106,6 (Bormonat 107,1) Reich

Baukostenindex « « « « « « «

November 142,6 (Vormonat141,5)

Baukoftenindex . . . . . . . ZZFFKFFZ 14z«6 :

Baustoffindex - - - - - - · ZEIT-IF IZZJZ 12(·3,9 14E,1
Lohnindex . . . . . . . . ZZFFXFFZ « :

Mauerfteine (1000 Stck.) . . . . YZFFFFFZ jZJTNJJT ZgjIsan RM
Dachpfannen (1000 Stck.). . . . FZFFFFFF ZEITj; Zij j;

72J
«

«

T-Träger (100 kg) . — - — - FZFFKFFZ ZZjZZ:: 1933138«: 232 «

Stammware (1 CbmJ . . . . . FZFFKFFZ ZZJTj; ZEITj, 90"
;

«

Kantholz (1 cbm) · . . . . . ZZFFKFFF ijT j; Zåjjj-
38"

·

«

Fußboden (1 cbm) . . . . . FZFFKIPFZ 8831jj ZZZFjj 85-
·

«

Balken und Buhlen (1 cbm) . . VIIIer ggz1zz gä: s»
48s

·

«

Bauhandwerker (Stundenlohn) . . Dezember 1,— » 1«» » MS »

Bauhilfsarbeiter (Stundenlohn) . . Dezember 0»82 » 0»83 » Use »

Arbeitlose Bauhandwerker III ZEIT I

Bauwirtfchaftliche Kurven

s.ot-.Zo.u.oe7.rw.okw.sz. 7.op.-d«.o.2p.k0.sk.rw.os-W.7.
i931 4952 Jydi 4752

MYUX

FOEDIET.-EIF.FTUI-.ot.w-.«k sk.op.ro.-op.er.XJDI-.op.w.7-«

Du 4952 4954 4932
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